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Veranderung der Erdoberfliche
innerhalb des Kantons Thurgau

in den letzten 200 Jahren.

Von H. Wegelin in Frauenfeld.
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Einleitung.

Die im Laufe der Zeit eintretenden Verinderungen im
Antlitz unseres Landes werden durch zweierlei Faktoren her-
vorgerufen :

1) durch natiirliche, das Walten der Naturkrifte in Ver-
witterung, Abtragung, Verfrachtung und Ablagerung von
Materialien der Erdoberfliche;

2) durch anthropogene, d. h. Kingriffe der Menschen zur
Umformung der Urlandschaft in eine Kulturlandschaft.

Der Nachweis von Veridnderungen wird mdoglich durch
Vergleich édlterer Dokumente, speziell von Karten und Plinen
mit neueren topographischen offiziellen Karten, wie Dufour-
und Siegfried-Atlas und der heutigen Landschaft selbst.

Indem wir die spezielle Siedlungsgeschichte, Ackerbau und
Verkehrswege wenig berithren, behandeln wir die verwendeten
Karten, die Grenzen, die Gewisser, den Wald und das Rebland.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, allen denjenigen, welche
meine Arbeit bereitwillig und mit Interesse forderten, den
wirmsten Dank auszusprechen.

Vor allem habe ich zu danken den Herren Prof. Dr. .J. F'riih
in Zurich, Archivar und Bibliothekar F. Schaltegger in Frauen-
feld und Regierungsrat Dr. Hofmann, Vorstand des Stralien-
und Baudepartements, in Frauenfeld; sodann den Herren
Regierungsrat Aepli-Frauenfeld, Dr. Kberli-Kreuzlingen, Sek.-
Lehrer ingeli-Ermatingen, Forstmeister Féter-Steckborn, Lehrer
Fehr-Arbon, Steuerkommissar F'reyenmuth-W ellhausen, Dr. Hefs-
Frauenfeld, Redaktor Huber-Frauenfeld, Sek.-Lehrer Oberholzer-
Arbon, Sek.-Lehrer Osterwalder-Bischofszell, Kantonsgeometer
Possert-Franenfeld, Roth- Huber-Ziirich, Staatsschreiber Schneller-
Frauenfeld, Sek.-Lehrer Schoop-Tdgerwilen, Statthalter P. A.
Senn-Freudenfels, Forstmeister Schwyter-Frauenfeld, Kultur-
ingenieur Weber-Frauenfeld, Regierungsrat Wiesli-Frauenfeld,
Andreas Zimmermann-Diellenhofen.

Besondern- Dank schulde ich der schweizerischen Landes-
hydrographic in Bern, welche mir die Clichés zu den Ueber-
schwemmungsbildern Fig. 3 und 4 unentgeltlich zur Verfiigung
stellte, und der Abteilung fir Landestopographie des schwei-
zerischen Militdrdepartements in Bern fur die am 29. Juni
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und 10. August erteilte Erlaubnis zur Reproduktion von fiinf
Abschnitten aus dem schweizerischen topographischen Atlas
(Fig; 1,9, 14, 16 und 1.9).

I. Kritik der Quellen, inshesondere der Karten.

HEs gibt eine Reihe von Plidnen und Karten aus den letzten
drei Jahrhunderten, welche einzelne Gegenden oder das ganze
Gebiet des Thurgaus darstellen. Die hauptsichlichsten dexr-
selben: Gygers Karte des Kantons Ziirich von 1667, Notzlis
Entwurt der Landgratschaft Thurgau, die Herrschaftspline
des 18. Jahrhunderts, Sulzbergers topographische Karte von
1836 und der neue schweizerische topographische Atlas der
Schweiz — sind voneinander unabhéingige Darstellungen in
Zeitintervallen von 50— 60 Jahren und erscheinen darum
trefflich geeignet, die Verdnderungen herauszutinden, welche
unser engeres Vaterland seit der Mitte des 17. Jahrhunderts
erfahren hat. Indes ist eine vorgiingige Priifung des Karten-
materials auf seine Zuverlissigkeit durchaus notwendig, damit
nicht aus allfilligen falschen Darstellungen eine Umgestaltung
herausgelesen wird, die niemals stattgefunden hat. Als Priif-
stein eignet sich vor allem die Landschaft DieBenhofen, die
dank ihrer vorgeschobenen Grenzlage zwischen Ziirich und
Schaffhausen nicht nur vom Thurgau aus, sondern als Grenz-
gebiet auch von jenen Kantonen topographisch beriicksichtigt
wird. :

A. Die Karte des Kantons Ziirich von Hs. C. Gyger
1667.

Fiir die Karte des Kantons Ziirich — , Kiner Lobl. Statt
Zurich eigenthiimlich zugehorige Graff- und Herrschatten,
Stett, Land und Gebiett, Sampt deroselben anstoflenden
benachbarten Landen und gemeinen Vogteien® — von Hans
Conrad Gyger im Malistab von zirka 1:32000 (vorziiglich
lithographisch reproduziert 1891 von Hofer & Burger in Ziirich),
verweise ich auf Wolf, Geschichte der Vermessungen in der
Schweiz, Zirich 1879, und besonders auf Walser, Veriinde-
rungen der Erdoberfliche im Umkreis des Kantons Ziirich seit



der Mitte des 17. Jahrhunderts, Bern 1896. Letzterer ist
durch mithsame Einzeluntersuchungen der verschiedenen Teile
der Karte zu dem Schlusse gekommen, dals darin die Dielien-
hoter Landschaft wie der ganze Nordrand sich durch Genauigkeit
auszeichnet. Im Mittel sind die Distanzen um !/330 zu grol.
1 mm der Karte bedeutet 31,55 m im Felde. Kigene Ver-
gleichungen haben den Wert des Millimeters zu 29,139 — 32,480 m
ergeben,

Hans Conrad Gyger lebte von 1599-—1676 in Ziirich.
Er war erst Glasmaler, dann Topograph. Seine erste Arbeit
war die Karte des Kantons Ziirich in 1: 52500, die er als
Jiingling unter Anleitung Joh. Hallers zeichnete. Dieser folgten
bis 1667 mnoch nahezu 40 andere Karten und Pldne, unter
denen eine kleine Schweizerkarte in zirka 1: 900000 her-
vorragt: ,Die Eydtgnoschafft Piinten und Wallis. Helvetia
cum Confinijs. Hans Conrad Geiger von Ziirich fecit Anno.
1637.¢ 27'/5/34'/5 em. Herausgegeben 1642 in M. Merians
Topographia Helvetiae. Der Thurgau ist sehr gut dargestellt:
Man erkennt trotz des kleinen Malistabes Stammerweiher und
Geillibach, Hiittwilerseen und Seebach, Bommerweiher und
Kemmenbach, den Miihlekanal Biirglen-Weinfelden, die Thur-
briicken von Schwarzenbach, Bischofszell und Andelfingen ete.
1647 wurde der verdiente Mann zum Amtmann auf dem
Kappelerhof in Ziirich ernannt und in dieser Stellung 1668
auf Lebenszeit bestiitigt, als Belohnung fiir die in 37jdhriger
Arbeit eben vollendete grolle Karte, die seinen Ruf in der
ganzen Schweiz verbreitete.

Diese Karte ist wirklich ein Meisterwerk der damaligen
Zeit; Walser (Seite 10) bezeichnet sie als das glinzendste, das
die éltere, mit roheren mathematischen Hilfsmitteln arbeitende
Topographie hervorgebracht hat. Hochstwahrscheinlich benutzte
Gyger kein trigonometrisches Netz mit gemessener Basis. Er
teilte nach der Methode von Sebastian Miinster sein Gebiet
in Dreiecke — mit Ortschaften und weithin sichtbaren Fix-
punkten als HEckpunkten — und ermittelte dann jede ein-
zutragende Strecke durch direkte Messung, meist im Schrittmals
des abschreitenden Mannes oder gar des Pferdes (Wolf S. 8 u. 9).
Trrtiimer und Fehler sind darum unvermeidlich; aber sie sind
durch die Gewissenhaftigkeit Gygers auf ein geringes Mal
zuriickgefiithrt, und die Darstellung ist auch fiir die modernen
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Augen und Anspriiche sehr klar und ausfiithrlich. Wir finden
die Hohentormen bei siidlicher Beleuchtung durch grauen
Reliefton und durch Striche bezeichnet, welche die Haupt-
neigung des Gehénges angeben; es sind die kleinsten Ge-
wisser, viererlei Wege, die Briicken, alle Ortschaften und
Einzelgebédude, die Wilder, Reben und Obstgéirten bezeichnet,
sowie die Grenzsteine mit den zugehdrigen Flurnamen.

Man wird Gyger keinen grolien Vorwurf daraus machen,
dafy er aulierhalb seines Kantons fallende Randgebiete weniger
gewissenhaft behandelte als diesen selbst (Fig. 22). Es fehlen
im angrenzenden Thurgau einzelne Weiler und Hofe, wie
Greisel und Ochsenfurt und der Miihlekanal auf der linken
Murgseite bei Frauenfeld; ferner sind die Gegenden zwischen
Pfyn und Wil verzogen und verkiirzt, und der Abflull der
Metziker Weiher miindet unrichtigerweise beim Weiherhaus
. Wiingi.

Fiir die thurgauischen Randgebiete auf der Ost-
grenze ist Gygers Karte sehr wertvoll, aber nicht
durchaus beweisend.

Unter den von Hans Conrad Gyger aufgenommenen Flur-
plinen ist von Wichtigkeit fir den Thurgau:

Grundri’ iber die Herrschaft Wynfelden und die Bir-
wingischen und Dottnacher Gerichte 1663, 135, 147 em, 1000
Schritt — 12,5 cm, Aut diesem Plan, der vom Kemmental bis
Rothenhausen und von Biirglen bis gegen Amlikon reicht, sind
~ die Felder griin, das Wasser blau, Wald, Wege und Boschungs-
schraffen braun, die Gebdude rot gezeichnet. Besondere Auf-
merksamkeit ist den Marken gewidmet, da der Plan zur Erliu-
terung der Markenbeschreibung zu dienen hatte.

B. Die Karte des Schaffhauser Gebiets, von Heinrich
Peyer 16S5. '

Heinrich Peyer von Schafthausen, 1621 —1690, studierte
mathematische und militirische Wissenschaften, wurde Haupt-
mann und Feldzeugmeister, 1666 Stadtbaumeister. Wéhrend
mehrerer Dezennien nahm er die erste gute Karte seines
Kantons auf, die 1685 vollendet und von Felix Mayer in Winter-
thur gestochen wurde. Die Karte beruht auf einem Dreiecks-
netz und zeigt dieselbe Genauigkeit wie bei Gyger; das Grad-



netz ist sogar noch etwas genauer orientiert, das Gelinde sehr
deutlich bezeichnet. Als Malistab ergibt sich 1:54972, da
1000 Ruten (== 35783,03 m) — 65 mm messen, im Gebiet
von Dielienhoten — nach Vergleichung einiger Strecken mit
denen der Siegfriedkarte —— indessen 1 : 50200 — 1 : 54600,
im Mittel 1:53400.

Die Details der Karte sind im allgemeinen gut und deutlich
bezeichnet, besonders Ortschaften, Strallen und Wald; die
Biache sind richtig eingetragen, doch mnicht bis zu den
Quellen fortgefithrt; so fehlen die Kundelfinger Quelle und
der Geilblibach von Stammheim bis Schlattingen; Stadt- und
Paradieser Weiher sind abflulllos, und das ,Gries“, die Miin-
dung des Geildlibaches, ist etwa 250 m westlich statt direkt bei
Dielienhofen. Die Weinberge sind nicht so deutlich wie bei
Gyger; die abschliellenden Querstreifen fehlen oft; das offene
Feld wird durch zerstreute wagrechte Strichelechen und durch
einzelne Biume gegeben.

Die zweite Ausgabe der Peyerschen Karte besorgte 1747
Ingenieur Albertin mit den alten, schon etwas abgeniitzten
Kupferplatten, die dritte Archivar Ludwig Peyer 1825. FKr
reduzierte sie auf 1:86 400, benutzte die heute gebrauchten
Zeichen fiir Héauser, Strallen, Wald ete. und bediente sich
der Bergschraffen bei senkrechter Beleuchtung.

(. Die Karte der Landgrafschaft Thurgau
von Johs. Notzli.

a. Die Karte won il

Ligentlicher Entwurft | Der Landgraafschafft Thurgiww: |
Darinn verzeichnet alle und jede Stdtte, Flecken, Schlisser, Clister,
Dirffer | und Hife. Samt ordentlicher Delineation aller Herr-
schafften, Gerichtsbarkeiten wund Freysitzen, Delineavit .JJohannes
Nitzlinus A. 1717 .

Johs. Notzli, 1689 —1753, dessen Vater Pfarrer in Bul-
nang, spiter in Weinfelden war, erlernte die Schreinerei und
tibte sich daneben im Feldmessen und Planzeichnen. Er
wurde Hauptmann im thurgauischen Militir, Quartierschreiber
zu Weinfelden und Verwalter der Herrschatt Thurberg. Im
Auftrage des Landammanns Joh. Ulr. Nabholz (1667—1740)
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erstellte er 1717 die erste genaue Karte des Thurgaus, die
aut wirklicher Vermessung beruhen soll. Thr Malstab ist
etwa 1:43000, 1 Wegstunde — 6000 Schritt — 105 mm.
Streckenvergleichungen mit derSiegfriedkarte ergaben 1:35 000
bis 1:50000!

Die Notzlikarte galt mehr als ein Jahrhundert fiir eine
gute Karte, und sie soll mehrfach als Zeuge bei Grenzstreitig-
keiten zugezogen worden sein (J. Meyver, Karten der Land-
grafschaft Thurgau 8. 69--73). Sie enthélt sdmtliche Herr-
schaftsgebiete und Gerichtsbezirke scharf umgrenzt mit den
zugehorigen Ortschaften, den wichtigsten Wildern, den Wein-
bergen, den Flissen, Bidchen und Weihern. Bei den Ort-
schaften werden Stadt, Marktflecken, Kirchdorf, Dort, Weiler
und Hot unterschieden, je mit dem ungefdhren Grundrils und
der Form der Schlosser und Kirchen nach dem Aufri5. Das
Relief des Landes ist teils an -+ dicht stehenden, + langen,
krummen Schraffenstrichen, teils an der Exposition und Form
der in Rechtecke geteilten Weinbergzeichnungen zu erkennen.
Der Wald mit ziemlich scharfem Umrify ist durch Punkte und
winklige Strichelchen dargestellt, und die Auen an der Thur
etwas abweichend davon durch Strauchzeichnung. Die Feldflur
enthiilt eingestreute Striche und Graszeichen.

Die Briicken sind durch Doppelstrich quer iiber den Flul
angegeben, sonst fehlen aber alle Verkehrswege.

Die Namenschreibung ist mit Ausnahme des Hochdeutschen
bei Pfein, Weilen und Hausen der damaligen Aussprache
entsprechend : Kralef (Kradolf), Habcheren (Hackborn), Buls-
lingen, Bolschausen ete.

Der topographische Wert der Karte ist wesentlich geringer
als derjenigen von Gyger und Peyer; es fallen beispielsweise
tolgende Unrichtigkeiten auf:

Selbst im besten Teil der Karte, der Gegend von Wein-
felden, zeigen die Winkel Fehler von 10—15°9.

Steckborn ist der Nordpunkt des Thurgaus am Untersee.
Von ihm tritt das Ufer gegen Osten und Westen derart siidlich
zuriick, dafl Mannenbach die geographische Breite von Mammern
bekommt. Im Siiden dieser Halbinsel sind dann die Ortschaften
vollig verstellt, so dall Helmetshausen, Seelwies, Tégermoos
und Horhausen 0Ostlich statt westlich vom Meridian und Steck-
born liegen; Tédgermoos z. B. zwischen Berlingen und Homburg.
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An der Salmsach bei Romanshorn sind Gemmertshausen
und Hotterdingen westlich statt Ostlich von Hungerbiithl und
o Bich“.

Bei Frauenfeld liegen Wiisthdusli an der Stelle von Biihl,
Unterherten siidlich des Miihletobels, Hungersbithl im Gebiet
des Riigerholzes und Atiwli (Aumiihle) nérdlich der Murg.
Murkart ist weggelassen, wihrend Gyger Ruine, Kapelle
und sogar fiinf Héuser angibt. Von den drei Hittwilerseen
fehlt der 12 ha grolie Hasensee.

Ein schwacher Teil der stets gerithmten Karte ist auch
die Landschaft Diellenhofen. Hier ist jedenfalls von Vermessung
wenig zu spliren; es scheint vielmehr, Nétzli sei gar nie
oder nur fliichtig in der Gegend gewesen und habe vielleicht
nur nach ungenauen Informationen gezeichnet. Er kann auch
weder die Gyger- noch die Peyerkarte zu Rate gezogen
haben; sonst konnte er nicht den Hof Kundelfingen als Kirch-
dorf zeichnen, das uralte Willisdorf weglassen, den Geilflibach
unterhalb St. Katharinenthal in den Rhein leiten, dem Roden-
berg von Dielienhofen 1200 Schritte und von Schlattingen 2500
Schritte Abstand geben usf. -

Es ist also die Karte von No6tzli nur mit grofler
Vorsicht und bestindiger Kritik fiir Vergleichungs-
zwecke zu gebrauchen.

Die Notzlikarte wurde vielfach kopiert und besonders bei
den reichern Gerichtsherren vorgefunden (Meyer S. 73). Diese
Kopien enthalten sédmtlich noch die Herrschaft Rheinau in
einer Nebenkarte, die dem Original fehlt (siehe S. 45). Unter
den im Thurgau und in Ziirich vorhandenen Kopien sind
drei Klassen zu unterscheiden.

b. Kopien der Karte von 1717.

1) Carte générale de la Comté de Thourgovie, dans laquelle
sont marqués les Dépendances et Limites de toutes les Juris-
dictions, Seigneuries, Abbayes et Cloitres, comme elle a été dressée
par J. Notzlin de Zurich. Eigentum der thurgauischen Kantons-
bibliothek. Sie trigt weder Unterschrift noch Jahreszahl; da
jedoch der franzosische Titel mit demjenigen der Kopien von
Daniel Teucher von Frauenfeld 1738 und 1742 (Meyer S. 75,
Wolt 8. 74) iibereinstimmt, diirfte sie auch dem letztern zu-



zuschreiben sein. Leider ist eine Vergleichung mit der
Teucherschen Kopie von 1738, die der vaterlindischen Biblio-
thek in Basel gehoren soll, unméglich, da diese in der Basler
Bibliothek nicht aufzufinden ist.

Daniel Teucher, 1691-—1754, war Feldmesser und Wappen-
maler, zugleich auch Zeugherr der Stadt Irauenfeld. Er
malte 1749 die Wappentatel im Treppenhause des Regie-
rungsgebdudes. Von ihm sind ferner vorhanden: Im evange-
lischen Ptfarrarchiv Frauenteld Pline vom Kirchhof in Ober-
kirch 1734, im Archiv der Biirgergemeinde eine Marchen-
beschreibung zwischen Frauenfeld und [ttingen (8. Mirz 1741);
in der thurgauischen Kantonsbibliothek ein Lageplan der Moos-
burg bei Bischofszell; in der Stadtbibliothek Ziirich der
geometrische Grundrif der Herrschatt Kefikon und Islikon,
21. Oktober 1?-L1 (Frauenfelder Biirgerbuch).

Die Carte générale, 91 > 160 em (12000’ == 2 Heures
de Chemin sind durch 208 mm dargestellt) ist keine ganz
genaue Nachzeichnung, keine Pause der Karte von 1717. Die
Bergschraffen sind sorgtiltiger; ebenso-ist die Waldzeichnung
besser, und die Reben-Rechtecke enthalten noch senkrechte
Strichlein, dhnlich der heute gebriuchlichen Darstellung. Im
Verzeichnis der Ortschaften ist wenig geindert; bei Frauen-
feld sind Krédmershiusli, Ob dem Holz und Brotegg ergiinzt
und die Schmiede vor Langdorf mit Sch. bezeichnet.

Die groBen Fehler der Originalkarte, z. B. in der Gegend
von DieBenhofen, von Steckborn und von Romanshorn sind
noch vollstindig vorhanden.

2) Kopie wvon Joh. Ulrich Miiller von Frauenfeld, 1753,
151/85 em, ,zusammengetragen von Joh. Notzli von Zirich
1717. Sint der Zeit um viel verbessert und vermehrt worden.*

Diese Notiz gibt einen Fingerzeig, daly die Karte von
Notzli nicht auf direkten Vermessungen beruht, vielmehr . zu-
sammengetragen® wurde, wohl aus schon vorhandenen Pléinen
der einzelnen Herrschaften.

J. U. Miiller, 17221787, Sohn des Hs. Rud. Miiller zum
Schwert und der Esther Nabholz, iibte den Knopfmacherberuf
aus, war Mitglied des Innern Rats und des Gerichts, sowie
Seckelmeister der Stadt (Frauenfelder Biirgerbuch). Auch
seine Karte ist keine piinktlich genaue Uebertragung; ihre
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Einzelheiten sind darum nirgends mit denen des Originals
zur Deckung zu bringen.

Miller hat sein Hauptgewicht auf schone Ausfithrung der
Stadt-, Burg- und Kirchenansichten gelegt, denen deshalb viel
mehr Raum gewidmet ist als bei Notzli selber. Die Gewisser
sind nachléssig behandelt; austiithrlich dargestellt ist die Um-
gebung von Frauenteld. Zwischen der Stadt und Langdort ist
die ,Schmitte* als Haus gezeichnet, 0Ostlich Langdorf das
,Guggehiirli® als Doppelhaus mit Tiirmechen und der Be-
zeichnung Miillitobel; siidlich davon ist Hohenzorn. Hunger-
bithl versetzt Miller richtig aut die linke Murgseite, doch
sitdostlich Aumiihle. Die iibrigen Unrichtigkeiten sind geblieben,
z. B. Unterherten siidlich Miihletobel, Bithl nérdlich von Obholz,
Thal mitten zwischen Murkart und Kéll. Die grolien Fehler
der Originalkarte sind nicht verbessert. Die Thur hat doppelte
Breite erhalten; die Zeichen fiir Wald und Reben sind so
verblalit, dal} sie nur noch an wenigen Orten deutlich hervor-
treten. Thurgauer Kantonsbibliothek.

3) Kopie von Joh. Jakob Dicthelm, Civ. Fpiscopicelli Chyr.
1754, 150/87 em, Eigentum der Stadtbibliothek Bischofszell.

Im beigegebenen Malistab messen 12000 Schritte — zwel
Stunden =— 181 1/3 mm.

Die Kirchen und Burgen resp. Herrensitze mit ihren Hiigeln
sind in Ansicht gezeichnet, die Ortschatten durch Gruppen
kleiner Quadrate, die im obern Thurgau rote Fiillung besitzen,
dargestellt. Auf die Grenzen der Gerichtsherrschaften ist grolies
Gewicht gelegt; der Wald wird nur wenigenorts angegeben,
beispielsweise zwischen Hochstralie - Emmishofen - igelshofen
einerseits und der Stadtgrenze Konstanz anderseits (?). Gruppen
paralleler Feinstriche diirften versuchen, das Relief anzudeuten;
sie kénnten aber ebensogut als Zeichen fiir Felder oder Wein-
girten genommen werden. Die Béche sind ganz mangelhaft
dargestellt. Der topographische Wert der Karte bleibt bedeutend
hinter dem des Originals zuriick.

4) Kopie von Jos. Bieg von Engen im Hegeiiw, dermahlen
Mahler in F’feld 1771, in der thurgauischen Kantonsbibliothek.
Bieg zeichnet weder Reben noch Wald noch Relief. Die
Karte ist auf Holzrahmen befestigt und hing jedenfalls lange
Zeit am Licht; sie ist sehr stark verblichen und die Gegend
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zwischen Romanshorn, Weinfelden und Steckborn fast nicht
mehr zu entziffern.

Sie ist wesentlich kleiner als die bisher besprochenen
Kopien, 101/63 em. Kine Seite des quadratischen Netzes milst
durchschnittlich 611/ mm, bei Diethelm 95 mm, bei Miller
94 mm, bei der Carte générale 98 mm, bei Déanicker 89 mm.

Bei den Kopien der Notzlikarte wurde offenbar stets so
verfahren, daly Quadrat um Quadrat nach denen der Original-
karte ausgefiillt wurde; dies erkldrt dann die kleinen Ver-
schiebungen von Karte zu Karte wie die Wiederkehr aller
Hauptfehler. Als Vorlage hatte Bieg, wie auch Diethelm, die
Karte von Miiller, mit der die seinige in Farben (Gemeinde
Frauenfeld und Diellenhofen ganz dunkelgriin) und Schreib-
weise (Tritklikon, Haldingen, Horwilen, Kéln) tibereinstimmt.
An einigen Orten geht er eigene Wege, schreibt Guntalingen
statt Kundelfingen und setzt richtigerweise die Langmiihle
westlich Entenschiels an die Kantonsgrenze.

¢ Die Karte von 1720 :t1nd deren Kopien:

Das Original ist im Ziircher Staatsarchiv. Es trigt den
nimlichen Titel wie die Karte von 1717 und als Angabe des
Autors: Delineavit Johannes Notzlinus Tigurinus Anno 1720,
Der verjiingte Malistab zeigt eine Stunde gemeinen Fuliwegs
== 6000 geometrische Schritte = 104 mm, somit 1 : 43 400,

Diese grolie Karte (160/92 em) ist sauber und schon er-
halten; sie ist in einem Stiick auf Leinwand aufgezogen, und
Niigelspuren am freien Leinenrand zeigen, dall sie an einer
Wand befestigt war. :

Sie ist nicht nur hiibsch ausgefithrt, sondern noch mit
verschiedenen bunten Verzierungen versehen. Unter diesen
fallt ein farbiger Kranz von den durch Blumen verbundenen
Wappen der 8 alten Orte auf, welcher folgende Inschrift

umfaldt:
Sih hier den Edlen Crantz
So Thurgotiws Lande ziert,
Von deme es auch weis
Und kliieglich wird regiert.
O! das er allzeit bliieh
In Kinigkeit und Treiiw
So geht es Thurgoiiw woll
Und bleibt Im alles Neiiw.
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Die Ortschatten bestehen aus rotbedachten Hiuschen in
verschiedenen Stellungen. Kirchen und Schlésser sind im Aufrils
gezeichnet. Das stehende . Wasser ist griin umrandet, die
Waldzeichnung deutlich. Die Reben sind #dhnlich wie bei
Gyger.

Im Hornligebiet sind die einzelnen Hoéfe um Schurten nicht
mehr namenlos, wie auf der Karte von 1717, und mehrere
Ortschaften wurden ergéinzt: Gentenegg, Alle Winden, Kalten-
brunn, Neuhaus usw. Bei Wingi ist der Mérischwanger Weiher
verschwunden, bei Rickenbach das Freigericht zur Thurlinde
eingetragen.

Um Weinfelden sind neu: Eierlen, Wolfhaus, Unterthuren
und Schachen. Bei Diellenhofen miindet der Geil’libach am
richtigen Orte. Die Kundelfinger Quelle und , Weilenstorf“ sind
eingetragen, letzteres allerdings nicht am rechten Platze.

Die grollen Fehler von 1717 sind geblieben, so beispiels-
weise bei Steckborn, bei Romanshorn, am Rodenberg; mehrere
kleinere sind auch neu hinzugekommen; z. B. werden nicht nur
Entenschiels und Langmiihle verwechselt, sondern auch Miinch-
und Fahrhot; Iltishausen ist nordlich Ettenhausen eiugetragen
statt am Haselberg.

Die Karte von 1720 bedeutet einen wesentlichen Fort-
schritt gegeniiber der von 1717, nicht in der Anlage, wohl
aber in der feinern Ausfithrung und dem gréflern Reichtum
an Kinzelheiten. Sie zeigt keine Einteilung in Quadrate; die
verwendeten Farben sind nicht grell, die einzelnen Gebiete
durch Grenzkolorit getrennt.

Da im Thurgau bis 1789 keine Kopien dieser Karte
gemacht wurden, ist anzunehmen, dall sie nach ihrer Ent-
stehung sofort nach Ziirich kam und dort aufbewahrt wurde,
wihrend das Original von 1717 im Thurgau blieb; die bessere
Erhaltung in Papier, Schrift und Farben gibt auch der Ver-
mutung Berechtigung, dal} diese Karte trotz der Jahrzahl 1720
spiiter, vielleicht 50 Jahre nachher, entstanden ist.

Von dieser Karte 1720 waren mir drei Kopien zugiinglich.

1) Die Kopie von Fmanuel Werdmiiller 1777, 160/92 cm,
gefaltet aufgezogen, im Besitze der Stadtbibliothek Ziirich,
ist die schénst ausgetiithrte der mir bekannt gewordenen
Notzli-Karten. Das Flull- und Grenznetz kann fast iiberall
mit demjenigen des Vorbildes zur Deckung gebracht werden.



Die Ausfithrung selber aber ist selbstiindig, feiner, lebhafter
und farbenfroher. Der See hat hellgriine, abgeténte Umrandung;
dieselbe Farbe zeigen die Weiher. Fliisse und Biche sind
himmelblau, die letztern bis gegen die Quellen hinaut doppelt
konturiert. Der Wald wird durch dunkelgriin schattierte Kegel
aut braunem, mit Griin durchsetztem Boden bezeichnet; das
Rebland durch Querreihen von aufrechten, gleicharmigen
Kreuzlein auf griinem Grunde, abgeteilt durch hellgrine
Striche ; die Feldflur durch blalibraune, parallele Weitschraf-
fierung. Westlich der Linie Wagenhausen-Uelilingen sind der-
selben noch vereinzelte griine, rundkronige Béume ecingesetzt.
Berghalden sind durch braune, faserige Schraffen dargestellt;
die Hauser durch Quadrate mit rotem Dachstrich; die Kirchen
mit der charakteristischen Turmform. Die Landesgrenze tritt
mit grolien roten Punkten deutlich hervor; hingegen sind die
Scheiden der einzelnen Gerichtsbezirke nicht aufdringlich, so
dal5 sie das iibrige einheitliche Kartenbild wenig stéren. Die
Feinheit der Ausfithrung steigert sich von Osten nach Westen
und ist am schonsten auf dem Karton von Rheinau.

2) Kopie von J. M. Daenicker 1789. Thurgauische Kantons-
bibliothek (Fig. 7 u. 25).

Joh. Martin Daenicker (1766 —1820), der sich schon als
Jiingling durch seine mathematischen Kenntnisse und sein
Geschick fiir das Planzeichnen bemerklich machte und darum
ins Geniekorps aufgenommen wurde, war von Beruf Glaser
(Meyer, S. 74). Die Karte ist in fast allen Punkten mit dem
Original zur Deckung zu bringen, darf also als Pause des-
selben aufgefalst werden. Sie ist in Quadrate von 89 mm
Seite eingeteilt, noch sehr gut erhalten und in der Austithrung
der Karte von ,1720% ebenbiirtig.

3) Die General Charte des Kantons Thurgauw nach der gegen-
wirtigen Einteilung in Distrikte, Kreise und Munizipalititen.
J. Hackli tecit 1810. Delineavit J. Notzli 1720. Thurgauische
Kantonsbibliothek.

Sie erweist sich als eine genaue Kopie, doch nicht als
Pause der Daenickerkarte, mit allen Vorziigen und Fehlern,
besitzt aber die moderne Gebietseinteilung und das Netz der
damaligen Kunststrallen. Aulerdem sind mit Bleistift neuere

Stralien eingetragen und sogar die beiden ersten thurgauischen
Eisenbahnen, N.O.B. und V.S.B., so dal} sich der Schluf}
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aufdriangt, die Karte sei bis zum KErscheinen der Dufourkarte
im Bureau des Stralieninspektors gebraucht worden.

Von Reben- und Waldzeichnungen sind nur noch ver-
gilbte Spuren zu erkennen.

d. Die Karte des jiingern Nétzli,

Eine dritte Reihe von Notzli-Kopien stiitzt sich auf *die
im Besitze der Stadtbibliothek Ziirich befindliche Karte:

Die Landgrafschafft Thurgaw und allen darin liegenden
Herrschaften, wie auch den Stetten, Clésteren, Schlgsser ete.,
von Joh. Casparus Notzlinus Tigur. Ohne Jahreszahl. Format
65/37 em. 1 Stunde gemeinen Fuliwegs — 6000 geometr.
Schritte ist mit 42 mm angegeben, woraus sich 1 : 107 500
ergibt.

Nach J. C. Fisi, S. 146, hat der vierte Sohn Notzlis,
Johann Caspar, geboren 5. Mérz 1724, gestorben 6. Juni 1790,
aus der Karte seines Vaters eine kleinere ausgearbeitet, welche
fir die ,Geschichte der Landgrafschaft Thurgau“ bestimmt
war, indes nicht zur Ausgabe gelangte.

Das Flulinetz ist kriftig, das Relief einzig auf der Berg-
kette Ostlich Fischingen angegeben; Wald und Reben fehlen;
Kirchorte sind durch den Aufril der Kirche, die Schlosser
ebenfalls im Aufri dargestellt, die Dorfer durch ein /5, Weiler
und Hofe durch O. Bei den letztern fehlt hiufig die nament-
liche Bezeichnung. Gelbe, griine und rote Tone unterscheiden
die verschiedenen Arten der Herrschaften.

Bei der Geilflibachmiindung sind die Notzlikarten von 1717
und 1720 kombiniert, indem durch Bifurkation bei Weilenstorff
Miindungen unterhalb St. Katharinenthal (!) und bei Dieljen-
hofen zustande kommen. Kundelfingen besitzt keine Kirche;
bei Frauenfeld ist die Aumiihle am richtigen Orte Die Halb-
insel Romanshorn springt ungebiihrlich schlank nach Norden
aus dem gleichmifiig gerundeten Ufer heraus.

Offenbar ist das Recht zur Vertffentlichung dieser Karte
von David Herrliberger fir sein berithmtes Kupferwerk ,Neue
und vollstindige Topographie der KEydgnolischaft® erworben
worden. Sie findet sich als Kupferstich von J. G. Sturm im
3. Bande ohne zugehorigen Text mit der Bezeichnung D:H:

2
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Cum priv. 1767 und ist genau auf die Hélfte reduziert: 1 Stunde
gemeinen Fuliwegs milit 21 mm, das engere Kartenbild
31/18 em. Die Doppelmiindung des Dielienhofer Geililibaches
und das schroffe Horn von Romanshorn kennzeichnen deutlich
ihren Ursprung. )

Die Ausfithrung ist sorgfilltig, besonders das Wassersystem
deutlich. In dem Exemplar der Ziiricher Stadtbibliothek fehlen
die” Farben, indes zeigt der Vordruck einer Farbenskala fiir
die verschiedenen Gerichtsgrenzen, daly auch farbige Exemplare
vorhanden sein miissen.

Der Karte von Caspar Notzli schliel3t sich beziiglich Mal-
stab von zirka 1:110000 (6000 geom. Schr. — 41 mm) an
diejenige von Hans Jakob Bolschauser 1795, im Besitze der
thurgauischen historischen Gesellschaft.

Hs. Jakob Bolschauser, geb. 21. Februar 1751 auf Halden
bei Ottoberg, war Kaufmann, dann Oberschullehrer in Altstitten
(St. Gallen). Er lebte von 1792 an im Heimatort Ottoberg,
wo er am 12. August 1813 starb (J. Meyer, Karten der Land-
grafschaft Thurgau, S. 79). Seine Karte milit 66/36 /2 em,
und der Thurgau ist auf ihr stark nach Osten verzogen.

Sie steht bedeutend hinter ihrem Vorbilde zurtick. Ihr
einziger Zweck war wahrscheinlich, die Verteilung der Herr-
schaften im Thurgau graphisch darzustellen. Gewisser, Geldnde
und genaue Lage der Ortschaften sind so sehr Nebensache,
dal die Karte fiir unsere Untersuchungen ganz aulier
Betracht fallen muff. Auch die Ausfithrung ist nachlissig,
die Ortsnamen sind bald wagrecht, bald schief, bald fehlend, oft
unrichtig (Oxfort — Ochsenfurt, Reichenbach = Rickenbach).
Die Karte enthilt auch Nachtriige aus den dreilliger Jahren
des 19. Jahrhunderts nach Sulzbergers Streckenbestimmung.

D. Herrschaftspline aus dem 18. Jahrhundert.

Aus dem 18. Jahrhundert sind mehrere Aufnahmen einzelner
Landesteile vorhanden, die durch Fixierung der damaligen
Kleinformen unser Interesse beanspruchen. Im grolien Mal-
stab ausgefithrt geben sie Aufschlull iiber Gebdudezahl und
genauen Grundrily der Ortschaften, iiber die Verkehrswege,
die Flurverteilung, die Kleingewisser ete., so daly mit ihrer
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Hilfe die Zuverlissigkeit der groflfen Karten von Notzli und
Sulzberger sich priifen lialt.

Mehrere dieser Herrschaftsplane finden sich im Ziircher
Staatsarchiv, zwei groflere in demjenigen des Kantons Thurgau,
zwei wertvolle im Schlol Freudenfels.

a. Ittingen (Fig. 15 u. 18).

Die Flurpliine des Gotteshauses Ittingen von Pater Josephus,
Procuratorius, stammen aus den Jahren 1742—44. Ueber die
Personalien des Ingenieur-Monchs wissen wir wenig: Nach
der Schreibweise der Orts- und Flurnamen Iflingen, Holz-
witl und dgl. muly er ein Wiirttemberger gewesen sein. Seine
zielbewulSte, griindliche Titigkeit beginnt mit dem Jahre 1735,
und die Aufzeichnungen von seiner Hand reichen bis 1772.
Als im Jahre 1735 die Vermessung aller , Gerichtsscheidungen,
eigentiimlicher, Lehen- und Kirchengiiter” beschlossen war,
erkundigte sich P. Josephus zuniichst nach dem im Thurgau
allgemein iiblichen und gesetzlich anerkannten Feldmalf}. Dem
im Kloster gefundenen, einem Holzstab aufgetragenen Ittinger
Feldschuh traute er nur halb und bewog daher den Abt zu
einer beziiglichen Anfrage beim Landvogt in Frauenfeld. Die
Untersuchung durch eine besonders hierfiir niedergesetzte Kom-
mission brachte dann viererlei iibliches Feldmal} zutage: 1. den
Mirstetter-Fischinger, 2. den Ittinger, 3. den Frauenfelder
und 4. den Weinfelder Feldschuh — und der salomonische
Entscheid lautete :

»Da an vielen Orten alte Dokumente mit den ortsiiblichen
Malien vorhanden sind und iéirgerlicher Wirrwarr entstehen
konnte, wenn nun noch ein neues, vielleichts fiinftes Mal}
eingefithrt wiirde, so sollen alle bisherigen Malle gestattet
bleiben.“ :

P. Josephus konnte das nicht begreifen und meinte, das
Syndikat hétte den Wirrwarr besser vermieden durch Ein-
fiihrung eines Normalmalies, unter genauer Fixierung des
Verhiltnisses zu den bisher iiblichen Feldschuhen.

Auf einem im thurgauischen Staatsarchiv befindlichen
Brettchen aus Ittingen sind alle vier thurgauischen Feldschuhe
abgesteckt, der Mairstetter-Fischinger mit 29,8, der Ittinger
mit 29,95, der Frauenfelder mit 30,4 und der Weinfelder
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mit 30,6 em. Offenbar handelt es sich in allen diesen Fiéllen
um den Nirnberger Full von 30,3793 cm, der an den ver-
schiedenen Orten ungenau abgesteckt wurde, oder aber auf
Brettchen oder Stiben fixiert war, die sich durch Austrocknen
verkiirzten (Schaltegger).

Der Vermessung wurde also der 12-zdllige Ittinger Feld-
schuh zugrunde gelegt, nach der Absteckung im Protokoll
mit genau 300 mm, so dals er mit dem 1837 eingefiithrten eid-
genossischen Fuly vollig dbereinstimmt. Die Rute ist mit
10 Full, die Juchart mit 314 [ ]° — 31400 []' angegeben.

P. Josephus erstellte nun in 1: 2000 eine grolle Karte
des Klosterbesitztums, eingeteilt in Quadrate von 360 Kuf
Seitenlinge. Dieselbe fehlt dem Kantonsarchiv; da indessen
die einzelnen Abschnitte bei der Marchen- und Zehnten-
beschreibung in die Biicher kopiert sind unter Angabe der
Quadrate des Hauptplans und Beigabe der Orientierungsbussole,
so kann derselbe rekonstruiert werden.

Der Ittinger Plan enthdlt die Gerichts- und Flurmarchen
mit spezieller Bezeichnung der Linge von Marchstein zu March-
stein, die Fluren in Wald, Wiese, Ackerland und Weingiirten
unterschieden. Die Zelgen sind in die einzelnen Grundstiicke
geteilt, Flurnamen und Wege iiberall angegeben. Im Ueber-
schwemmungsgebiet der Thur sind die Marchen durch ,Loochen“,
d. s. je zwei Hintermarchen, gesichert, Démme und Fihren
eingezeichnet. Jeder Dorfmarchenplan ist ein wichtiges Doku-
ment fir die Siedlungsformen des Thurgaus.

Das gesamte Material wird mit sauberer Handschrift unter
Beigabe der zugehoérigen Pline in sechs gewaltigen Folio-
béinden beschrieben.

b. DieBenhofen.

Fiir den Bezirk Diellenhofen ist wichtig und wertvoll der
grolie Plan von .J. J. Hanhart 1770.

Nach den mir durch Herrn J. G. Mider-Hanhart giitigst
mitgeteilten Daten des Stammbaums der ,Hanhart in Hiitten“
und des Geschlechtsregisters der Iiitten wurde Hans Jakob
Hanhart, spiter genannt der Engldnder, am 15. April 1718
geboren als das zweitilteste von zehn Kindern des Leonhart
Hanhart (geb. 1691) in Schupfen. Er war in jungen Jahren
in spanischen Kriegsdiensten, verheiratete sich den 28. Februar
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1 752 mit Johanna Maria Brunner, Tochter des Dr. med. Jonas
Brunner, und starb 1806. Von seinen sieben Kindern iiber-
lebten ihn nur drei Téchter. Von seiner biirgerlichen Stellung
und seinem Berufe erfahren wir sehr wenig. Er war Zunft-
schreiber und Stadtfihndrich; nach seinen hinterlassenen
Werken zu schlieffen, muly er ein tiichtiger Geometer und
Planzeichner gewesen sein.

Von J. J. Hanhart sind erhalten:

a. der grolie Plan des Bezirks Dielfenhofen im kleinen
Rathaussaal zu Dieljenhofen vom Jahre 1770, 8,6/2,7 m;

b. eine gleichgrolle Kopie, wahrscheinlich fiir das Kloster
St. Katharinenthal angefertigt, in der Kantonsbibliothek
zu Frauenfeld;

e. Plan iiber die Richlinger Lehenhdlzer im Rodenberg,
30. April 1781

d. Grundriy der Stadt Diellenhofen, ohne Jahreszahl, im
Rathaus Diellenhofen ;

e. Perspektivische Vorstellung der Stadt Dielenhofen vom
badischen Ufer aus, ebenfalls im Diellenhofer Rathaus,
und ohne Jahreszahl. (Kopie des Merianschen Bildes,
Fig. 25.)

Auf dem groflen Plan werden 8' durch 1 mm dargestellt.
Da Hanhart angibt, die Juchart sei 252 |°, so handelt es
sich um die Schaffhauser Juchart =— 32,17538 Aren (s. Furrer,
Volkswirtschaftslexikon der Schweiz, Art.: Mal} und Gewicht),
woraus sich 1' == 0,357303 m, 8' = 2.g58584 m, somit der Mal3-
stab 1 : 2858,584 ergibt, '

Die aus der Vergleichung einzelner Strecken der Karte
mit den entsprechenden des Siegfriedblattes erhaltenen Mal-
zahlen schwanken zwischen 1 :2478 und 1:3042.

Daly der Plan den heutigen Anforderungen nicht stand-
hilt, ersieht man namentlich an den beiden Achsen, die
Hanhart hervorhebt: N— S Siegelturm — Basadinger Kirche, und
O—W Zieglerhaus in Schupfen— Steinhaus am Rhein bei Bii-
singen. KEs kreuzen sich diese unter einem Winkel von 90",
bei Siegfried unter 79°.

Von einer trigonometrischen Messung mit Basis und Winkel-
ablesungen ist offenbar keine Rede; aber das rechtwinklige
Koordinatennetz mit Absténden von je 131 Ruten (d. h. Quadraten
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von 681'/4 Juchart) 1ilit annehmen, daly er mit Mellatten oder
Melketten und Kreuzscheibe, resp. Quadrant gearbeitet hat.
Seine Ordinate bildet mit der NS-Richtung einen Winkel von
129 gegen Ost.

Hanhart zeichnete seine Karte im Auftrage der Gemeinde
Dielsenhofen als

, Tabell zur Anweisung der H. Oberkeitlichen Gerichts-

,marken, item derer, welche den Fruchtzehenden und Weid-

»gang bezeichnen dil5 und jenseits dem Rhein und wohin

wdie Giiter zehendbar, hiervon sind ausgenommen die

»Freyen 52, so mit *** marquiert stehen. Alles nach

pihrer Figur und Area nach gezogenen Parallelen mathe-

ymatisch hier in Grund gelegt und beschrieben durch Joh.
yJak. Hanhart in Schupfen.

Man soll somit aus der Karte nicht nur Lage und Grile
der Grundstiicke ersehen, sondern auch deren Ertrignis an
Zehnten und ihre Zugehorigkeit an die verschiedenen Zins-
herren. Zu diesem Zwecke sind ihr noch sieben weitere Tabellen
beigegeben. :

Dielfenhofer- und Klostergut greifen vielfach ineinander,
so dald es sehr begreiflich ist, wenn die Klosterfrauen von
Katharinenthal auch ein Exemplar der Karte bestellten. Dieses
ist vom Jahre 1772 und hat zum Teil andere Tabellen. (Es
kam nach der Aufhebung des Klosters 1869 ins thurgauische
Staatsarchiv.) Wihrend aber die Diellenhofer Karte mit Rolle
und Aufzug versehen, lackiert und in den Farben noch lebhaft
erhalten ist, besteht das Klosterexemplar aus vier senkrechten
Streifen von zirka 90 cm Breite, die mit Ringen zum Auf-
hiingen eingerichtet sind. Ihre Ausfithrung ist weniger sorg-
tiltig, besonders in den Teilen, die das Klostergut nicht niher
angehen.

Bei dem groffen Malistab ist Hanhart imstande, jedes noch
so kleine Grundstiick anzumerken; sein Plan, ein eigentlicher
Kataster, enthilt also sicher alle fiir uns in Betracht kom-
menden Gegenstinde und ist ein dullerst wertvolles Dokument
tiir den geographischen Zustand seiner Heimat in der zweiten
Hilfte des 18. Jahrhunderts.

Die Darstellungsweise ist klar; besonders Wald, Wasser
und Wege sind: gut hervorgehoben. Die Reben und Wiesen
haben blaugriine Umrandung, die erstern aullerdem noch braune
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Weinstockzeichen. Die Aecker sind braun. Das Relief fehlt;
nur hie und da sind die Boschungen schiichtern durch Schraffen
bezeichnet. Die Steilhiinge gegen den Rhein werden fast
nirgends angegeben.

Kine auf zirka 1: 27 000 reduzierte Kopie (38,4/28,3 cm)
findet sich in der Kantonsbibliothek:

»Entwurf der Marchenlinien um den Distrikt Dieflenhofen,
copiert nach dem grolien Stadtplan in Dielenhofen.
Sulzberger October 1824, ¢

Unter den thurgauischen Flurplinen im Ziircher Staats-
archiv sind durch Gréfe und gute Ausfithrung hervorragend:

¢. Neunforn.

,Grundril5 iiber die Herrschaft Ober- und Niederneunforn
im Thurgaii, bis an die Thur.“ 109/123 cm. Pergament.

Zeichner und Jahreszahl sind nicht angegeben; doch fiigt
die Bibliographie der schweizerischen Landeskunde IIb S. 326
bei: J. H. Albertin (?) ca. 1730.

In Farben und sorgfiltig ausgefiihrt. Die heutigen Land-
und Flurstrallen der Gegend sind fast ausnahmslos die ver-
besserten des 18. Jahrhunderts.

d. Mammern und Neuburg_.

,Grundrill beider Herrschaften Mammern und Neuburg,
darinnen alle Reben, Wiesen, Felder und Holtz besonders
ausgemessen und verzeichnet sind. 1755. 120/246 cm, 21 cm
=— 100 Ruten a 12 Werkschuh oder 10 Dezimalschuh. Die
Angabe des Autors fehlt. _

Der farbige Plan ist schon und reichhaltig; er enthilt
u. a. auch die Einzéunung der einzelnen Grundstiicke durch
Lebhige.

Auf dem zum Stift Einsiedeln gehorigen Schlofi Freuden-
tels finden sich ebenfalls zwei wichtige Herrschattspline:

e. GrundriB beider Herrschaften Freudenfels und Eschenz 1759.
254/218 cm. 1:1920. (Fig. 10.)

Er zeichnet die Gegend von Rappenhof und Steinbach
im Westen bis iiber Klingenzell hinaus im Osten und vom
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See bis auf die Hohe des Seeriickens an die Grenze der
Steineggerherrschaft.

Die Wiesen sind griin, das Ackerfeld weily, das Weinland
weils mit griiner Rebenzeichnung, der Wald weill mit griinen
Biiumen, die StraBen hellbraun. Ueberall sind die Griinhecken
gezeichnet. Der Plan macht den Eindruck einer genauen,
saubern Arbeit; er ist jedenfalls viel gebraucht worden und
da und dort etwas beschidigt.

Ueber den zum Messen verwendeten Malistab, von dem
ein Fulb mit 352 mm in natiirlicher Liénge dargestellt ist,
sagt eine Notiz: ,Wan in den Turgeiiischen Herrschatten
kein allgemeines Feldmil5, sondern nach Willkiihr einer jeden
Herrschafft gleichsahm ein eigenes beobachtet worden, als hat
man sich in gegenwiirtiger Mappa des Schafthausischen als
des gemeinen kommlichsten, sowohl in Felder, Reben, Wiesen,
als Holz gebraucht, nach welchem Ml ein Jauchert 230
Qvadrat Rutten GroB: macht 33120 Werck-Schu aus.*®

Nach Furrers Volkswirtschaftslexikon hatte die alte Schaff-
hauser Juchart 252 Quadratruten — 32,175 a, die Rute — 10
Feldschuh a 357,323 mm — 12 Werkschuh a 297,73 mm. Nach
Gemiilde der Schweiz XII wurde 1840 die Schaffhauser Juchart
von 32,175 a in 200 Quadratruten eingeteilt.

f. Wagenhausen-Kaltenbach.

, Grundrif} iiber den dem fiirstlichen Gotteshaus Einsiedeln
zustehenden Universal-GroB- und Klein-Zehnden, von denen in
der Herrschaft Wagenhausen und vor der Bruggischen
Bezirk und Gerichten gelegenen Giiter ete.“ 1760.
170 : 154 cm.

Der in natiirlicher Grofle abgebildete Feldschuh milt
356 mm, und im verjingten Malistab sind 100° mit 69 mm
dargestellt; letzteres ist wohl unrichtig, da die Angabe mit
andern Ausmalien nicht stimmt; die Verjiingung ist vielmehr
etwa 1 :3000.

Der Plan schlielst mit Rappenhof-Steinbach an die grole
Karte an und endigt im Westen im ,Stammer Rieht“ und
am ,Rodellberg. ¢

Auller den Zeichen des Freudenfelser Plans sind hier
angegeben: Sumpf mit brauner Farbe und Ergeten, ,allwo
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nar Stauden darauf wachsen“, mit langrunden griinen Tiipflein
auf weillem Grunde.

Der Plan hat spezielle Wichtigkeit in bezug auf das alte
Wegnetz, weil an der Steinerbriicke verschiedene Landstralien
ausstrahlten, wie die Winterthurer, die Schaffhauser- und die
Rheinauerstralie, letztere dem Stidfuld des Rodenbergs entlang
nach Schlattingen.

E. J. J. Sulzberger und seine topographische Karte
des Thurgaus.

Joh. Jak. Sulzberger von Frauenfeld war der jiingste von
drei Sohnen desJohs. Sulzberger (1762—1841), der als StraBen-
inspektor und Mitarbeiter des um das Stralienwesen des Kantons
hochverdienten Regierungsrates J. C. Freyenmuth (1775—1843)
anerkennende Erwiithnung verdient. Der thurgauische Beamten-
etat verzeichnet ihn als Stralleninspektor von 1806—1823.

Joh. Jakob Sulzberger, geb. 4. Juli 1802, studierte neuere
Sprachen und Mathematik und wandte sich dann topographischen
Arbeiten zu. Im eidgendssischen Ingenieurkorps brachte er es
zum Range eines Hauptmanns. Er zeichnete fiir das thurgauische
Neujahrsblatt von 1826 einen Plan des Munizipalbezirks Frauen-
feld nach eigener Aufnahme in 1:21 600 und veroffentlichte
eine Studie {iber das Treffen bei Frauenfeld am 25. Mai 1799.
Von 1826—1832 war er thurgauischer Stralleninspektor und
begann als solcher die topographische Aufnahme des Kantons.

Seine Téatigkeit als Ingenieur erstreckte sich iiber die
Grenzen des Thurgaus hinaus. Er beteiligte sich an der eid-
genodssischen Triangulation im Hoechgebirge (1828), leitete
die Tieferlegung des Lungernsees (1833 — 1836), die Abtragung
der Ziircher Stadtmauern und den Bau des Eisenbahntunnels
der Linie Ziirich-Baden (18486).

1832 baute er mit Joh. Heinr. Debrunner die Frauenfelder
Walzmithle nach den Plinen eines durch die polnische
Revolution aus Warschau vertriebenen Schweizers, namens
Miiller. Da aber das Miillersche Mahlsystem sich als unpraktisch
erwies, ersann und konstruierte er zweckmiliigere Walzen
und brachte so die Erfindung zum Durchbruch und praktischen
Erfolg. Die Frauenfelder Walzmiihlengesellschaft, die mit
einem Kapital von 300 000 Rhein. fl. bis 1846 bestand, dehnte



SRert R

ihren Wirkungskreis nach Mainz, Leipzig, Miinchen, Stettin,
Prag und Pest aus, von welch letzterer Stadt aus das Sulz-
bergersche System seinen Weg nach Minneapolis und bald in
die iitbrigen Getreidestaaten der Union fand. Leider war der
finanzielle Erfolg der Aktiengesellschaft nicht der Wichtigkeit
der Erfindung entsprechend. Mit weiteren Verbesserungen
heimsten andere die eigentlichen Friichte der Anstrengungen
Sulzbergers und seiner Freunde ein. Dennoch brachte es Sulz-
berger dank seiner angestrengtesten Titigkeit in den letzten
Lebensjahren zu 6konomischer Unabhingigkeit, und diese fand
in ihm einen Mann mit stets offenem Herzen und oftener
Hand fir die Leiden Bediirftiger. Er war namentlich Freund
und Forderer der Gewerbe und des Handwerks, redigierte
(1849) die schweizerische Handels- und Gewerbezeitung, und
bei allen gemeinniitzigen Bestrebungen durfte man auf ihn
zihlen.

Fiir den Bau der Eisenbahn bemiihte sich Sulzberger
eifrig; er vermal) das Tracé Islikon-Romanshorn (1845) und
erhielt 1852 vom Grollen Rate die Konzession fiir diese
Strecke. Da er aber die geforderte Kaution nicht aufbrachte
und auch sein Vorschlag, die Bahn mit vorwiegend fremdem
Kapital zu bauen, nicht durchdrang, blieb er bei der Aus-
fihrung auf die Seite geschoben.

Der geniale, rithrige, vielseitige und erfahrene Mann
gehorte auch dem Verfassungsrate von 1849 als Vertreter des
Handels- und Gewerbestandes, sowie der Aufsichtskommission
der Kantonsschule an.

Sulzbergers Ehe (1829) mit der einzigen Tochter (Luise,
gest. 1859) von Antistes Sulzberger entsprofiten drei Tochter
und ein Sohn. Er starb den 13. Januar 1855, noch im besten
Mannesalter. (Frauenfelder Biirgerbuch; Nekrologe in Thur-
gauer Zeitung und Wichter.)

Die Geschichte der topographischen Karte des Thurgaus
weist folgende Daten auf:

Am 31. August 1826 erhielt Sulzberger von der eid-
genodssischen Militaraufsichtsbehorde den Logarithmus der Seite
Schauenberg-Hornli (3,7683603) und vermals in diesem und
dem folgenden Jahre das thurgauische Dreiecksnetz erster
und zweiter Ordnung mit dem Turm der katholischen Kirche in



Frauenfeld als Zentrum (Geschichte der Dufourkarte, Seite 14,
Héberlin-Schaltegger, Geschichte, Seite 104).

Im Mirz 1827 wurde Sulzberger von der thurgauischen
Regierung mit der topographischen Aufnahme des Kantons
beauftragt und fertigte 1828-—30 ein Musterblatt mit der
Gegend vom Hornli bis zur Linie Guntershausen-Oberhofen
in 2 Farben (Wasser blau) mit ausfiihrlicher Zeichenerkldrung.
Dasselbe findet sich in der Kantonsbibliothek.

Vom 13. Dezember 1830 datiert der ,Vertrag zwischen
der Kommission der inneren Angelegenheiten des Kantons
Thurgau und dem eidgendssischen Ingenieur-Hauptmann Jakob
Sulzberger von Frauenfeld“ #ber die Erstellung der Karte,
wonach

1) der Ingenieur simtliche Vermessungskosten bestreitet
und alles, was im Laufe der Vermessung gezeichnet
und geschrieben wird, dem Staate abliefert, insbesondere
eine getreue Kopie aller Aufnahmeblitter in zweck-
miliigem Format;

2) der Staat vergiitet:

@. fiir die Vermessung und Aufnahme W vom Meridian
des Schlofturmes zu Biirglen per Quadratstunde
70 Gulden; '

b. fir dieselbe O vom Biirgler Schlofiturm 75!/ Gulden
wegen grioflerer Entfernung vom Wohnorte und da-
heriger Vermehrung der Reisekosten;

e. fiir die Kopie aller Aufnahmeblitter ein Entschidnis
von 400 Fr. — 25 Louisdors; '

3) die Arbeit bis 1838 vollendet sein mul;

4) es dem Ingenieur gestattet ist, von der Karte in ver-
jingtem Malistab, hochstens in Regalformat, eine Kopie
fir sich zu machen und solche durch Stein- oder Kupfer-
druck dem Publikum zu iibergeben.

Am 9. April 1833 trat der Vertrag Sulzbergers mit Dufour
in Kraft. .

Sulzberger verpflichtet sich, seine Aufnahme, die in
1:21600 gemacht war, in 1: 25000 zu kopieren und gegen
eine Entschidigung von 28 Fr. per Quadratstunde der Kid-
genossenschaft abzuliefern (Geschichte der Dufourkarte, S. 33).

1835 erhielt Dufour die Kopien der Blitter 5—8, und im



Juni 1837 war Dufour im Besitze simtlicher 14 thurgauischen
Blitter in 1:25000.

Die Aufnahme der Karte fallt somit in die Jahre
1828 —1836!

Die Geschichte der Dufourkarte bemerkt Seite 125: Dem
Thurgau, der die gliickliche Idee gehabt, seine Karte erstellen
zu lassen, hat man nur die ldcherliche Subvention von 1600 Fr,
in 8 Jahresraten angeboten, was zur Folge hatte, dall man
bei der dortigen Herstellung der Karte nichts zu sagen hatte
und diese dann in einem andern Malstab (1 : 80 000) heraus-
kam, was zu teuern Kopien fiihrte.

Im Mirz 1838 erschien bei H. Fiilfli in Ziirich die kleine
Handkarte des Kantons Thurgau 1:154000, mit
Schraffen, in senkrechter Beleuchtung, ein Kupferstich des
Kartenstechers Rinaldo Bressanini, der vorher im k. k. topo-
graphischen Bureau in Mailand gearbeitet hatte und als poli-
tischer Fliichtling nach Ziirich gekommen war. Die Karte milst
44.6/27 em und ist ohne Jahrzahl. Die Siedlungen sind durch
die iiblichen Zeichen + o ® () dargestellt; bei den Wegen
sind drei Arten unterschieden: Haupt-, Kommunikations- und
tahrbare Nebenstralien. Kleinere Objekte konnen fehlen, wie
z. B. der Paradieser Weiher. Bei der feinen Austiihrung kommt
sie der grollern Karte nahe. Diese Ausgabe scheint weniger
verbreitet gewesen zu sein als die andere. Die thurgauische
Kantonsbibliothek besitzt mehrere Exemplare.

Der Januar 1839 brachte die grolle Handkarte in
1:80000. Zirich, bei Heinr. Fillili & Co., ohne Jahreszahl.
Preis 21/3 Gulden. Von dieser Ausgabe sagt die ,Thurgauer
Zeitung® in Nr. 7 1839: Der Zeichner, Herr Goll, und der
Stecher, Herr Bressanini, haben Herrn Sulzberger Talente
dargeboten, wie sie sich selten in solchem Grade zusammen-
finden.

In der Tat ist das Kartenbild in Darstellung des Gelidndes
durch Schraffen in senkrechter Beleuchtung und der iibrigen
topographischen Gegenstinde sehr klar. Die-Siedlungen bieten
den Grundril dar, indem die Héuser durch gefiillte Vierecke,
die Miihlen und Sdgen durch Ringlein, die Kirchen durch ein
Kreuz bezeichnet sind. Das Waldbild unterscheidet Laub- und
Nadelholz; bei den Verkehrswegen sind auch noch wichtige
Fullwege angegeben.
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1850 wurde das Blatt IV des schweizerischen Dufour-
atlasses herausgegeben, auf dem der Thurgau nach den Sulz-
bergerschen Aufnahmen von 1828 —36 gezeichnet ist.

1855 erschien von der Handkarte in 1: 80000 eine neue
Auflage bei Orell Filili & Co. in Ziirich, ,verbessert* und mit
den Eisenbahnlinien ergénzt. Indessen sind frithere Fehler
nicht verbessert und unterdessen eingetretene Verdnderungen
nicht eingetragen worden.

Am 11./12. Mai 1861, beim Brande zu Glarus, wurde die
Platte zu dieser Karte im Feuer zerstort (Pupikofer Gem. Anm.).

Die thurgauische Karte nach den Aufnahmen von J. Sulz-
berger ist somit in fiinf verschiedenen Malistiben vorhanden:

1) Die Aufnahmebliitter 1 :21 600 (1828 - 36);

2) die Reduktion auf 1 : 25000 fiir das eldoenossnche topo-

graphische Bureau ;

3) auf Blatt IV der Dufourkarte 1:106000:

4) die grofle Handkarte 1:80000;

5) die kleine Handkarte 1:150000.

Dazu gesellt sich noch eine von Sekundarlehrer F. L. Bauer
in Bischofszell in 1:54000 gezeichnete Schulwandkarte von
1842, die etwa 40 Jahre lang in Gebrauch blieb.

Kritik der topographischen Karte. Fiir die Vergleichung der
geographischen Zustéinde vor 80 Jahren mit den heutigen kommen
hauptséichlich in Betracht die Originalaufnahme und deren Re-
duktion auf 1:25000. Diese sollten, da sie mit modernen Hilfs-
mitteln durch einen gebildeten Ingenieur aufgenommen wurden,
durchaus zuverlissig den Zustand der Landschaft um 1830
wiedergeben, und es sollte speziell die letztere mit der den-
selben Malistab haltenden Siegfriedkarte in der Hauptsache
zur Deckung gebracht werden kénnen.

Leider ist dies nur recht unvollstindig der Fall. Zuerst
wurden die badischen Topographen, welche fiir ihre Aufnahmen
an der thurgauischen Grenze Anschlufs suchten, auf ver-
schiedene Mangel aufmerksam. Nach der reschichte der Dufour-
karte, S. 231, fand 1847 unter Generalmajor v. Fischer ein
reger Austausch von gegenseitigem Material statt; besonders
wiinschte derselbe zuverlissigere Angaben, als die Karte
von Sulzberger zu bieten vermochte, ,da man grolie Differenzen
gefunden habe.®



Solche Differenzen sind in der Tat allzu reichlich zu ent-
decken. ;
1) Die Lhage mancher topographischer Punkte ist
ungenau bestimmt, so dall Zirkelstrecken auf Sulzbergers
und Siegfrieds Karte trotz des gleichen Malistabes héufig nicht
itbereinstimmen. Nachstehend einige Beispiele aus verschiedenen
Landesteilen.
Sulzberger  Siegfried Differenz

a. In der Landschaft DieBenhofen: g m m 0/
Biebermiindung—Diefenhofer Briicke 3775 4185 — 410 — 9.8
Biebermiindung—Sége in Schupfen 1050 1410 — 360 — 25,7
Furtmiithle—Etzwilen 3175 3375 —200 -— 5,9

b. Im Waldland des westlichen Seeriickens:
Rappenhof—Speckhof 760 925 — 1656 —18
Rappenhof—Iben 935 850 + 85 + 10
Speckhof—Iben 660 825 — 1656 — 20
Schlattinger Kirche — Etzwilen

(StraBenkreuzung) 3650 3765 — 115 — 3,1

c. In der Gegend von Gottlieben:

Schlofs Gottlieben (Nordostecke) bis
StraBenkreuzung siidlich Hertler 1050 935 + 115 + 12,3
SchloB Gottliehen— Bachbriicke
Triboltingen 2185 1935 <+ 250 + 12,9
Aegerstenbach—Bachbr. Triboltingen 775 925 — 150 — 16,2

d. In der Berggegend von Wuppenau:
Leuberg (stidl. Markstein)—Neuhaus 950 1325 -—37H — 28,3

- - - —Heid 2700 3200 -—500 — 15,6
- - - —Ruderschwil 1900 2125 —225 — 10,6
Grub—Hosenruck 900 750 +4 150 + 20

2) Mit den Streckenfehlern héngt dann zusammen die
ungenaue Form der topographischen Objekte, z. B.
der Rheinlauf Stein-Schupfen, die Wilder auf dem westlichen
Seeriicken, die Grenzlinie siidlich Wuppenau. In Ufergegenden
ergeben sich Unstimmigkeiten dadurch, daly Sulzberger offenbar
einen niedrigeren Wasserstand fir die Uferlinie an-
genommen hat als die spitern Topographen; so hingen bei
ihm die beiden 0&stlichen Werd-Inseln bei Stein zusammen,
withrend sie auf den neuern Karten getrennt sind; Schlol
Luxburg und Schlols Gottlieben haben viel grélieren Abstand
vom Wasser, ohne dal} seitherige Uferabtragung wahrscheinlich
ist. Ganz unerklarlich ist das Ufer Gottlieben-Triboltingen,
wo Sulzberger anstelle der heutigen tiefen Bucht einen breiten
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Landvorsprung und vor dem Horn von Triboltingen eine See-
bucht zeichnet.

Als kaum moglich erweist sich die Darstellung vom Quell-
gebiet des Baches von Neukirch a./Th., wo statt des
Hubertobelbaches der Zufluly des Hsrmooserweihers den Ursprung
bei Gabris hat. Notzli (1717) gibt die Verhéltnisse der Jetzt-
zeit entsprechend an. '

3) Die Stimpfe sind richtig eingetragen auf dem vom
Probeblatt von 1830 kopierten Geldnde der toten Thur
(Rickenbach bis Bichelsee). Sonst fehlen sie fast iiberall, selbst
das Weinmoos bei Sulgen, die Siimpfe um die Hiittwilerseen,
das Etzwiler Riet ete. Das ist mindesténs Inkonsequenz.

4) Das Strallennetzist unvollstindig: so fehlen beispiels-
weise die alte Landstralie Diellenhofen—Schaffhausen durch
den Scharen und die Stralle Unterschlatt—Dickihof, obschon
beide heufe noch benutzt werden.

5) Die Reben sind oft undeutlich bezeichnet, indem die
Punktreihen zwischen den Schraffen leicht verschwinden; viel-
tach sind die Weingiirten auch einfach weggelassen worden,
wie z. B. mnordostlich und Gstlich Paradies, bei St. Katharinen-
thal, im Breitenweg bei Diellenhofen, nordwestlich Dickehof,
welche schon von Hanhart aufgezeichnet und bis in die Neu-
zeit erhalten geblieben sind.

6) Die ins Kartenbild hereinragenden badischen Gegenden
sind teilweise vollig verzeichnet, z. B. ist gegeniiber Gott-
lieben das kleine Bohl grilier als die Insel Langehrain, und
die Bodanshalbinsel ostlich Kounstanz ragt viel zu weit nach
Siiden vor. ,

Zur Entschuldigung Sulzbergers mul hervorgehoben werden,
dals die erste eidgenossische Triangulation, auf die seine Ver-
messung fulite, ungenau war (Geschichte der Dufourkarte,
Seite 50), daly die dullerst diirftige Bezahlung keinen Ansporn
fir gewissenhaft genaue Arbeit bildete, und dall die Auf-
nahmen in eine Zeit fielen, da Sulzberger durch die Betei-
ligung bei der Walzmiihle ungemein in Anspruch genommen
und zeitweise in finanziellen Schwierigkeiten war.

Immerhin darf auch nicht verschwiegen werden, dal; sich
schon Buchwalder und spéater Dufour schwer iiber seine Un-
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zuverlissigkeit beklagen muliten (Geschichte der Dufourkarte,
Seite 13, 16, 38).

Als Resultat unserer Priiffung der topographischen Karte
von 1836 ergibt sich. folgendes:

Sie ist eine schine, noch jetzt brauchbare Karte von
plastisecher Wirkung, in den Hauptziigen gut, in den Einzel-
heiten der heute geforderten Genauigkeit nicht ent-
sprechend. Bei Vergleichung der durch sie dargestellten Zu-
stinde in den dreilliger Jahren mit den heutigen ist stete
Kritik unerldaflich.

F. Die Dufourkarte.

Blatt TV der topographischen Karte der Schweiz von
G. H. Dufour, 1:100000, 1850, ist im wesentlichen nach
den Sulzbergerschen Aufnahmen gemacht worden und enthélt
trotz manchen Verbesserungen noch vielfach deren Fehler
— siehe z. B. die Grenze zwischen Wagenhausen und Burg,
sowie die Bucht nérdlich Triboltingen anstelle des Schwemm-
kegels —, wenn auch manche derselben bei dem viermal
kleineren Malistabe nicht stark hervortreten.

1853—54 wurde dann die eidgendssische Triangulation
durchgefithrt und fiir die spéitern Aufnahmen eine bessere
Grundlage geschaffen.

G. Die Siegfriedkarten.

Die thurgauischen Blitter des topographischen Atlasses
der Schweiz im Malstab der Originalaufnahmen (Siegfried-
Atlas) gelangten erstmals 1878 —85 zur Ausgabe. Diese
dltesten Blatter fixieren die damaligen Zustdnde in sehr
befriedigender Weise. Sie bleiben auch ein wertvolles Dokument
fiir manche seither durch Stralien-, Bahn- und Wuhrbauten
auller Gebrauch gesetzte oder wenigstens auf den Karten weg-
gelassene Flurnamen, wie z. B. Banau und Unterthuren bei
Weinfelden,- Biberiuli bei Horgenbach ete.

Die neueren Ausgaben verzeichnen Schritt fiir Schritt
die groliartigen Verinderungen, welche in neuester Zeit die
Steigerung des Verkehrs und die iiberall einziehende Industrie
an Siedlungen und Kulturflichen hervorrufen (Siehe Fig. 1,
9, 14, 17 u.19)
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Il. Die Kantonsgrenzen.

Der Bestand des heutigen Kantons Thurgau datiert vom
6.Juni 1800, da Diellenhofen den am 23. Mai 1798 gebildeten
7 Bezirken als 8. beitrat. Er umtalit ziemlich genau dic
ehemalige Landgrafschatt Thurgau ohne Rheinau und Stamm-
heim, die Ziirich zufielen, und ohne den thurgauischen Anteil
von Stein, der mit diesem an Schaffhausen kam (26. Mai 1798).

Die Grenzen der zugehorigen Kinzelgebiete sind schon alt,
auf die Besitzstinde des Bischofs von Konstanz, der Klister
und der Gerichtsherren gegriindet. Sie finden sich demnach,
mit wenigen Ausnahmen den heuntigen Zustinden entsprechend,
bereits auf den Karten von Gyger und Nitzli.

A. Die Grenze am Rhein und Untersee.

Von jeher bildeten Rhein und Untersee die nordliche Grenz-
scheide des Thurgau, im frithen Mittelalter gegen den schwi-
bischen Hegau, heute gegen Baden und einige Teile des Kantons
Schaffhausen..

Auf der Karte von Gyger (1667) geht die Hoheitsgrenze
von Paradies bis Burg in der Rheinmitte, im ziircherischen
Steinergebiet, dem auch noch der Hof Steinbach angehort, auf
dem Siidufer und hernach zwischen den Werdinseln durch,
die grole Ostliche dem Thurgau zusprechend, auf die Mitte
des Untersees.

Peyer (1685) verlegt sie, den Schaffhauser Anspriichen
auf den ganzen Rhein entsprechend, von Paradies bis zum
Hattinger Stein unterhalb St. Katharinenthal auf das Siidufer,
von da an in die Mitte des Stromes.

Notzle (1717) 146t die Grenze von Paradies bis zum
Hattingerstein in der Rheinmitte, von hier an auf dem Nord-
ufer bis zum Rodenbrunnen, von da an wieder in der Rhein-
mitte verlaufen. Bei Stein umzieht sie das ziircherische Burg
und geht westlich der Kapelleninsel Werd auf die Seemitte.

Die Karte von 1720 und deren Kopien beanspruchen vom
Hattingerstein aufwiirts bis Stein den ganzen Strom fiir den
Thurgau, ebenso den Untersee bis zur Mitte (I'ig. 25).

Sulzberger (1836) unterldt jede Markierung der Grenze
in Rhein und See, selbst zwischen den Werdinseln. Seine
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Landgrenze bei Burg-Stein weicht von der heuatigen erheblich
ab: Zwischen Wagenhausen und Burg trifft sie — statt recht-
- winklig — schief auf den Rhein mit Richtung in die untere
Stadt Stein hinein. Bei Kaltenbach ist sie etwa 100 m weiter
westlich als heute, so daly sie das letzte Haus an der direkten
Stralle nach Stein dem Kanton Schaffhausen zuweist. Diese
Verhiltnisse kionnen kaum der damaligen Wirklichkeit ent-
sprochen haben und diirften auf Verwechslung der Marken
beruhen.

Die heutigen topographischen Karten geben als
Grenze die Mitte von Rhein und Untersee stidwiirts von Hori
und Reichenau. Vor Konstanz biegt sie im Bogen, zugunsten
Badens, zur Miindung des Grenzbaches. Bei Stein erstreckt sich
der Unterbruch von 400 m westlich bis 425 m 0stlich der
Rheinbriicke, am Stidufer gemessen. Die Siidgrenze des schaff-
hausischen Stiickes erstreckt sich fast gradlinig lings der
thurgauischen Strafe Kaltenbach-Eschenz auf 970 m Lénge,
Kaltenbach vollig ausschlieffend. Die beiden kleinern Inseln
Raftkopf und Laye sind Schaffhausen, die grillere Werd
Thurgau zugeschieden.

Die Grenzgeschichte des 19. Jahrhunderts befalit sich
namentlich mit zwei Ansténden, die Staatsverhandlungen nétig
machten und erst 1854 abgetan wurden.

1) Die Scharenwiese am Rheinknie gegeniiber Biisingen
war, weil fiir die thurgauischeun Siedlungen abgelegen,
von Biisingen erworben und bewirtschaftet worden.
Baden beanspruchte darum die Hoheit iiber die 17 Ju-
charten auf der linken Rheinseite, was von Seite der
Schweiz bestritten wurde, da Privatbesitz nicht das
Territorialhoheitsrecht in sich schliel3e.

2) Die Setzi oder Zaunstelle bei Diellenhofen, ein von
einem Lebhag umgebener, geschlossener Weinberg von
zirka 140 Jucharten am rechten Rheinufer von Ober-
gailingen bis zum Laaggut, war stets zu Dielienhoten
gerechnet worden, da die Grundstiicke und Trotten dessen
Biirgern gehorten, die Stadt auch die Stralien baute und
unterhielt, die Feldpolizei ausiibte und ein Siechenhaus
mit Kapelle jenseits des Rheins besals (Fig. 24).

Dielienhofen war auch im tatséichlichen Besitz des
ganzen Rheins lings seines Bezirks mit Fischerei und
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Strompolizei. Die Rheinbriicke war von der Stadt gebaut
und der Zoll wurde in einem Hauschen am rechten
Uter erhoben.

Als dann aber die Grafschaft Nellenburg, zu der
Grailingen gehorte, 1803 an das Groliherzogtum Baden
kam, verlangte letzteres nach und nach alle Hoheits-
rechte am rechten Rheinufer bis zur Stromesmitte, stellte
die Setzi unter die Behiorden von Gailingen, bezw. des
Bezirksamtes Radolfzell, beanspruchte Rechte auf der
halben Rheinbriicke, baute 1840 ein Zollhaus vor die-
selbe und liell die am rechten Ufer haltenden Schiffe
zollamtlich untersuchen.

(Bericht des Statthalters Benker an die thurgauische
Kanzleidirektion vom 29. April 1854, und Bericht von
Staatsschreiber Morikofer an den Kleinen Rat vom 3. August
1831 im thurgauischen Staatsarchiv.)

Den hieraus entstehenden mannigfachen Beschwerden und
Reibungen machte dann der Staatsvertrag zwischen der
Schweiz und Baden im Oktober 1854 ein Ende (Bundes-
blatt vom 10. Februar 1855).

Derselbe nahm iiberall, von der badischen Grenze unter-
halb Konstanz bis zur thurgauischen Grenze bei Paradies die
Mitte des Rheins, bezw. des Untersees als Landesscheide an,
wies die Setzi der Gemarkung Gailingen, die Scharenwiese
der Gemeinde Unterschlatt zu. Diellenhofen blieb unbeschrankter
Eigentiimer seiner Briicke und erhielt Erleichterungen im Ver-
kehr mit der Setzi, gleichwie Biisingen beziiglich der Scharen-
wiese. Auf Urkunden oder altes Herkommen sich stiitzende
Fischereigerechtigkeiten wurden als Privatrechte gegenseitig
anerkannt.

Danach regulierte sich auch Fischerei und Vogeljagd auf
Rhein und Untersee.

Auf dem Rhein umfalit die Steiner Fischenz den ganzen
Rhein bis zur schafthausischen Landesgrenze oberhalb der
Geillhiitte, die Diellenhofer ebenfalls den ganzen Rhein von
da bis zum Hattinger Stein, und die Paradieser Fischenz das
folgende Rheinstiick bis 50 m oberhalb der Kantonsgrenze bei
Langwiesen (Schaltegger, Privatfischereirechte, Seite 12).

Aut dem Untersee steht der Hauptteil der allgemeinen
Fischerei offen unter Aufsicht der ,der badischen Behorde



zur Handhabung derselben zustehenden Polizei.“ Ausgenommen
sind der Gnadensee und ein Stiick bei Ohningen fiir dominen-
drarische Fischerei, sowie die Rheinstrecke Konstanz-Tribol-
tingen und ein kleines Stiick westlich Stiegen fiir Privatfischerei
(Karte zur Fischereiordnung fiir den Untersee und Rhein vom
Jahre 1897, 1:50000, eidgendssisches topographisches Bureau).

Die Handhabung der Fischereipolizei entspricht dem Vertrag
von 1556 zwischen dem Bischot von Konstanz und den Eid-
genossen, wonach die niedere Gerichtsbarkeit und die Fischerei-
ordnung auf dem Untersee der Abtei Reichenau zustehen
(Pupikofer, Geschichte des Thurgaus, II, Seite 433).

Wer sich also am thurgauischen Unterseeufer gegen die
Fischereiordnung vergeht, wird beim badischen Bezirksamt
Konstanz verzeigt und von diesem gebiifst. Der thurgaunische
Statthalter in Steckborn oder Kreuzlingen hat alsdann den
Betrag der Bulle einzutreiben und ihn nach Konstanz ab-
zuliefern. — Zustinde, die der Souverinitit der Schweiz
unwiirdig sind.

B. Die Grenze bei Konstanz und im ,/Trichter.«

(Nach I'. Schaltegg®r, Die Hoheitsgrenze und die Fischereigerechtig-
keit im Konstanzer Trichter, Frauenfeld 1909), und J. Willi, Unsere
Grenzen, Sonntagsblatt der ,Thurg. Zeitung®, 1903.)

Eine staatliche Interessengrenze bei Konstanz gibt es erst
seit der Eroberung des Thurgau durch die Eidgenossen 1460
oder .vielmehr seit dem Schwabenkrieg, der die Eidgenossen-
schaft faktisch von dem Reiche losloste. Vorher war der
Thurgau fiir Konstanz die natiirliche Landschaft, die land-
wirtschaftliche Krzeugnisse gegen Industrieprodukte tauschte
und in der die reich gewordenen Patrizier ihren Reichtum
gerne in Landbesitz anlegten, wie sich das in der Physiognomie
der Siedelung um Emmishofen und Tégerwilen ausdriickt.
Selbst in die eidgendssische Zeit hinein, bis 1499, konnte
Konstanz Landgericht und Wildbann im Thurgau behalten,
die es 1416 von Kaiser Sigismund erkauft hatte. Als dann
aber in den Wirren der Reformationszeit die katholischen
Orte den Anschlull der damals evangelischen Stadt an die
Eidgenossenschatt als unerwiinscht hintertrieben und sie dadurch
isolierten, unterlag sie den Gsterreichischen Waffen und verlor



ihre Selbstindigkeit. Von da an galt zu Konstanz die nach
der Herrschaft iiber den ganzen Bodensee strebende Politik
des Osterreichischen Statthalters, und es hatte der Thurgau
statt eines wohlwollenden Nachbars einen unfreundlichen, der
seine fiir Verkehr, Schiffahrt und Fischerei vorziigliche Lage
zu ungunsten des Landes zur Geltung brachte.

Das 16. und 17. Jahrhundert sahen von Seite des Macht-
habers in Konstanz grobe militirische Kingriffe (wie z. B. die
Zerstorung des Klosters Kreuzlingen) und kleinliche Schikanen,
sowie Versuche, durch kluge Vertrige tatséichliche Herren des
Trichters, d.i. der Konstanzer Bucht zu werden, wo die Eid-
genossen bis zur Mitte die Hoheit beanspruchten.

Nach dem sog. Ralilerschen Vertrag von 1685 wurde
der Stadt Konstanz ein Teil des Trichters, 1500 geometrische
Schritte a 3 Schuh, vom Hafeneingang aus gemessen, zu-
geschrieben, und der sog. Damianische Vertrag von 1786
legte dieses Abkommen so aus, daly nicht der Radius von
4500, sondern die an den betreffenden Kreis gelegte Tangente
den Machtkreis der Stadt zu begrenzen hatte. Auf diese Weise
wurden See und Strandboden bis zur Woéschbachmiindung ost-
lich Hornli dem Thurgau entzogen. Aulerdem erlaubte Kon-
stanz weder Gebdude noch Erdwerk und keine Landungsstelle
im Bereich eines Kanonenschusses von den Stadtmauern.

Es scheint aber, dali dieser Vertrag beide Teile nicht
befriedigte und darum bald in Vergessenheit geriet; denn seit
Baden 1803 in Konstanz die Herrschaft tibernahm und freund-
lichere Politik befolgte als Oesterreich, galt allgemein die
Fortsetzung der Landgrenze beim Rauhenegg in den See hinaus
bis zu dessen Mitte und von da an diese als Landesscheide.

Auf der topographischen Karte .von Sulzberger
(1836) folgt die Grenze vom Ziegelhof am Rhein beim Paradies
dem Grenzbach mit stark gegen die Stadt vorspringendem
Winkel nérdlich vom Emmishofer Tor, entsprechend seiner
frithern Ausmiindung aus dem Festungsgraben. Vom Emmis-
hofer Tor an begleitet sie diesen mit seinen Vorspriingen,
vom Kreuzlinger Tor an in Ostnordost-Richtung zum Rauhenegg
an der Stelle, wo die Pfahlwand des jetzigen dullern Hafens
beginnt.

Die Grenze im See fehlt bei Sulzberger; aber noch 1873
wurde diese auf einem vom Stadtbauamt Konstanz dem thur-



gauischen Regierungsrat eingereichten Plan vom Rauhenegg
aus parallel der Hafenpfahlwand in den See hinausgezogen.

Als dann aber die eingeengte Stadt trotz Auffiilllung grolier
Strandbodenflichen den Platz fiir die dringende Erweiterung
des Bahnhofs nur auf Schweizerboden finden konnte und die
thurgauische Regierung auf eine vom badischen Gesandten,
Minister Dusch, 1861 in Vorschlag gebrachte Grenzberichtigung
im Tédgermoos auf Kosten des Kantons zugunsten der Stadt
Konstanz nicht eingehen wollte, besann und berief sich Baden
auf den alten Damianischen Vertrag. Nach langen Verhand-
lungen wurde durch die Uebereinkunft vom 24. Juni 1879
die Grenze siidwiirts geriickt und der erweiterte Bahnhof ins
deutsche Reichsgebiet einbezogen. Die Grenze im Trichter
wird durch die Punkte 4 BC (Fig. 1) bestimmt. A liegt in
der Seemitte zwischen dem Siidpunkt ./ der Bodanshalbinsel
beim ,Jakob® und dem thurgauischen Landvorsprung K beil
der Miindung des Kogenbaches. A4 B hat Richtung zum Turme
des Bahnhofs Konstanz und B ist der Schnittpunkt dieser
Linie mit derjenigen von J zum einspringenden Winkel in
der Seemauer, wo der Grenzstein Nr. 1 gesetzt ist.

Es kamen also der schweizerische Teil des Bahnhofs, das davor-
liegende Festland und der Strand in einer Linge von 220 m in
badischen Besitz, wogegen der bisher von Baden beanspruchte weitere
Strand in der Ausdehnung von 1500 — 1600 m definitiv schweizerisch
wurde.

Gleichzeitig hatte der Thurgau noch Land abzutreten zwischen
den Grenzmarken 13 und 18. Um den hiufigen Ueberschwemmungen
von Sau- und Schoderbach abzuhelfen, war 1876 vereinbart worden,
diese Wasserldufe sollten nicht mehr in den ehemaligen Festungs-
graben geleitet, sondern durch einen besondern, etwa 450 m langen
Kanal direkt dem Grenzbach zugewiesen werden. Dadurch kamen aber
etwa 9 Jucharten, die bereits in konstanzischem Privatbesitz waren,
auf die rechte, deutsche Seite zu liegen und diese trat Thurgau an
Baden ab gegen Uebernahme des von Emmishofen-Kreuzlingen zu
leistenden Beitrags von 7000 Fr. durch die badische Regierung.

C. Reichsboden und Reichsgrenze im Obersee.

So lange der Bodensee samt seinen Ufern zum deutschen
Reiche gehorte, wurde er als Reichsboden behandelt, der Kaiser
und Reich zustand und gemeinen Brauch hatte. Niemand
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konnte darauf Privilegien erteilen als der rémische Kaiser
und Konig (Schaltegger, Hoheitsgrenze, Seite 1).

Seit dem Basler Frieden 1499, da sich die Schweiz definitiv
vom deutschen Reiche lossagte, ging das Bestreben des letzteren,
resp. Oesterreichs dahin, den Bodensee mit Fischerei und Schiff-
fahrt unter seiner Hoheit zu erhalten, wihrend die VIII alten
Orte als Besitzer des Thurgaus immer die Seemitte als Reichs-
grenze betrachtet und behandelt haben. Auch die heutige
schweizerische Arealstatistik teilt dem Thurgau 143,24 km?®
Seefliche zu, nachdem die Landestopographie anhand der
Bodenseekarte eine ausgeglichene Mittellinie empirisch fest-
gesetzt und auf diese von den Grenzpunkten der Nachbar-
staaten aus unter sich Senkrechte gefiillt hatte (Regul. des
Bodensees S. 16, Anm.) Zu einer wirklichen internationalen
Abgrenzung der Hoheitsrechte ist es aber noch nie gekommen,
und wihrend des gegenwiirtigen Krieges iibt tatsiichlich Deutsch-
land die Polizeiaufsicht auf dem ganzen Obersee aus, wie dies
seit 1556 auf dem Untersee der Fall ist.

Nach der internationalen Schiffahrts- und Hafenordnung
vom 22, September 1867 ist nur noch die Wasserfliche des
Hauptbeckens ungeteiltes internationales Gebiet. Die Hafen-
einrichtungen, die Bade- und Waschanstalten werden als Bestand-
teile der einzelnen Lidnder angenommen, und selbstverstindiich
ist auch der Strandboden Eigengut des anstollenden Staates.

Eine Frage fir sich bildet die Abgrenzung des Privat-
eigentums gegen das Gemeingut der Seefldche, die
bei niederm Wasserstand grofle Strecken kahlen Bodens frei
lalit, bei Hochwasser ins Kulturland und selbst in die Dorf-
gassen hinein flutet.

Nach dem thurgauischen Rechtsbueh (S. 152) erstreckt
sich das offentliche Seegebiet oder der Reichsboden gegen
das Ufer hin bis zu der Linie, bis zu welcher bei gewdhn-
lichem mittlerem Wasserstande der Wellenschlag reicht. Diese
Linie ist allerdings etwas Unsicheres, da sie je nach den zur
Berechnung des Mittels benutzten Jahrgingen schwankt. Das
Rechtsbuch erklart ihre Anwendung darum nur als zulissig,
wenn die Grenze nicht in anderer Weise, durch bestehende
Vermarkung oder hinreichende Nutzungshandlung ermittelt
werden kann.

Das Recht zur Benutzung des Reichsbodens ist ein Gffent-
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liches, dem Staate zustehendes, soweit nicht eine Beschrinkung
durch speziell erworbene Rechte, die aber niemals nur ersessen
werden koénnen, eingetreten ist.

Nach § 10 des thurgauischen Gesetzes iiber den Unterhalt
der offentlichen Gewésser vom 21. Mai 1895 diirfen aut dem
Reichsboden ohne Bewilligung des Regierungsrates weder Auf-
schiittungen, noch Ausgrabungen oder Einfriedigungen vor-
genommen werden; auch die freie Abfuhr von Grien und
Steinen ist untersagt.

Eine eigentliche Vermarkung des Reichsbodens fand
zuerst in der Gemeinde Egnach statt. Hier hatten einige
Baunern auf dem Strande Schilf gepflanzt und dasselbe zu
ordentlichem Ertrage gebracht, Da die Leute das neue Kultur-
land zu eigen beanspruchten, kam es zu Anstinden mit dem
Fiskus wegen Besteuerung desselben und wegen der Abgrenzung
des Privatbesitzes.

Unterm 11. September 1861 entschied der Regierungsrat,
es sei nach dem Grundsatze des mittleren Wellenschlages
entsprechend den Aufzeichnungen des Romanshorner Pegels
eine Grenzausscheidung zu treffen; im iibrigen sei der Regie-
rungsrat geneigt, auf erfolgte Anfrage hin und unter Eigen-
tumsvorbehalt den Seeanstéliern die Nutzung der auf Reichs-
boden wachsenden Streue zu gestatten.

Die beziigliche Vermarkung fand im Herbst 1861 durch
Geometer Ganter statt; sie umfalite die Reichsbodengrenze
lings der Gemeinden Romanshorn, Salmsach und Egnach und
ist in einem Plan 1:2000 festgelegt.

Die Rohrpflanzungen der Egnacher Landwirte machten
weitere Fortschritte: Mit unendlicher Miihe, groller Energie
und Hartnéickigkeit besiegten sie die Hindernisse; so oft die
Pflinzlinge verkiimmerten, erfroren oder ertranken, so oft
setzten sie wieder neue, schrigten das Uferbord ab, fiillten
die Pflanzgriben mit guter Erde und hatten zuletzt, wohl
auch unterstiitzt durch eine Reihe giinstiger Jahrgiinge, den
gewiinschten Erfolg. In einem Fall wurde der Schiltbestand
um zirka 8 Jucharten vergroliert.

Da aber die Ertrige zithen Fleilles ebenfalls mit Energie
fiir sich zu Eigentum gefordert wurden, entstanden 1871
neuerdings Differenzen mit dem Staate. Der Regierungsrat
beharrte indessen auf dem 1861 eingenommenen Standpunkt,
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seswerde zwar gegen die Anlage
von Rohrpflanzungen ab seiten
der Grundbesitzer am See und
gegen die Benutzung derselben
keine KEinsprache erhoben; es
sei jedoch das Eigentumsrecht
des Fiskus am Reichsboden aus-
driicklich gewahrt, und es kinne
demnach das zugestandene Nutz-
ungsrecht den Erwerb von Ki-
gentum fiir die Nutznieller nie-
mals begriinden“ (Regierungs-
rats-Protokoll vom 15.September
1871).

Als sich dann die Verifikation
der Ganterschen Abgrenzung
wegen mangelnden Hintermar-
ken als unmoglich erwies, ge-
withrte die Regierung einen
Kredit von 150 Fr. fiir neue
Vermessung und bleibende Ver-
markung. Diese wurde im Mai
1874 ausgefiihrt durch Geometer
Gentsch. Sein ,Situationsplan
tiber die Reichsgrenze und die
angrenzenden Privatgiiter der
Gemeinde Kgnach® in 1 : 2000
bezeichnet die Reichsgrenze als
mittleren Wasserstand. Gleich-
zeitig war auch infolge eines
Kaufvertrags zwischen Ammann
zur ,Seeburg® in Kreuzlingen
und dem thurgauischen Fiskus
der Reichsboden von der Lan-
desgrenze bei Konstanz bis zur
,Seeburg“ vermessen und eine
allgemeine Vermarkung
des Reichsbodens am Bo-
densee in Aussicht genommen
worden. Diese fand im Jahre



1880 durch U. Gentsch statt, und dabei wurde den An-
spriichen der Egnacher Landwirte dadurch Rechnung getragen,
dall man die Reichsgrenze um 40-—110 m, im Mittel etwa
80 m, seewiirts riickte (Fig. 2). Es konnte dies um so eher
geschehen, als unterdessen der Strandboden sich tatséchlich
erh6ht hatte, indem durch den als Schlammfiinger wirkenden
Schilfwald die Zone des mittlern Wellenschlages weiter vom
Lande weg verlegt worden war. Die Gentschschen Uferpline
von 1880 in 1 : 1000 bilden seither die Grundlage fiir die
Planierung des Uferschutzes.’

Letztere bringt nun insofern eine Aenderung der Reichs-
grenze, als ,in Riicksicht auf die erhebliche Beteiligung des
Kantons an den Kosten der dem neuen Werke vorgelagerte
Strandboden dem Staate zufallen und zugefertigt werden muls,
damit nicht durch beliebigen und unkontrollierten, oftmals die
Schutzvorrichtungen schiidigenden Bezug von Kies und Sand
die Bauten wieder gefihrdet werden“ (Germann, S. 7).

D. Die Ziiricher Grenze.

Schon von dem Uebergang Diellenhofens an die Eid-
genossen im Jahr 1460 war dessen Gebiet vom Umfange des
heutigen Bezirks. : '

Die Grenzen auf den Karten des 17. und 18. Jahrhunderts
sind somit die gleichen wie die der Siegfriedkarte, und wenn
Sulzberger 1836 Abweichungen zeichnete, so rithren diese
" wohl vom Nichtauffinden von Grenzmarken her, wie z. B. bei
Paradies, wo seine Grenze den Rhein unter einem Winkel
von 17% N gegen E trifft, wihrend die tatséichliche einige
Grade von Norden gegen Westen abweicht. Sein Stidpunkt
ist um zirka 500 m zu weit nordlich, und vom Wolflis-
bild iiber die Furtmiithle zum Kintschersbuck springt seine
Grenze in geraden Linien, wihrend die tatséichliche den
Kriimmungen des Ulmerwegs folgt.

Auf Messungsfehler begriindet ist die Abweichung bei dem
gegen Norden zum Rodenberg vorspringenden Stammheimer
Gebiet: Abstand der Marken Kintschersbuck und Hohenegg
bei Sulzberger 1150 m, bei Siegfried 1450 m.

Ziirich hatte 1464 die niederen Gerichte und die Vogtei
in Stammheim von den Herren von Klingenberg erworben,
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und diese Gemeinde gehort seit dem 3. Miirz 1504 tatséchlich
zu Zirich (Pupikofer, Geschichte II, 5. 109), wenn es auch
bis zu Ende des 18. Jahrhunderts dem thurgauischen Land-
gerichte zugeteilt war.

Die thurgauische Grenze gegen Stammheim weicht am
NuBbaumer See auf Gygers und Notzlis Karten von den
heutigen Verhiltnissen ab, indem bei ihnen das Inselchen
einen Grenzstein trigt. Der Ittinger Plan des Paters Josephus
von 1743 korrigiert aber den Fehler (Fig. 18), und er erklirt
denselben im Hiittwiler Lehenbuch pars I, S. 49 folgender-
malien:

wAuf der in der Mitte des Ittingischen unteren oder so-
genannten Uerschhauser Sees gelegenen Insel ist vor altem
eine Fischerhiitte oder Hiusli, in welchem ein Fischer des
Gotteshauses wohnhaft gesessen, gestanden, welches A°. 1711
abgebrochen worden; so aber das Gottshaus kraft Brief
wiederum ein anderes dahin zu setzen befugt ist. Die-
weilen aber allda nach abgebrochenem Héusli ein steinernes
Ofenséuli stehen verblieben, haben hernach dieses die Stamm-
heimer fiir eine Landmarken angesehen und dieser Ursach
halber vermeinen wollen, dali der untere Teil des Sees von
gedachter Insel an gegen Niedergang in dem Ziircher Gebiet
gelegen sei, folgsamb dal} Hampfrosen und Einlagen in diesem
untern Teil des Sees kein Landvogt im Thurgau ihnen wehren
und verbieten konne. Hat sich aber bei dem hochoberkeitlich
anno 1715 gehaltenen Augenschein das Contrarium klar er-
schunen; indem kraft Landmarken noch ein gutes Stiick Land
unter dem See gegen Niedergang dem Thurgau zudienet.*

Zu dieser KErklirung des gelehrten Paters stimmt nicht
ganz, dall schon 1667 Gyger die Grenze iiber die Insel
gehen lalt.

An der Thur gibt Gyger vom Fahrhof aufwirts bis
zur alten Furt des Baches zwischen Veldi und Unterwiden
die Mitte des Flusses als Grenze an; Notzli legt dieselbe ganz
auf das nordliche Ufer. Jedenfalls war von jeher der Talweg
der Thur Landesscheide, und diese erfuhr daher auch in der
Neuzeit zusammen mit dem Flusse eine Geradelegung.

In Ellikon war der Dorfbach Grenze zwischen den hohen
Gerichten von Kyburg und Thurgau, wihrend das Dort ziirche-
risch war und geblieben ist.



Die Grenze von der Thur bis zum Hornli ist seit
1427 festgelegt, da die Herrschaft Kyburg von der Land-
grafschaft Thurgau abgelést wurde (Pupikofer, Geschichte II,
S. 788). Als Hauptmarken galten das Schlol Kefikon, der
Miihlenstein oberhalb Meiersberg bei Gachnang, die DBurg
Hagenbuch, die Briicke zu Aadorf, Hiltisberg (Iltishausen),
Riidlinsberg (Rudberg), die alte Burg Bichelsee und das Hornli.
Die Angaben Gygers stimmen mit den heutigen Verhéltnissen,
so dalb den Abweichungen Nétzlis beim Bichelsee keine Be-
deutung zukommt. Eigentiimlich ist der stark einspringende
kleine Gebietsteil mit der Ruine der durch den Toggenburger
Brudermord beriichtigten Burg Reingerswil. Derselbe ist
durch Kauf von den Herren von Landenberg an die Graf-
schaft Kyburg gelangt (H. Zeller-Werdmiiller, Erlduterungen
zu Hs. C, Gygers Karte von 1667).

Auf den alten Karten (s. S.11) ist auch die Abtei Rheinau
dem Thurgau zugeschrieben. Diese war tatsichlich eine un-
abhéingige, aber seit 1451 unter dem Schutz der sieben alten
Orte stehende Herrschaft.

Als der Rheinau am nichsten stehende eidgendssische
Beamte hatte der Landvogt im Thurgau die mit der Schirm-
herrschaft, der militirischen und gerichtlichen Hoheit ver-
bundene Oberaufsicht tiber Ort und Kloster auszuiiben und
von den Rheinauerbiirgern den Treueid entgegenzunehmen ;
ihm hatte auch die Abtei Rechnung abzulegen. Im iibrigen
aber war der ehemals reichsfreien Herrschaft die Selbst-
regierung belassen. 1798 wurde dann die lockere Verbindung
mit dem Thurgau gelést und Rheinau dem Kanton Ziirich
eingefiigt. (K. Déndliker, Schweizerische Rundschau 1896,
Io-Bds 54715

E. Die St. Galler Grenze.

Die Grenze gegen das Toggenburg wurde beim Ab-
schlull des Landrechtes der Toggenburger mit Schwyz und
Glarus 1436 festgelegt und ist seither unverindert geblieben.

Gegen das Fiirstenland war die Grenze lange schwan-
kend, weil die Aebte die Zahl ihrer Gerichtsvogteien durch
Ankauf vermehrten, sich iiber die Neuerwerbung die fiirst-
liche Obervogtei anmaliten und so die Wirksamkeit des Land-
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gerichts in diesen Vogteien hemmten (Pupikofer, Geschichte
II, 25). Im grolen und ganzen gelten aber die schon 1717
durch No6tzli fixierten Marchen.

Bei der Vergleichung alter und neuer Karten fallen auf
der St. Galler Grenze nur folgende fiinf Punkte auf:

1) Beim Hof Rengishalde westlich Bischofszell ist auf
der Sulzbergerschen Karte der Bach die Kantonsgrenze, der
Hof st. gallisch. Das ist wohl falsch; denn die Rengishalde
gehorte frither der Biirgergemeinde Bischofszell und ist auf
den Nétzlikarten dem Thurgau zugeteilt, wie auch auf der
Siegfriedkarte, welche die Grenze 700 m siidlicher legt.

2) Die ostlich Gottshaus auf die Sitter treffende Kantons-
grenze hat bei Sulzberger, zugleich mit dem Einlauf des Buch-
miihlebaches, Richtung aut die Ruine Ramschwag, bei den neuen
Karten auf Kollerberg. Die Differenz von zirka 100 m ist
aut Ungenauigkeit zuriickzutfithren.

3) Bei Oberegg springt auf der Sulzbergerkarte das
St. Galler Gebiet trapezférmig nach Siiden ans Sitterufer vor,
das sie 750 m weit begleitet. Auf Blatt 74 des topographischen
Atlasses ist das Trapez durch einen flachen Bogen ersetzt,
der das Ufer nicht mehr beriithrt. Die Korrektionspline des
thurgauischen Baudepartements rekonstruieren die Form von
1836 und geben aut 180 m das nordliche Ufer der Sitter
als Kantonsgrenze an. Die Sitter soll im Laufe der Zeit am
Scheitel ihres scharfen Bogens das Gelinde von Oberegg an-
genagt und zum Abrutschen gebracht haben, so daly der Flul3-
lauf sich zum Teil auf st. gallischen Boden hinein verlegte.
An dieser Stelle wird nunmehr die Korrektion auf Kosten
des Kantons St. Gallen durch die thurgauischen Organe besorgt.

4) Bei Steinach verzeichnet schon Notzli die Grenze
zwischen Arbon und Horn auf dem Seestrande, so daly also
das Land st. gallisch ist, Wasser und Seeboden dem Thurgau
gehoren. Die Ausgabe 1911 der topographischen Karte weist
mit der Grenze in den See hinaus. Tatsiichlich besteht zurzeit
noch Differenz mit St. Gallen, welches seine Steinacher Grenze
bis zur Seemitte hinaus verlingert haben will, wihrend Thurgau
auf den alten Anspriichen beharrt und gestiitzt auf den Marchen-
beschrieb die Grenze dem Rande der sog. Weille entlang zieht
(Thurg. Rechenschaftsbericht 1910, 8. 9).

5) An der Goldach: Sulzberger lalit die Grenzlinie vom
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Marchstein norddstlich Mithlehof-Ach aus spitzwinklig ostwirts
an die Goldach streichen, die Siegfriedkarte dagegen recht-
winklig. Die Karte von 1836 zieht dann die Marchlinie auf
dem thurgauischen Ufer bis zum See, diejenige von 1885
auf dem st. gallischen Ufer. Die Aufnahme von 1903 zeichnete
sie in der Mitte der korrigierten Ach und setzte sie in deren
Richtung in den See hinaus fort. Damit war aber St. Gallen
nicht einverstanden: Die Grenze folgte frither dem Talweg der
Goldach, und da dieser auf dem Schwemmkegel nach Westen
abbog, so nmahm auch die Grenze im See die Richtung des
letzten Laufstiickes an. Durch die Korrektion wurden nun aller-
dings Goldach und Grenze gerade gelegt bis zum See, im letztern
aber nach der Uebereinkunft vom 14. Mai 1906 die Kantons-
scheide der alten Richtung parallel bis zum neuen Auslauf
nach Osten geriickt (Mitteilungen des Kantonsgeometers).

Trotz der Feststellung der Grenze durch beidseitiz an-
erkannte Marchsteine erheben sich aber immer wieder Anstéinde
zwischen den beiden Nachbarkantonen.

Die Grenze geht eben nicht gradlinig von Stein zu Stein,
sondern folgte von jeher ausgeprigten Kulturrdndern: Wald-
siumen, Griinhecken, Griiben u. dgl. Verschwanden solche im
Laufe der Zeit, so verwischte sich die Grenze, und die Grund-
stiicke griften scheinbar willkiirlich heriiber und hintiber. Dals
sich dadurch vielfach Besteuerungsanstéinde ergeben muliten,
liegt auf der Hand, um so mehr als die beiden Kantone ver-
schiedenen Steuerful haben. Der Eigentiimer eines gerade
auf der Grenze stehenden Hauses soll sich sogar jahrelang
jeder Steuerpflicht entzogen haben dadurch, dafll er je nach
den Umstinden die Wohnstube und damit seinen , Wohnsitz“
bald auf st. gallischen, bald auf thurgauischen Boden verlegte.

Bei der Einfithrung des Grundbuches war eine interkanto-
nale Einigung unvermeidlich. Die Grenzbereinigung ist heute
(August 1915) noch im Gange: Wo zwischen zwei anerkannten
Marchen nicht alte Pline und Beschriebe Klarheit schatfen,
werden moglichst natiirliche Scheidelinien festgesetzt, und wo
Grundstiicke zerschnitten wiirden, dieselben demjenigen Kanton
zugeschrieben, auf dessen Gebiet sie zum griliten Teil liegen.

Auch geht das Bestreben dahin, durch Verlegung der
Grundstiicksgrenzen unter Wertausgleich unzweideutige Ver-
hiiltnisse zu schatfen. :
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Ziwischen den Gemeinden Hauptwil und Waldkirch fand
ein interessanter Tausch statt. Der ersteren war in der
,Stocketen ein Grundstiick zugeschieden worden, ohne dal
auf der beiderseitigen Grenze ein Ausgleich moglich war.
Der letztere wurde dann aber dadurch bewerkstelligt, dal
Waldkirch von der Gemeinde Gottshaus das Widenhuber Holzli
erhielt und dafiir von Hauptwil mit 1000 Fr. entschidigt
wurde (Thurg. Grolratsverhandlungen vom 30. Méirz 1915
und Mitteilungen des Kantonsgeometers).

lll. Die Gewaisser.

Das Wasser spielt in der Verinderung der Erdoberfliche
eine gewaltige Rolle: es wirkt auf die tfeste Erde lockernd,
losend, entblélend, abtragend, deckend, anhdufend. Die meisten
dieser Wirkungen steigern sich mit dem Boschungswinkel des
Gelindes und verringern sich mit der zunehmenden Dichte
der Pflanzendecke.

Der Thurgau ist grolitenteils eine sanft gebdschte, mit
Vegetation bekleidete Landschaft. Darum kénnen die Wasser-
wirkungen im allgemeinen keine sehr stark in die Augen
springenden sein; erst nach langen Zeitriumen treten sie
so hervor, daly sie auf den Karten zom Ausdruck gelangen.

Der Mensch 1alt aber die Natur nicht selbstdndig walten;
er kiampft gegen die verderbliche Wirkung der Hochfluten
und niitzt die Energie des fallenden Wassers aus. Er dndert
den Lauf der Gewisser, leitet ldstige Nisse ab und staut
Vorratswasser.

Dieses Kingreifen des Menschen ist uralt, aber vielfach
mit grollen Enttiuschungen und Millerfolgen verkniipft ge-
wesen, teils weil die Naturgesetze zu wenig erkannt und
beachtet wurden, teils wegen der unendlichen Interessenzer-
splitterung fritherer Zeiten. Grolie, zweckmiliige Werke von
dauerndem Werte gehdren fast alle der neueren Zeit an, dem
Zeitalter des gesteigerten Naturerkennens, des Dampfes, der
Elektrizitit und der Wasserwirtschaft.

Wenn wir die geographischen Quellen speziell nach den
Verinderungen unserer Landschaft in hydrographischer Hin-
sicht vergleichen, so wird sich ergeben, dal} die natiirlichen
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Aenderungen weit zuriickstehen gegen die vom
Menschen direkt und indirekt verursachten, und diese
werden sich hiufen mit der Anniherung an die Gegenwart.

A. Bodensee und Rhein.

a. Die Hochwasser.

Fiir die Gestaltung der See- und Rheinufer sind von
ausschlaggebender Bedeutung die Pulsationen der Wassermasse,
die Hochstiinde im Sommer, namentlich deren oberes Extrem,
die Hochflut, und in geringerem Malle auch die winterlichen
Tietfstinde.

Der erste Pegel (d. 1. Wasserstandsanzeiger) wurde 1797
in Lindau eingerichtet; die lingsten zusammenhiingenden
Beobachtungsreihen iiber Wasserstinde verdanken wir dem-
jenigen von Konstanz, seit 1816. Heute sind 16 zuverlissige
Pegelstationen in Titigkeit, darunter vier mit Limnigraphen
(d. s. selbstaufzeichnende Wasserstandsmesser).

Der Nullpunkt des Konstanzer Limnigraphen, 6 m unter
- der Hochflutmarke von 1817, gibt diejenige Tiefe unter dem
bekannten niedersten Wasserstand an, welche fiir die Be-
wegung der Damptboote griliten Tiefganges bei voller Ladung
erforderlich ist (Honsell, S. 39). Dieser Nullpunkt wurde durch
das schweizerische Priizisionsnivellement (Pierre du Niton
376,86 m) zu 395,48 m iiber dem Spiegel des Mittelmeeres
bestimmt.! Die Nullpunkte der iibrigen Pegel weichen nach
den Angaben der schweizerischen Landeshydrographie (Néf,
S. 10, 21, 22) von dem in Konstanz etwas ab: Rorschach
395,42, Romanshorn 395,51, Berlingen, Steckborn und
Mammern 395,16, Stein-Burg 394,85, Dielienhofen 393,51 m.

Aus den Reihen der Pegelbeobachtungen lassen sich nun
die mittleren Wasserhthen berechnen (Bolhard, S. 10):

1 Die Hohe der Pierre du Niton im Hafen von Genf ist aber
neucrdings und wohl endgiiltig zu 373,6 m bestimmt worden. Der
kiinftige schweizerische Normalnullpunkt ist daher = Dbisheriger
Schweizer N.N. — 3,26 m = Berliner N.N. + 0,46 m — Mittelwasser
der Adria — 0,05 m.

4



hbsolute Hihe Konstanzer Pegel
1858 — 1910 ' m m
Mittelstand des Jahres 398,936 3,456
- - Sommers 399,543 3,863
- - Winters 398,519 3,039
Mittel der hochsten Jahreswasserstinde 400,139 4,659
- - niedrigsten - 398,098 2,618

Bei Niederwasser, d. h. Senkung des Seespiegels um
83 em (1909 um 107 em, 1858 um 120 em) unter den Mittel-
stand, werden grolle Strecken des Strandbodens der zer-
stérenden Wirkung von Frost und Wind ausgesetzt. Die an-
stehenden Molassefelsen und besonders die Kalkkrusten und
Schlammabsiitze auf den Steinen werden zermiirbt und nachher
vom Winde oder vom wiederkehrenden Wasser verteilt. Die
winterlichen Tiefstinde verhindern somit die Erhéhung des
Bodens auf der ,Wyle“, der Bank zwischen Ufer und Halde.

Die Hochfluten in den letzten 100 Jahren erreichten:
1817: 401,72 m 6,24 m Konstanzer Pegel 6,30 Rorschacher Pegel

1821: 401,40 - 5,92 - ; .~ 598 3 ,
1851: 400,98 - 5,50 - - s HisR . 2
1876: 401,10 - 5,62 - : - nES . .
1890: 401,24 - 5,76 - . Lo 58 : 3
1910: 401,06 - 5,58 - - & Byl . .

(BoBhard, S.9,)

VYon der Pegelhthe 4,54 m in Konstanz, 4,61 m in
Mammern an gilt das Hochwasser als schéddlich; es beginnt
damit der Riickstau in den Kloaken der Uferorte, das Ver-
sagen der Abflulidolen. Dieser schidliche Stand wird jedes
Jahr wéhrend etwa zwei Monaten iiberschritten, aber im
Sommer und bei ruhigem Wetter nicht sehr unangenehm
empfunden.

Bei weiterem Steigen dringt das Wasser in die Keller,
durchtriankt die niedrigen Gérten und Seewiesen, macht die
Fullwege und Straflen am Ufer ungangbar und nétigt zu
grollen Umwegen. Bei 4,85 m am Konstanzer Pegel tritt
der Untersee auf die Landstralien in Berlingen und Steckborn,
so dall dann der trockene Verkehr nur auf iiber Bicke ge-
legten Brettern, durch ,Stegeten® aufrecht erhalten werden
kann (Fig. 3 u. 4).

Zeigt der Konstanzer Hafenpegel 5,1 m, so mul5 die Schiff-
fahrt auf dem Rhein eingestellt werden, weil die Durchfahrt
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unter den Briicken gefihrdet ist. Fiir das neue Dampfboot
wochaffhausen“ ist dies schon bei 4.95 m der Fall (Mit-
tellung der Damptbootverwaltung.)

In Gottlieben stand 1817 mehrere Wochen ]ang die Flut

" hoch iiber dem Ufer, so dal man nur aut Briicken und
zu Schiffe von einem Haus zum andern gelangen konnte und
ein mit Stroh beladenes Schiff sogar neben der Kirche vorbei-
segelte (Thurg. Neujahrsblatt 1831).

In dem Ueberschwemmungsjahr 1876 stieg der See vom
5. bis 18. Juni autf 5,4 m und blieb so bis 12. Juli, um dann
langsam zu sinken und erst Mitte August das gewdhnliche
Bomme]mlttel zu erreichen (Honsell, S. 1)7) Im Ja,hre 1890
trat der See am 29. August aus; am 4 September war die
HauptstraBe in Berlingen und Steckborn 93 cm tief im Wasser,
und dhnlich die niederen Teile von Gottlieben, Ermatingen
(Fig. 3), Mannenbach und Diefenhofen. Erst am 20. September
wurden die Landstraflen wieder wasserfrei und konnten Wohn-
riume und Erdgeschosse vom Schlamme gereinigt werden.
Die Zusammenstellung der amtlich abgeschitzten direkten
Schiidigungen — mit Ausschlul aller indirekten, wie Gteschiifts-
storung, besonders auch des Fremdenverkehrs, Durchnéssung
und dergleichen — ergab fiir das Hochwasser von 1890 in
den Seegemeinden von Horn bis Diellenhofen die Summe von
Fr. 109 218. 60, von denen Fr. 48171.60 auf den Obersee
entfallen (Rechenschaftsbericht 1890, S. 196 — 201).

Aullergewdhnliche Hochstinde treten sonach besonders
an den dicht und nahe besiedelten Untersee- und Rheinufern
schidigend auf, indes auch am Obersee, wenn auch hier in
milderer Form und etwas anderer Weise.

Nach dem Regulierungsprojekt von 1912 (BoIShald S.33)
sollen nun die Seehochstéinde kiinftig am Rorschacher Pegel
nicht mehr 5 m — 400,42 m iiberschreiten und nicht unter
3 m=— 398,42 m abbolute Hohe gehen.! Hs wird dies zu
erreichen 0°esucht durch Sohlenvert;efunfr des Konstanzer Rheins
um 1,5 m und Einbau eines beweollchen Wehrs bei Stein
mit entsprechender Senkung des Strombettes. Das Wehr hat
die ganze Wasserfilhrung zu regulieren.

S

! Die gleichen Pegelzahlen gelten auch fiir Stein, da der dprtige
Nullpunkt um die Differenz der Wasserspiegelhohen tiefer liegt. -
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Fig 3. Hochwasser in Ermatingen. — DorfstraBe anfangs September 1890.

(Aus Gutachten uber die Regulierung des Bodensees von W.E. Bofhard. — Photographie Walser

, Arenenberg.)
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Fig. 4. Hochwasser in Steckborn. — HauptstraBie Ende Juni 1910.
{Aus Gutachten dber die Regulierung des Bodensees von W. E. BoBhard.)

(Photographie H. Labhart, Steckborn.)
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b. Das Oberseeufer.

it Zerstorung und Uferschutz.

Beim Hochstande des Sees wird dessen Ufer in hohem
MaBe vom Wellenschlage des Biswindes (N., NE. und E.)
benagt und weicht deshalb vielerorts bestindig zuriick. Wéhrend
des Hochwassers staut sich auch das Grundwasser, und beim
Fallen des Sees beschleunigt sein Druck die Emstuwe Da
am ganzen thurgauischen Ufel nirgends WIdersthmlbfahloe
Felsen anstehen, fast iiberall Glundmomno und daraus her-
vorgegangenes Kulturland den Wasserrand berithren, so i}st
das Auswaschen besonders ergiebig.

Seit langer Zeit wird der Ufelverlust bei Arbon uh-
angenehm empfunden. Der st. gallische Geschichtsschreiber
\"‘&dianus schreibt in der ersten Hitlfte des 16. Jahrhunderts,
dafl im Winter auf dem Seeboden bei der Stadt noch alte
Fundamente von allerlei Gebéduden sichthar seien, welche ddrt
gestanden, aber von dem See ,oben nider ertrenkt und ube1—
gossen sind.“ i

Nach Pupikofer (Gemiilde S 296) hat die Burrrertrememdc
seit einigen Jahrhunderten und besonders noch im 18. grofie
Stiicke Weideland (Allmend) durch Wellenschlag und Ufer-
durchtrankung verloren. Noch 1828 erinnerte man sich, daf} einst
zwischen der Stadtmauer und dem See eine Viehweide benutazt
werden konnte. Die Fundamente der alten Stadtmauer waren
dazumal vom Gewell auch derart geschwiicht, dall besonders
bei den Tiirmen eine Neigung nach der W‘LSSBISB]te beme1k
bar war und die Tiirme umzustiirzen drohten (Thurgaulsches
Neujahrsblatt 1828). : i

~ Nordlich und dstlich der Stadt findet sich ein Feld von errati-
schen Blocken, die nach und nach aus der anstehenden Grund-
moriine herausgewaschen worden sind. Noch im 18. Jahrhundert
benutzte man auf der Ostseite einen Hafendamm, dessen Pfahle
durch eine Reihe angelegter Findlinge geschiitzt waren. Von
einem solchen Findling, die ,Sau“ genannt, erziihlt eine Tafel
auf dem Rathause, dall er;, 150 Zentner schwer, den 14. Mirz
1695 durch die Gewalt des Grundeises (Eisdruck des zu-
gefrorenen Bodensees) 25 Schritte weit in die Ndhe der Stadt-
mauer geschleudert wurde (Thurgauisches Neujahrsblatt 1828).
Aehnliches geschah bei der ,Seegfrorne“ des Jahres 1880
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auf der deutschen Seite des Sees. Steudel erzidhlt S. 29: Bei
Nonnenhorn wurde ein nahezu 100 Zentner schwerer Block,
der einige Meter vom Ufer im Letten stak, durech den Druck
des Kises aus seinem festen Sitz in die Hoéhe getrieben und
2 m vorwirts und tags darauf 3 m seitwirts geschleudert.

Nordwestlich Arbon; vom Einflull des Imbersbaches bis
zum Wiedebiithlwald, in der Linge von etwa 1600 m, ist die
Erosion sehr stark. 3—4 m hoch steht die Grundmoréne an, aus
der das Gewell gekritzte Steine verschiedener Grilie herauswiischt,
so dall sich die Obstbiume in Sommern mit lingerem See-
hochstande dem verderblichen Absturz bedenklich rasch nihern.
Der Strand ist mit Steinblocken und Grobkies dicht bestreut.

Konnten die Angaben der Sulzbergerkarte ohne weiteres
mit denen des Siegfriedblattes verglichen werden, so betriige
die Breite des seit 1836 verlorenen Landstreifens bei Wiede-
horn 100—150 m, 6stlich Kratzern bis 60 m. Der Verlust ist
jedenfalls erheblich geringer; doch wird immerhin behauptet,
bei Wiedehorn habe sich frither auf dem jetzt fortgewaschenen
Lande ein Exerzierplatz fiir das Militir befunden.

An zwei Stellen, 0Ostlich und nérdlich Kratzern, war die
Nordostbahn auf 300 und 280 m Lénge zu Schutzbauten
gezwungen.

Grols sind auch die Schiden in der Gegend westlich
Romanshorn, wo im hohen Ufer Grundmordne vom Gewell
erfolgreich benagt wird (Fig. 5). Diese Moriine ist so reich an
Steinmaterial, dal} streckenweise eine starke Blockstreuung zu
sehen ist und dafl in der Nihe von Holzenstein, wie auch &stlich
der chemischen Fabrik Uttwil dem Ufer entlang, zirka 20 m
vom Lande entfernt, kopfgrolle Rollsteine so dicht ineinander
liegen, daB man an den Unterbau einer modernen StraBe
erinnert wird. DaB es sich dabei aber nicht um eine ehe-
malige RomerstraBe handelt, wie Pupikofer vermutete, sondern
um Haufung des Grobmaterials durch Auswaschung des Lehms,
beweist ein zurzeit gedffneter Grabenzug von der chemischen
Fabrik bis zum Park westlich Tobelmiihle, dessen Aushub
aulBergewthnlich viele kopfgroBe Steine aus dem Lehm zutage
fordert (21. Marz 1915).

Ein etwelches MaB fiir die Uferabtravung durch das Gewell
1aBt sich aus den zu verschiedenen Zeiten aufgenommenen
Uferplinen des kantonalen Bauamtes gewinnen:
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Westlich vom Inseli Romanshorn ergeben sich aut einer
Strecke von 600 m zwischen den Jahren 1883 und 1906
Differenzen von 2, 4, 9 und 11 m, im Mittel wohl 5 m,
das sind 22 em per Jahr (Fig. 6). Bei Holzenstein ist der Ein-
bruch 7—8 m auf eine Strecke von zirka 70 m, nahezu 30 c¢m
per Jahr, gegen das Pumpwerk hin 4-—1 m, dhnlich bis
zur Tobelmithle. Auch ostlich Uttwil ist das Ufer mehrfach
angebrochen, 1—1!'/s m von 1883-—1906, im Westen von
Uttwil 4—5 m auf 80 m Linge.

Die Frage, ob nun in frithern Zeiten die Abtragung in
gleichem Schrittmal3 stattgefunden habe wic in den letzten
Jahrzehnten, d. h, im Jahrhundert 20—30 m, stellenweise 50 m,
andernorts nur wenige Meter, ist nicht einfach zu bejahen.
Die Kartendokumente reichen nur 200 Jahre zuriick und sind
ungenau. Die groBere Vorwdlbung der Halbinsel Romanshorn
auf der Karte von 1717 wiirde datiir sprechen, die Existenz
des Inselchens als solches (Kopie von Werdmiiller 1777)
dagegen.

Datfiir spricht ferner der weite Abstand einiger Pfahlbauten
vom Lande: Miinsterlingen 150 —200 m, Ruderbaum 250
bis 300 m, Zollershaus 200—250 m, dagegen die Tatsache,
daB die Uterorte seit bald 1000 Jahren an gleicher Stelle
stehen. Sicher ist, daB der Abtragungsprozefi seit der Bildung
des Sees stattgefunden hat, und die menschliche Natur bietet
Gewéhr dafiir, dall schon der Pfahlbauer seine gewohnte
Landungsstelle, seine Ufericker vor Abrill zu schiitzen suchte
und ebenso die spédtern Ansiedler am Lande, und vom Mittel-
alter bis in die Neuzeit hinein die Gerichtsherren und Kloster.

In der Tat ist meistenorts, z. B. zwischen Giittingen und
Uttwil, das Uferbord mit Buschwerk — Krle, Weide, Esche
und Eiche herrschen vor — bepflanzt, welches die Abspiilung
mildert. Wo das Gewell Liicken reilit, ist durch Pfahlwerk
mit Steinvorlage nachgeholfen. Auf diese Weise werden schon
seit alten Zeiten wertvolles Kulturland und die ans Ufer
gebauten Wohnstiatten vor der Zerstorung durch die Wogen
geschiitzt. Geht die Auswaschung zwischen den Steinen weiter,
so wird meist erst eine Trockenmauer, spiter eine Mortel-
mauer erstellt.

Man bekommt also wirklich den Eindruck, dall die See-
anwohner nach Kritften dem Uebel gesteuert haben und noch
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stenern und nur ausnahmsweise fatalistisch untiitig zuschauen,
bis das Unheil tibermichtig geworden ist. Freilich driicken
solche Arbeiten schwer auf den kleinen Mann und sind oft
nur durch Zusammenwirken vieler zu bewiiltigen. Indes geht
man heute im Zeitalter der Subventionen denn doch zu weit,
wenn Jeder glaubt, aus eigener Kraft iiberhaupt nichts mehr
zu vermoigen und nur wehren will, wenn reichliche Beitrige
von Gemeinde, Kanton und Bund fliefen. Solche werden
allerdings liberalerweise in den meisten Féllen gewédhrt gegen
Garantie fir zweckmilige Ausfiihrung und spitere Unter-
haltung.

Der Staat stellt dabei die Normalien auf, vergibt und leitet
die Arbeiten und bezieht die Beitrdge von Anst6éliern, Gemeinde
und Kidgenossenschaft.

Als schiitzende Hohe wird der Hochwasserstand von 1890
(401,26 m) angenommen, der Schutz selbst aut verschiedene
Weise durchgetithrt. Am billigsten ist der Steinvorwurf am
Flachufer, am kostspieligsten die Betonmauer mit Hohlprofil
am rutschenden Steilbord. Die gegen den See konkave Mauer
héalt den Wellenschlag von der Krone fern und hat sich bis
jetzt am besten bewiihrt.

Die topographische Karte von 1885 verzeichnet am thur-
gauischen Oberseeufer bereits {iber 3 km Schutzmauern noch
aus der subventionslosen Zeit, die Hafenquais von Romanshorn
nicht inbegriffen, und die 2. Auflage, von 1904, weist eine
Vermehrung von iiber 1 km auf. Nach dem Rechenschafts-
bericht der thurgauischen Regierung 1909 wurden weitere
12,4 km in Aussicht genommen mit einem Kostenvoranschlag
von 811780 Fr. und ihre Ausfiihrung auf drei Bauperioden
verteilt derart, dall die dringendsten Arbeiten, zirka 4 km,
in den ersten fiinf Jahren ausgefithrt wiirden, 5,6 km in den
folgenden zehn Jahren und der Rest nach Verfluly von fiinfzehn
Jahren. Bis Knde 1913 waren bereits 2848 m vollendet
(Rechenschaftsbericht 1912 und 1913).

Die Uermauern bedeuten aber nicht iberall bloB Schuta
vor dem Wasserangriff: Vielfach ringt der Mensch dem See
Neuland oder frither verlorenen Boden wieder ab, wie in
Moosburg, Zollershaus, namentlich aber in den aufstrebenden
grollern Ortschaften am See. Solche Auffiillungsbauten werden
nur soweit subventioniert, als der Schutzzweck in Frage steht.



Mehrfach wurde auch versucht, an Stelle der teuern und
die Landschatt wenig verschonernden Mauern das Ufer durch
Vorpflanzung von Weiden und Schilf vor weiterer Zer-
storung zu schiitzen und so einen billigen Uferschutz mit der
Schonung der natiirlichen Vegetation und des idyllischen Ufer-
bildes zu verbinden. Ein vom thurgauischen Baudepartement ein-
geholtes Gutachten des Rheiningenieurs Wey vom 14. Kebruar
1898 (Kirchner und Schriter, Die Vegetation des Bodensees II,
S. 36) empfiehlt, gestiitzt auf die guten Erfolge der Kgnacher
Bauern (S. 41), Schilfpflanzungen fiir lehmigen, tiefgriindigen,
nicht zu tief liegenden Boden. Der von der thurgauischen
Regierung aufgestellte Kostenvoranschlag sah dann am Ober-
see auf eine Linge von 9,4 km Schilfkulturen, 1,5 km
Weidenbestockung und zirka 10 km Stein- und Mauersiche-
rungen vor. Leider waren die vorliufigen Probepflanzungen
mit Schilfrohr bei Miinsterlingen, Kellwil und Uttwil wenig
ermutigend : das rasche Steigen des Seespiegels liely die Setz-
linge zum Teil ertrinken, zum Teil verkiitmmern (Thurg. Rechen-
schaftsbericht 1898). Aehnlich versagten die Wippen (mit
Draht geschniirte, lange Rutenbiindel) und Stecklinge von
Weidenholz im Jahre 1900. Ks bewihrten sich nur die Rohr-
pflanzungen an héher gelegenen Uferstrecken, wo die neuen
Triebe sich stets iiber Wasser halten konnten (Rechenschafts-
bericht 1900, 5. 232).

Auf Anregung des eidgendssischen Oberbauinspektors, der
1906 neuerdings Beriicksichtigung von Binsen, Schilf und
Weiden als natiirlichen Uferschutz empfahl, wurden 1908 bei
Kratzern (260 4 90 m) und 1910 unterhalb Miinsterlingen
(1000 m) wieder Versuche mit Schilf gemacht. Obgleich speziell
die letztere Stelle hiefiir giinstig schien, war der Erfolg auch
hier kein befriedigender.

Nach den bei Kratzern und Wiedehorn gemachten Be-
obachtungen (28. April und 29. Mai 1915) liegt die Ursache
der bisherigen Millerfolge darin, dall nicht gleichzeitig das
Uter befestigt wurde. Der vom Gewell hin und her bewegte,
von der Uferabtragung stammende scharfkantige Sand scheuert
die zarten Pflanzen derart, dalj sie unméglich gedeihen kénnen,
trotz der durch die Auswaschung gelieferten guten Schlamm-
unterlage im Kiesboden.

Im Hintergrunde der beiden flachen Buchten wehrte die
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Nordostbahn der drohenden Eisenbahngefihrdung durch eine
in Steilboschung aufgefithrte Trockenmauer, und diese brachte
nicht blofs die Erosion zum vélligen Stillstand, sondern be-
giinstigte die Entstehung eines ausgedehnten Schilfbestandes,
der sich ostwiirts ausbreitet und reichlich Schlamm und Schwemm-
torf sammelt. Die westliche Mauer ist heute derart mit Vege-
tation bedeckt, daly sie kaum mehr als solche erkennbar ist.
Wo die Ufer nicht befestigt sind, fehlt Schilf, offenbar weil
dessen Pioniere durch Kies- und Sandreibung getétet werden.

Der gewiinschte Uferschutz hat also Aussicht auf Erfolg,
wenn die Boschung abgeschrigt, am Grunde mit lebenden
Faschinen befestigt und am Abhang mit Gestriuch besetzt
wird. Zur Bepflanzung eignen sich nach dem Vorschlag von
Dr. E. Baumann Erlen, Weiliweiden, Sanddorn und Robinie.
Gleichzeitig sind aut den Strand Rohrglanzgras und Schilf in
starken Stocken zu setzen.

2. Naturliche Neubildungen.

Wo die Biche Schwemmaterial zufithren, entsteht A uf-
fillung. Dabei wird das Grobmaterial zum Schwemm-
kegel angehiiuft, die feine schleimige Triitbe grilitenteils durch
die Stromung enttiihrt.

Bei Horn wichst das Goldachdelta in den See hinaus,
‘Der Abstand seiner Spitze von der Landstralle ist bei Sulz-
berger etwa 125 m, bei Siegfried zirka 230 m, so daB sich
also fiir 60 Jahre ein Zuwachs von 100 m ergibe — selbst
wenn wir bei beiden Topographen die gleiche Spiegelhthe des
Sees voraussetzen (s. S. 30).

Auch das Steinachdelta springt jetzt doppelt so weit
von der Dorfstrae vor wie 1836.

Bei den iibrigen in den Bodensee miindenden Béchen
bildet sich am offenen Ufer bis zum Stichbach von Bottig-
hofen kein Schwemmkegel; sie bringen fast ausschlieflich
nur die Abspiilung ihres Gebietes, deren Produkte den ver-
teilenden Wellen wenig Arbeit machen. Die zerstérende Kraft
des Gewells ist iiberall grofer als die aufschiittende des
Baches.

Anders in den Buchten siidostlich Arbon und siiddstlich
Romanshorn: Ist es der Nordostwind, der in ungestiimem
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Zerstorungstrieb das offene Obersee-Ufer benagt und zuriick-
dringt, so hat sein in doppelter Hiufigkeit auftretender mil-
derer Bruder Westwind die Aufgabe iibernommen, alles in
den See geschwemmte Leichtmaterial und auch die von der
Ufererosion herrithrende Triibe dem Strand ‘entlang ostwérts
zu treiben und die ruhigen Buchten hinter den Landvorspriingen
damit anzufiillen. Als Folge seines Wirkens zeigt sich ein
Seichterwerden des .Sees in der Bucht und ein Vorriicken
des Landes. Beim Bahnhof Arbon ist die Tiefenlinie von 4 m
unter dem Mittelstand (395 m) 425 m, siidlich der Salmsach-
miindung 575 m und siidéstlich der Luxburg 650 m vom
Ufer entfernt.

Siidlich Arbon zeigt schon der Anblick des Rietes als
tiefere Ebene, daf} sich frither die Seebucht etwa 300 m weiter
ins jetzige Land hinein erstreckt hat als heute. Bei der Bleiche
hat man Reste einer Pfahlbausiedlung aufgedeckt, und auch
die Flurnamen Ried, Rietli, Bosgut weisen auf fritheren Sumpf
hin; ebenso der Ortsname Landquart = Lanchwatt — lange
Watt (Beyerle II, S. 51). Auch das hier vollige Fehlen von
Siedlungen in der sonst mit Gehoften iibersiiten Arboner Land-
schaft 1dlit auf Sumpf noch in spétern Zeiten schlielen. An-
schwemmung und Tortbildung haben die- Bucht allmihlich
aufgefiillt.

Westlich Arbon findet im Seemoosriet Verlandung statt.
50—70 m hinaus erstrecken sich Riedgrasflichen, gegen den
See in einen Schilfgiirtel itbergehend. Die Erhohung ist derart,
dall die aut der topographischen Karte von 1880 noch als
Wasserfliche gezeichnete zirka 800 m lange Stelle auf der
neuen Karte als Land angegeben wird, d. h. sie ist jetzt iiber
die Mittelwasserfliche gehoben.

Lehrreich ist die Gegend der Luxburg bei Egnach:

Im 16. Jahrhundert mufy die Luxburg noch im See ge-
legen haben. Vadian beschreibt sie als ,ein Fleck im See
mit einer lustigen Vischenz und wohl erbauenem Haus, den
man nennt den Lustbithel.* KEs mul} also dazumal ein Lust-
haus auf einer Insel gewesen sein, dhnlich wie 1637 Gyger
und 1720 Notzli es zeichneten (Fig. 7). Aus der Zeit des
Umbaus, der nach Gotzinger aut 1760 fillt, besitzt das thur-
gauische Staatsarchiv einen Plan, auf dem das ,Schlofl
Luxenburg® im Lande drinnen vom ringformigen Wassergraben
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umgeben ist, der mit der westlich vorbeiziehenden Aach in
Zusammenhang steht. Demnach wére also die Insel im 18. Jahr-
hundert landfest geworden. 1836 gibt Sulzberger der Lux-
burg einen Abstand von 110 m vom Ufer, woraus sich ein
sehr rasches Fortschreiten der Verlandung ergeben wiirde. Da
jedoch die Reichsbodenpline der thurgauischen Geometer im
Jahre 1878 den Abstand auf 78 m fixieren, sind jene 110 m
nur der Beweis dafiir, dal Sulzberger seinen Aufnahmen eine
tiefere mittlere Wasserlinie zugrunde legte.

In der zweiten Hilfte des 19. Jahrhunderts wurde die
Aach, die bisher nordlich vom Schlofijpark in Nordostlauf
den See erreicht hatte, direkt nach Norden durch das Schwemm-
land hindurch abgeleitet, wodurch der alte Lauf mehr und
mehr zum Verschlammen und Verlanden gebracht wurde
(Fig. 2).

&

kel i 8
€ Herzigsbach

Fig. 7. Luxburg 1720,

(Nach der Kopie der Notzlikarte von Dinicker.
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Heute erstreckt sich zwischen der neuen und alten Aach
eine Insel mehrere 100 m weit in den See hinaus. Sie ist
dicht bewachsen mit Schilf und Seggen und stark erhdht.
Léngs der neuen Aach hat das Baugeschift Ziillig einen
Landungs- und Lagerplatz, hauptsidchlich fiir Kies, errichtet,
und denselben durch eine die alte Aach abschneidende Stralie
auch bei hohem Wasserstand zuginglich gemacht.

Am 20. Mérz 1915 be-

obachtete ich in der Aach-
miindung grolle Haufen
kohlig geschwiérztes Laub;
vor derselben stauten sich
Schwaden von Geniste,Ge- ;""!"'f";""’ll\“
schwemmsel aus schwarz |, &
gewordenen Buchecker- | Omansrhbﬂl"j‘ﬂu Py
und Eichelbechern, Hasel- ¥~ ;

nufdschalen und zerbro-
chenen Aestchen, in der
Lidnge von gegen 50 m
und einer Breite von 2 m.
Etwas hoher ins Ufer
hatten die Wellen kalk-
reiches Geniste geworfen:
Schneckenschalen, Phry-
ganeenkécher, Triimmer
von Quelltuff, untermischt
mit Coaksstiickechen vom
Romanshorner Hafen her.
Diese Massen werden ent-
weder vom hioher steigen-

den See ins nahe Schilf Fig 8 Romanshorn 1836,
geworfen, das seine Rhi- (Nach. der topogr_. K'arte ‘v—on J. S\lllzberger.)
zomeentgegenschiebt,und J = Inseli, G = Gurtelstein.
dienen so zur Erhéhung und Diingung des Rohrbodens, oder sie
werden in den umgebenden grauen Schlamm gebettet und fallen
dem Verkohlungsprozely anheim, entsprechend der Entstehung
der von Schneckenkalk begleiteten Kohlennester in der thur-
gauischen Molasse.

Stidostlich von diesem Delta dehnt sich das Streueland
der Egnacher Bauern aus, und die durchschnittlich 3,5 m
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iibersteigenden Schilfrohre zeugen von dem fetten Schlamm-
boden.

Die vor dem Gewell des vorherrschenden Westwindes ge-
schiitzten Buchten eignen sich auch am besten zur kiinst-
lichen Gewinnung von Neuland. Arbon, Romanshorn
und Kreuzlingen-Konstanz haben grole Auffiillungen vor-
genommen. Siidlich Arbon im Bahnhofquartier bis zur Aach-
miindung sind gegen
3 ha gewonnen wor-
den. InRomanshorn
ist das ganze Gebiet
von Bahnhof, Lager-
hiéiusern und Werfte
aufgefiillter Seeboden
(Fig.9). Anderen Stelle
verzeichnet die Karte
von 1836 eine Bucht
(Fig. 8). Der Hafen,
der mit 7,51 ha Ober-
fliche der grolite des
Bodensees ist, wurde
1840 —44 vom Staate
Thurgau erstellt und
1853 —55 erweitert
durch die Nordostbahn-

T
\/; %»‘/' ﬁa(fa&i‘@!&

R § ;
_ lsosoTat L5
"

5 . gesellschaft (Boltshau-
o ___Hesufer .~ ser, Seite 106--111).

i s -----Hafenbaure 1840 InderKonstanzer
;u)i"‘ "'"""Hafenbaufez‘ffs Bucht umtfassen die
o Go :Jiﬂm Vg~ Auftiillungen vom drit-
tenVierteldes19.Jahr-

Fig. 9. Die Hafenbauten von Romanshorn. hunderts das Gebiet

(Nach den Plinen des thurg. Baudepartements ; : =
in die Siegfriedkarte eingetragen.) des herrhchen. St_adt
gartens, des jetzigen

Hafens und des Bahnhofs, sowie in Fortsetzung auf Schweizer-
boden das Gelinde der Seestralie bei der Badeanstalt (Fig. 1).

c. Der Rheinlauf Konstanz-Gottlieben.
Die Rheinstrecke Konstanz-Gottlieben unterscheidet sich
wegen des ruhigen Laufs und der ausgeglichenen Wasser-

fiihrung nicht wesentlich vom Untersee.
5}
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Die niederen Ufer leiden an Durchtrinkung, Unterspiilung
und Abrutschung, weniger durch das vom Wind erzeugte als
durch das schart aufprallende Gewell der Dampfschitfe.

Bei Konstanz war der Rheinabflull durch Briicken- und
Miihlenbauten im 10. und besonders im 16. Jahrhundert ver-
engt und erschwert worden (Fig. 1), so daly dieselben allgemein
als Ursache der schidigenden Hochwasserstinde im Bodensee
galten. Honsell (S. 60) schildert die Miithlenanlagen folgender-
malien :

Die Briicke, auf der ganzen Liinge gedeckt, war &dulierst
solide konstruiert; das an dieselbe auf der Westseite angebaute
Miihlwerk enthielt 13 Mahlginge, eine Stammholzsiige, Schleif-
miithle, Lohschneide und ein Walkwerk. Die Wellbdume der
miichtigen Wasserridder waren zum Heben und Senken ein-
gerichtet. Der Wasserbau der Miihle bestand aus zwei nahezu
100 m langen, aus Pfahlwerk und Steinpackung konstruierten
Streichwehren, aus festen Verwandungen zwischen den Briicken-
jochen und gewaltigen Ziehschiitzen, hier Fallen genannt,
welche mittels Ketten und Sattelwellen von der Briicke aus
bewegt wurden.

Von der Fliche des Durchfluliprofils, das-beim hdchsten
bekannten Wasserstande 804 m? mal}, waren etwa 150 m?
durch feste Einbauten versperrt, und es konnten durch die
beweglichen Fallen weitere 133 m? abgeschlossen werden.
Letztere sollten nur bei den kleineren Wasserstinden ver-
senkt werden; doch wurden sie in der Regel auch bei den
héhern Wasserstinden in der Tiefe belassen, bis der See eine
schadenbringende Hohe erreicht hatte. Dann konnte allerdings
durch Ziehen der Schiitzen der ganze Bodenseespiegel bis zu
30 cm innerhalb 24 Stunden gesenkt werden.

Zugunsten der Mithle war also der See hier ungebiihrlich
gestaut, und es muliten sich die Seeanwohner einfach in die
schiidlichen Verhéltnisse fiigen; aullerdem hinderten die
Schleusen die Wanderung der zum Laichen dem Untersee zu-
strebenden Gangfische u. dgl. Man begreift daher die allgemeine
Mifjstimmung gegen die Rheinmithle zu Konstanz, und als
dieselbe am 1.Juni 1856 samt der Briicke abbrannte, bewirkte
die Vereinigung aller Bodenseeuferstaaten, dali von 1857-—1863
siimtliche Leit- und Stauwerke entfernt wurden. Damit glaubte
man nunmehr vor gefihrlichen Hochwassern sicher zu sein.
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Leider hat man sich getiuscht: Schon 1862 wies Legler
in seinem Bericht iitber die Abfluliverhéltnisse des Bodensees
darauf hin, dali der Riickstau vom Untersee die Erweiterung
des Konstanzer Profils nicht zur Wirkung kommen lasse. Das
Heil miisse gesucht werden in einer Vertiefung der Rheinrinne
bei Stein, der dadurch erzeugten Senkung des Unterseespiegels
und vermehrten Gefilles im Konstanzer Rhein.

Die spitern Hochstinde haben Legler recht gegeben: Der
nur 28 cm tiefer gelegene Untersee regiert den Wasser-
stand auch im Obersee. :

Auch abgesehen von Briicke und Miihle ist selbstverstind-
lich zwischen dem Uferbild der Stadt Konstanz in den
dreiliiger Jahren und dem heutigen ein gewaltiger Unterschied
(Fig. 1 und 25). Damals eine geschlossene Stadt, von Wall
und Wassergraben umgeben, 1830 mit nur 5584 Einwohnern
und geringem Verkehr, heute der offene Verkehrs- und Fremden-
platz mit 27591 Einwohnern (1910). Die Wallgriben sind
zugefiillt. Den Rhein begleiten Villen und industrielle Werke.
Am deutschen Ufer ist die Petershauser Seestralle eine Auf-
schiittung auf Strandboden; auf der linken Seite wurde das
frithere Sumpfland westlich vom Ziegelturm durch Auffillung
getrocknet und erhéht, und bereits erwihnt ist das Neuland
von Stadtgarten, Hafen und Bahnhof.

Unterhalb Konstanz war das dieser Stadt gehorige auf
thurgauischem Boden gelegene Téigermoos 1836 mnoch ein
weites Sumpfgebiet (auf Seekreide!); heute ist es durch sechs
parallele dem Rhein zugehende Griben entwiissert und von
vier ebenfalls dem Strom zustrebenden Parallelstralien durch-
zogen.

Verschiedene Uferverdnderungen im verflossenen Jahr-
hundert, die sich durch Vergleichen der Karten von Sulz-
berger und Siegfried ergeben, sind in der Wirklichkeit nicht
begriindet. Die Zeichnung Sulzbergers kann unméglich richtig
sein: Vergleiche z.B. die Vertauschung der beiden Inseln
Langenrain und Kleines Bohl, sowie Sulzbergers Landvorsprung
westlich Gottlieben an Stelle der Seebucht.

In Gottlieben selber datiert die letzte groBe Verédnderung
vom 24. Februar 1692, da drei Héuser in den Rhein fielen,
worauf ein aus mehr als 700 Eichen- und Fichtenstimmen
zusammengesetzter Rost und Damm der Gewalt des Stromes



entgegengestellt wurde. Dieser hat bis jetzt standgehalten.
(Pupikofer, Geschichte II, S. 702—705.)

Oberhalb und unterhalb Gottlieben sind heute je 150 m
des Uters durch Mauern zu schiitzen.

Eine kleine Verinderung bedeutete auch die 1876 erfolgte
Abdémmung der sichelférmig ins Land eindringenden Rhein-
bucht zur Aufnahme von Jungfischen. (Mitteilung von Herrn
Sekundarlehrer Schoop.)

d. Das Unterseeufer.

Die Biche vom Seeriicken besitzen viel mehr Stolikratt
als diejenigen vom Oberthurgau. Jeder derselben bildet tief
eingeschnittene Tobel und ein grolles Delta, ein ,Horn®,
wie die Fischer jeden Landvorsprung mnennen, wodurch das
Unterseeufer mit Buchten und Vorspriingen eine reiche, reifere
Gliederung aufweist als diejenige des Obersees. Auf diese
Schwemmkegel sind die Siedlungen beschriinkt, da im steilern
Hinterland der Buchten oder ,Biigen“ selten Raum fiir ein
Haus, geschweige fiir ein Dorf ist. Man zidhlt 16 solcher
Horner.

Die Erosion der Ufer wird vorziiglich vom Westwind,
im 0Ostlichen Teile vom Nordwestwind besorgt, weshalb in
erster Linie die Nordwestseite der Hoérner dessen Angriff
unterliegt: In Feldbach, Steckborn, Berlingen, Mannenbach
und Ermatingen sind die Nordwestseiten schon auf der Karte
von 1890 mit Mauern eingefalit. Kin typisches Beispiel fiir
diese Abtragung der Horner autf der Windseite bietet die
kleine Halbinsel ,im Boschen“ nordostlich Arenmenberg. Nach
den Mitteilungen von Herrn Engeli war noch vor 40 Jahren
dieses ,Horn“ bedeutend breiter und erstreckte sich weiter
in den See hinaus; es sind an seiner Westseite lange Aecker,
die einst hier lagen, verschwunden, d. h. infolge des Wellen-
schlags durch Nordwestwinde weggefressen worden. Ein Besitzer
des Bodens hat dann sein Land durch Ptihle mit Steinhinter-
fiillung geschiitzt. Im Norden ist ebenfalls ein Landstreifen
nach dem andern weggeschwemmt worden, und die gewaltigen
Weidenbdume (Olber), die einst am Ufer standen, sind dann
noch einige Zeit im See als Landzeugen stehen geblieben, bis
sie entwurzelt umsanken. Heute ist das Land durch teste
Seemauern vor weiterer Zerstorung geschiitzt.
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Wo natiirlicherweise oder kiinstlich die Bachmiindung von
der Spitze des Horns auf seine Westseite verlegt ist (Triboltingen,
Ermatingen, Mannenbach, Berlingen, Steckborn, Feldbach,
Glarisegg, Eschenz), setzen sich die vom Bache gebrachten
Sedimente der Abtragung entgegen, so dall unter giinstigen
Umstéinden hier sogar Auffillung stattfinden kann. ,In
Ermatingen wurde die Verlegung des Dorfbaches veranlaBt
dureh die Ueberschwemmungen des Staads im Jahre 1860.
Er erhielt ein vertieftes, im Bogen nach Westen abbiegendes
Bett, das nunmehr auch bei starker Hochflut die Wassermenge
bewéltigt. Durch den vom Bach gebrachten ,Trueb® wird
jetzt der ,Biigen“ versandet. Als dort im Winter 1912/13
kirde entnommen wurde zur Hinterfiillang der neuen Seemauer,
liefen sich die in den verschiedenen Jahren abgelagerten
Schichten, durch Blitterlagen getrennt, deutlich unterscheiden.
Wihrend frither das Wasser bis hart ans Ufer reichte, wo
man sogar eine lange Reihe von Pappeln zum Schutze der
sich dort hinziehenden Stralie pflanzte, befindet sich jetzt an
gleicher Stelle eine Schiltkolonie, ein ,Rohrschachen®, die der
beste Schutz des Ufers ist, und auch da schreitet die Verlandung
immer weiter fort, namentlich weil man auch den Abraum
des Dorfes dorthin fihrt.* (Engeli.)

Die Verlegung des Bachauslaufes nach Westen hin hindert
auch die weitere Ausdehnung der Horner in den See hinaus,
was in Berlingen, Mannenbach und Ermatingen betreffend
Landungsplatz fiir die Dampfschiffe von Bedeutung ist, beim
Eschenzerhorn fiir das Offenhalten des Rheinabflusses. Aut
der Ostseite der ,Iérner® beherbergt der Hintergrund des
,Bigen“ meist einen ,Rohrschachen®, ein Phragmitetum, wo
sich zwischen Schilf und Binsen das leichte Schwemmmaterial
sammelt, das der Westwind in einem Uferstrom um die Hoérner
herum treibt. In welch hohem MaBe Schlammtransport und
Ablagerung vor sich gehen, ist z. B. Ostlich Mannenbach zu
beobachten, wo fetter Schlick den Boden bildet, der bei
niederem Wasserstand das Baden unangenehm gestaltet
(Sommer 19111).

Die Insel Reichenau ist an ihrem Stidostufer durch zahlreiche
Buhnen (Wehrsteden) gegen den scharfen durch Westwind
erzeugten Wellenschlag geschiitzt. Solche ,Stedili“, senkrecht
oder schief gegen die Stromung gestellte kurze Dédmme, findet
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man ebenfalls da und dort, wenn auch

nicht hiufig, am
thurgauischen Ufer,

Leider ist fiir den Nachweis der Aenderung in Kleinformen,
wie sie die Uferanbriiche und Verlandungen im Zeitraume von
80 Jahren darstellen, die Vergleichung der topographischen

Karten von 1836 und 1891/1906 wenig ergiebig. Aenderungen
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Tig. 10. Eschenzer Horn und Stiegener Enge im Jahre 1727.
(Nach dem Plan des Klosters St. Jorgen zu Stein.)

sind zwar zahlreich zu entdecken und einige stimmen auch mit
den Erfahrungen der Jetztzeit, wie z. B. die Anschwemmungen
am Langhorn-Neuburg und die Abtragung bei Schweizerland-
Steckborn und im Boschen-Arenenberg; weitaus die meisten
sind unwahrscheinlich — vielleicht auf Zeichnung bei ver-
schiedenen Wasserstiinden zuriickzufiihren.

Ein besseres Kriterium bilden die Klagen der Anwohner
iiber Landverlust und die darauf basierenden Uferschutzbauten.

Da in der Ebene am See verhiltnismidBig wenig Kultur-
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land vorhanden ist, war dieses von jeher wertvoll ; es rentierten
sich Opfer fiir dessen Erhaltung. Das thurgauische Neujahrs-
blatt fiir 1830 rithmt von der Unterseegegend: ,Da die
Ufer eingeddmmt und meist 2—3 Schuh hoch aufgemauert
sind, findet der Wanderer iiberall einladende Ruhepliitzchen.“

Sulzberger hat diese Seemauern nicht aufgenommen; die
topographische Karte von 1891 aber verzeichnet zwischen
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Fig. 11. Eschenzer Horn und Stiegener Enge im Jahre 1759,
(Nach dem Freudenfelser Herrschaftsplan.)

Eschenz und Triboltingen 7 km derselben, fast ununterbrochen
von Feldbach bis Mannenbach. Eiir die bereits erwihnten
drei Bauperioden der Jetztzeit sind mit kantonaler und eid-
genossischer Hiilfe weitere 4,2 km vorgesehen, allein im
Gebiete von Mammern 2,67 km. Hiebei handelt es sich viel-
fach um Reparatur von frither unzulidnglich erstellten Schutz-
bauten,



e. Der Rheinlauf Stiegen-Schaffhausen.

Der Rheinlaut beginnt bei der sog. Stiegener knge, wo
die Schwemmkegel der Bédche von Kschenz und Stiegen
den See einschniiren. Hier ist die vielbesprochene Stelle, wo
die Steigerung der Hochwasser des Sees ihre Ursache haben
soll im Vorwirtsdringen der beiden Deltas und in der all-
méhlichen Erhthung der ostseitigen Barre durch pflanzliche
Kalkbildungen.
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Fig. 12. Eschenzer Horn und Stiegener Enge im Jahre 1832.
(Nach einem Plan von J. Sulzberger im thurgauischen Staatsarchiv.)

Wir haben zu untersuchen, ob diese beiden Faktoren in
den letzten 100—200 Jahren derart tdtig waren, dal} sie die
behauptete Wirkung haben konnten.

1. Die Sechwemmkegel der Stiegener Enge.

Vergleichen wir nur die topographischen Kartenin1:25000
von 1836, 1880 und 1901, so ergibt sich folgendes Resultat:



Auf der Karte von 1836 miBt die Enge 150 m; das
Esehenzer Horn ist stumpf kegelformig mit der Bachmiindung
an der Spitze. Die Aufnahme von 1879/80 zeigt es mehr
zugespitzt; die Enge ist 110 m, die Bachmiindung an gleicher
Stelle.  Die Karte von 1901 hat die Hornspitze in gerader
Ostwest-Linie abgestutzt, den Bachauslauf nach Westen verlegt
und das Profil aut 210 m erweitert. Auch in Stiegen ist jetzt
der Bach nach Westen abgeleitet.

2 .
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Tig. 13. Eschenzer Horn und Stiegener Enge im Jahre 1879.
(Aus Homsell, Der Bodensee, Blatt II.)

Von 1836 —1880 hétte im Rheinauslauf eine Verengung
von 40 m und damit eine Vergroferung der Hochwassergefahr,
von 1880—1901 eine Erweiterung um 100 m und damit
eine Verkleinerung der Gefahr stattgefunden. Die tatsiichlich
eingetretenen Seehochstdinde (1849, 1851, 1876, 1890 und
1910) haben hievon nichts merken lassen. In der Tat hat
auch eine Vergleichung genauerer Pléne der Stiegener Enge
ein wesentlich anderes Krgebnis.
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Auf dem im Stiftsarchiv Einsiedeln befindlichen ,Grund-
rily der oberen Marken der oberen Fischenz des Amtes
St. Jorgen zu Stein, verfertigt Anno 1727% (1:2655)
ist die Knge mit 150 m bei Mittelwasser, mit 110 m bei
winterlichem Tiefstande angegeben. Der Bach miindet auf der
Ostseite (Fig. 10).

Auf dem ,Grundrils beider Herrschaften Freuden-
fels und Eschenz“ von 1759 in 1:1920 milt die Enge
121 m, ebenfalls mit Bachmiindung im Osten (Fig. 11). Auf
einem Sulzbergerschen Plan von 1832 in 1:3226 flielit der
Bach an der Spitze aus. Der Abstand der Ufer ist 128 m,
derjenige der Kiesbiinke 118 m (Fig. 12).. Honsells Plan aus
der zweiten Hélfte der 70er Jahre in 1 :5000 (Fig. 13) er-
zeigt fir die Enge 135 m nach der kiinstlichen Entfernung
der Kiesbank.

Ich getraue mich nicht, die Malizahlen der drei &lteren
Pline fiir einwandfrei zu nehmen, da man nicht voraussetzen
darf, daB die Messungen der Geometer so genau gefithrt wurden,
wie diejenigen Honsells, der mit besonderer Aufmerksamkeit
diese wichtige Stelle aufgenommen hat. Ich kann darum @uch
nicht entscheiden, ob und in welchem Malie eine Verengung
bei Stiegen stattgefunden habe. Die Verlegung des Bach-
ausflusses an die Hornspitze hat jedenfalls etwelche lokale
Aufschiittung bewirkt; aber sie ist nicht bedeutend und von
1832—1876 ungefihr gleich geblieben.

Autf alle Fille sind die durch die Karten erzeigten Ver-
dnderungen an Schwemmkegeln und Flullenge nicht geeignet,
eine Zunahme der Hochwassergefahr in den letzten 200 Jahren
zu begriinden. Dies stimmt vollstindig mit den Schliissen
Honsells: Nach seiner hydrologischen Studie (5. 73) reichte
der See urspriinglich bis in die Gegend der Steiner Briicke.
Die jetzigen drei Inseln waren Kalkkiesbinke, wie sie im
Untersee héufig sind, die nur bei Niederwasser hervortraten.
Durch das allmiihliche Vorschieben der Bach-Schwemmkegel
von Kschenz und Stiegen wurde das untere Seestiick abgeschniirt
und dessen Spiegel wegen des raschern Ablaufs etwas gesenkt,
so daly in der Stiegener Enge ein Gefidll entstand. Jetat
traten die drei Kiesbénke als Inseln zutage. Zum vollstindigen
Seeschluly aber konnte es nicht kommen, weil bei stirkerer
Verengung Geféll und Strémung stark genug wurden, um



durch Verfrachtung der frischen Anlagerung in den untern
Seekessel das Profil offen zu halten. Dieser noch heute dauernde
Zustand muld schon im 8. Jahrhundert bestanden haben, da
damals Abt Otmar von St. Gallen (+ 759) auf die Insel Werd
verbannt wurde, wo ihm jedenfalls ein Haus zur Vertigung
stand.

Die Frage, ob durch allméhliches Verengen des See-
ablaufes bei Stiegen der Untersee gestaut und die Hochwasser-
gefahr groller werde, beantwortet sich somit auch aus diesem
Grunde durch ein entschiedenes Nein.

Die fernere Frage, ob durch Erweitern der Stiegener
Enge der Seeabfluls beschleunigt, die Hochwassergefahr ver-
kleinert werden konne, ist durch wiederholte Abgrabungen
zu losen versucht worden:

1) Infolge der Hochwasserkalamitit von 1876 wurden etwa
400 m? schweren Gerblles von der Mindung des
Eschenzerbaches kiinstlich entfernt. Nach Ausweis
der Querprofile unterstiitzte die Stromung die Arbeit
derart, dall nach der kiinstlichen Auflockerung der
Massen die Ablagerung um mehr als 1000 m? abnahm
(Honsell, S. 74).

2) 1891/92 (Legler, S. 63) wurde vom Thurgau mit Unter-
stiitzung des Bundes das Durchlaliprofil fiir Hochwasser
durch Abtragung des KEschenzer Horns um !/s m auf
250 m verbreitert, gleichzeitig auch durch Ableitung des
Baches nach Westen dafiir gesorgt, daly der Schwemm-
kegel sich mnicht mehr in den Rheinlaut hinein ver-
groern kann. Die Tobelverbauung Bornhausen-Eschenz
veranlalite iiberdies die Zuriickhaltung der Geschiebe
im Einzugsgebiet, und auf der badischen Seite war der
Stiegener Bach schon 1880 auf die Westseite des Hornes
verlegt worden.

Beide Regulierungsarbeiten hatten keinen befriedigenden
Erfolg, so dall ein drittes Projekt vom Jahre 1910, welches
eine noch grollere Verbreiterung vorsah, von den Bundes-
behérden nicht genehmigt wurde, hauptsichlich deshalb, weil
mittlerweile die Erkenntnis durchdrang, dall Abgrabungen
bei KEschenz ohne gleichzeitige Profilerweiterung
bei Stein nicht zur Geltung kommen kohnen (Bol-
hard, Gutachten, S. 27).
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2. Die Tuffbildungen.

In der Abftulbrinne des Rheins, sowohl bei Konstanz wie
bei Stein, ziehen eigentiimliche Kalkbildungen die Aufmerk-
samkeit auf sich (Leiner, S. 87, Honsell, S. 49, Baumann, S. 26).
Es sind Knollen von Nul- bis tiber Kopfgrole, aus poridsem,
kohlensaurem Kalk bestehend, mit einem Stein, einer Muschel-
schale und dergl. als Kern. Der Durchschnitt zeigt jahrring-
artice Schichtung, und zahlreiche unregelmiliige Ginge durch-
ziehen das Gebilde. Die badeschwamméhnlichen Knollen sitzen
den Erhohungen des Grundes auf und bilden ganze Biinke.
Sie {iberziehen den Seeletten der Untiefen im Alentrain ober-
halb der Rheinbriicke in Konstanz und finden sich auch im
Rhein bis unterhalb Gottlieben. Sie bekleiden die Barren
zwischen Oberstaad und Stiegen und fehlen nicht bei den
Werdinseln und im Rheinbette von Stein bis gegen Bibern.

Die Barren vor den Rheinausfliissen verdanken ihre Ent-
stehung dem Auftrieb des Tiefenwassers durch den vor-
herrschenden Westwind. Dieser bldst im ruhigen See das ober-
fliichliche Wasser ostwiirts und verursacht dadurch Auftrieb
kalten Bodenwassers, das Schlamm mitbringt und ihn teil-
weise hier ablagert.?

Die barrenartigen Riicken setzen dem Abflielien des Wassers
Widerstand entgegen, stauen es lokal und veranlassen leb-
haftere Stromung. Diese ist dann dem Wachstum gewisser
Algen (Rivularia haematites Ag., Rivularia Biasolettiana Men.,
Homoeothrix juliana Kirchn. und dergleichen) giinstig, die
ihren groflen Kohlenséurebedart dem fliefenden, stets wechseln-
den Wasser entziehen und sich mit dem dabei als Folge des
Kohlensidureentzuges ausfallenden Kalk inkrustieren. Die
Algenpolster erzeugen nach und nach die Tuffknollen, und
diese erhéhen ihrerseits die Barre. Die hierdurch vergriélierte
Stauung und Stromung vermehren wieder die Algenvegetation,
bis die Bénke beim winterlichen Niederwasser an die Luft

! Es ist eine dem Bodenseefischer wohlbekannte Tatsache, dag das
untere Wasser, die ,Rus“, dem herrschenden Winde entgegentreibt
und seine Schwebnetzsiitze weithin versetzt. Er behauptet auch, dak
Fischnahrung und Iische deshalb den Zug nach Westen und in den
Ueberlingersee hinein haben.

In der Seebadeanstalt Konstanz wird das Wasser unangenehm
kiihl, sobald der Westwind anhebt.



vortreten, wo sie durch den Frost zermiirbt werden und in
leicht zerreibbaren Grus zerfallen, der zum Teil durch Wind
und wiederkehrendes Wasser entfithrt wird, zum Teil den
Grund zwischen den Knollen erfillt.

Das Wachstum der Tuffbinke hat also seine Grenzen im
winterlichen Tiefstand der Gewdsser und da der letztere nur
wenig schwankt und ein extremes Jahr auf einmal wieder
gut macht, wenn etwa in andern Wintern die Gebilde zu
groly wurden, so kann von einem fortwidhrenden Erhohen
des Rheingrundes durch diese vegetabilischen Steine nicht
wohl die Rede sein. In der Tat kommen die technischen
Experten fiir die Bodenseeregulierung zu dem Schlusse, dal
Barren und Tuffbinke schon seit langen Jahr-
hunderten so wie heute bestehen, ebenso die
Schwemmkegel von HEschenz und Stiegen. Die Be-
schaffenheit der Seeufer und ihre Besiedelung sprechen deutlich
dagegen, dals eine Hebung des Seespiegels infolge eines ver-
engten Seeabflusses stattgefunden habe (Boflhard, Gutachten,
Seite 27.)

Aehnliches wie von der Unterseeausmiindung ist zu sagen
vom Rheinlauf Stein-Schaffhausen. Speziell die Enge
von Hemishofen, wo durch das Delta des Waldbaches der
Rhein auf 80 m sich verschmiilert und das Gefille auf 1.32 9/q,
steigt (gegen 0,27°% g9 mittleres Gefille von Stiegen bis
Schupfen), erhilt sich als dauernder Gleichgewichtszustand,
und es werden allfillige Neuanschwemmungen durch ver-
stirkte Stromung wieder selbsttitig entfernt.

~Auch alle die Seichtstellen im Rheinbett, welche
mit Schiffahrtszeichen besteckt vor Anndiherung warnen, sind
schon alt. Der Honsellsche Plan (Tafel 2 und 3) fixiert die-
selben fiir 1879 von Stiegen bis Schupfen mit Tiefenkurven ;
der Hanhartsche Plan von 1770 bezeichnet mit roten Sternchen
diejenigen zwischen Bibern und Paradies. Er macht durch
eine Note besonders aufmerksam aut die Untiefe beim Scharen:
yDiese letztere Flidche ist darum zu bemerken, weilen selbige
eine weite Strecke eben und gleich fortliuft, so dall man
bei sehr kleinem Rhein zu Pferd hiniibersetzen konnte, zu-
malen dann auch die grollen beladenen Lindauer Schiff ihre
volle Ladung nicht konnen aufnehmen. sondern sie muls auf
kleinere Fahrzeuge gebracht werden.*
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3. Erratiker im Strombett.

Die erwiihnten Plédne sind auch Dokumente fiir die Lage
der von alters her gefiirchteten sog. ,Felsen® im Rhein
(Frith, Erratische Blocke, Seite 16). Fig. 14.

1) Der oberste ist der Wucherstein, 500 m unterhalb

der Miindung des Waldbaches von Hemishofen, mitten
im Rhein, mit Schiffahrtszeichen versehen (Granit?);

2) der Fahrkopf, zirka 230 m unterhalb des Wuchersteins,

ebenfalls in der Rheinmitte und mit Schiffahrtszeichen

3)

4)

Ciizicsinin

Fig. 14. Die Felsen im Rhein,
(Auf Blatt 48 des topographischen Atlas, 1912.)

besteckt, ist — wenigstens oberflichlich — wohl Kalk-
tuffbildung;

der Wellenstein bei der Bibermiihle (nach Hanhart).
Hier treten bei Niederwasser felsige Binke zutage.
Die Dampfbootverwaltung hilt sie fiir Nagelfluhfelsen.
Das Rheingefiille ist hier 1,14 °/oo (Honsell);

der Salzfresser, dicht unterhalb der Stelle, wo die
Gemeindegrenze Diellenhofen-Rheinklingen die Landes-
grenze trifft, war ein granitischer Findling. Er wurde
in den T70er Jahren durch die Dampfbootgesellschaft
gesprengt. Hin dort zerschelltes Salzschiff soll ihm den
Namen verschafft haben.
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Honsell, der den Stein nicht mehr selber gesehen
hat, zeichnet ihn zirka 350 m westlicher als Hanhart,
dessen Darstellung wohl die richtigere sein diirfte;

5) der Gailbmeier, zirka 50 m oberhalb des ehemaligen
badischen Forsterhauses Gailhiitte, ein Findling aus
grimem Gestein (Albulagranit?) wurde in den 50er
Jahren, weil schiffahrtsgefihrlich, gesprengt. Das un-
glitckliche Apfelschift, welches ihn zum ,Apfelfresser®
umtauten liels, wurde erst nach 1770 von seinem Schicksal
erreicht, da Hanhart den Namen noch nicht braucht;

6) der Hattinger Stein, ein hellfarbiger Granit, in der
Laag (Lach == Looch =— Grenzzeichen) unterhalb
Diel5enhofen, etwa 30 m vom rechten Ufer, trigt eine
bei Niederwasser sichtbare Inschrift. Er wurde als
Grenzstein benutzt zwischen dem nellenburgischen, jetzt
badischen Biisinger Gebiet und der Schweiz.

Nach dem schaffhausisch-badischen Grenzvertrag von
1843 ist er gegen Mittag mit VI B 1780 und. gegen
Mitternacht mit Nr. 79 und dem Nellenburger Wappen
bezeichnet. Im thurgauischen Kantonsarchiv ist eine
Skizze des Steins mit der Inschrift :

VN
N B 1780

4. Angriff der Ufer durch Wellenschlag.

In bezug auf die Rheinufer versagt unsere Sulzberger-
karte: der Rheinlauf Stein-DieBenhofen ist eine der schwiichsten
Stellen derselben. Veriinderungen lassen sich indes durch
dltere Karten (Gyger, Merian, Hanhart) und durch die Klagen
der Rheinanwohner iiber Uferabbriiche seit Einfithrung der
Dampfschiffahrt feststellen.

Es handelt sich nur um Kleinformen: Die Gygerkarte
(1667) zeichnet zwei langgestreckte, schmale Rheinbuchten
(ehemalige Altwasser?) westlich Scharenwiese gegeniiber
Biisingen und o6stlich Paradies. Die letztere war 1770 stark
verkleinert, 1838 verlandet, die erstere scheint schon 1770
zu Sumpf geworden zu sein.

Im Gries (Miindungstrichter des Geil’libaches) bei Dleﬁen-
hofen enthalten die alten Karten neben dem jetzt noch be-
stehenden Weiher beim alten Schiitzenhaus noch einen kleinen



auf der Nordostseite der Halbinsel, der offenbar als Boots-
hafen diente. 1860 war dessen Ostwand bereits durchbrochen,
der nordliche Uferdamm zum Inselchen geworden. Kin anderer
kleiner Hafen im Baumgarten des Unterhof mit Zugang vom
Gries her auf dem Merianschen Stadtplan (Fig. 24) ist Han-
hart nicht mehr bekannt.

Die Damptschiffahrt aut dem Rheine datiert von 1825,
und bis in die 40er Jahre hinein wurde wochentlich eine
Tour Konstanz-Schaffhausen und umgekehrt ausgefithrt, sofern
nicht niedriger Wasserstand das Fahren gefiihrlich und hoher
das Passieren der Briicken unmoglich machte.

Von 1846 an gab es tigliche Fahrten; aber es scheint,
dal} die Dieflenhofer am neuen Verkehrsmittel nicht die richtige
Freude hatten.

In bis dahin ungewohnter Weise nagten nimlich die Wellen
an den altersmorschen Mauern des Stidtchens und sonst iiberall
an dem ans Wasser stobenden Kulturland, so daly die Dampf-
schiffe mit ihren Wellen verwiinscht wurden. Wohl mit einiger
Uebertreibung behauptet 1854 der Verwaltungsrat von Diellen-
hofen (Akten betreffend das Gesuch der Schweiz. Damptboot
A.-G., S. 22): ,Viele Jucharten fruchtbaren, um bedeutende
Summen angekauften Bodens haben die Dampfschiffe nicht
unmittelbar, aber mittelbar durch den Wellenschlag fortgerissen,
und eine ebenso grolie Zahl geht dem sichern Untergange in
naher Zukunft entgegen.* Er fordert Schadenersatz von der
Gesellschatt oder Abstellung des Uebels durch Verbot des
Damptschiffbetriebs.

Die Dampfbootgesellschaft stellte den Uferschaden nicht
in Abrede, lehnte jedoch die Entschiadigungspflicht ab, weil
sonst die Beniitzung der Wasserstrallen einfach unmdéglich
wiirde, und dann auch, weil die Erhebung von Wasserzillen
tiir die Beniitzung des Stromes umgekehrt auch verpflichte,
tir den notigen Uferschutz zu sorgen (Akten S. 36/37). Die
Gresellschaft ist schlieBlich mit ihrer Ansicht durchgedrungen;
die Dampfschiffahrt hat sich entwickelt und der Uferschaden
bis in unsere Tage solche Dimensionen angenommen, dal
zurzeit vom kantonalen Bauamt am thurgauischen Rheinufer
5900 m schutzbediirftig erkldrt sind. Davon waren bis Ende
1913 1293 m bereits verbaut.

Seit Bund und Kanton einen grolien Teil der Verbauungs-



kosten auf sich nehmen, lassen sich auch die Anstoler zu
Optern herbei.

IF'rither aber war das letztere nur ausnahmsweise der Fall,
und das - stete Gehenlassen liell den Schaden so gewaltig an-
schwellen.

Im Gegensatz zum Unterseeufer stofbt namlich zwischen
Wagenhausen und Paradies meist stark gebdschtes und wenig
wertvolles Land an den Rhein, und die Anstéler unterliefen
daher mit wenigen Ausnahmen jeglichen Uferschutz, so dal
die Wellen freies Spiel hatten. Besonders stark ist der Ab-
bruch am Hochufer, wenn an dessen Hang Grundwasser hervor-
dritckt (Rodenbrunnen). Hier brechen die unterwaschenen Ufer
auf 10-—-20 m weit nach. Der Schéilterweg, der zum Auf-
wiirtsziehen der grofien und kleinen Segelschiffe von DieRen-
hofen bis Wagenhausen angetrieben war, ist total verschwunden,
und es berithrt eigentiimlich, dals in der Ortsgemeinderechnung
Dieflenhofen bis in die jiingste Zeit (1908) ein stindiger Posten
— Kapital zum Unterhalt des Schilterweges 1000 Fr. —
figurierte, wihrend doch mindestens seit 50 Jahren, da die
Schillterei aufgehort hat, nichts mehr fiir den Weg .getan
wurde. ' :

Noch in den T70Oer Jahren war die ,Rheinwiese“ ober-
halb der Rheinsige gegen den Flufy durch Haselstauden ab-
gegrenzt, die das Hochufer zusammen hielten. Diese sind
simtlich abgestiirzt und weggeschwemmt, und fdhnlich ist es
oberhalb Schupfen.

Im Rodenbrunnen, ostlich Diellenhofen, bei der ehe-
maligen Knabenbadanstalt, ist das Ufer unter Mithiilte der Erd-
und Schlammarbeiten der badenden Jungen um volle 6 m zuriick-
gewichen und durch Hinterspiilung das ehemalige 20 m lange
Schutzmiuerchen des westlichen Anstéllers mit den daran ge-
pflanzten Pappeln gefallen. Die Tritmmer liegen 7—10 m vom
Ufer weg zerstreut, und die 1913 erstellte solide Schutzmauer
hat einen Abstand von 4—7 m landeinwirts. Einzelne grole
Béiume am ehemaligen Ufer sind jetzt isoliert 3—4 m von
demselben, mit ihm noch durch schmale Erdbriicken verbunden.

Wo aber oberhalb dieser Stelle ein fritherer Anstoler sein
Bord mit Weiden und Pfihlen schiitzte, ist dasselbe ziemlich
erhalten geblieben, ebenso das kiinstlich mit Gestriauch besetzte
Uter bei der Schupfer Bleiche. FEortwihrender Unterhalt hat

6
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auch westlich Diellenhofen ldngs des Klostergebietes griliere
Abspiillung vermieden.

Am Rheinknie gegeniiber Biisingen, der botanisch berithmten
Scharenwiese entlang, ist die Wellenerosion ebenfalls er-
giebig, besonders seitdem der Landungssteg von Biisingen ost-
wirts verlegt wurde und ein Ruderklub den obern Teil der
Wiese benutzt. In der Nihe der Rheinbiegung ist der fest-
verfilzte Rasen stark unterspiilt und sinkt schwadenweise ein,
am Rande nach und nach in Schollen zerfallend.

B. Die Fliisse im Innern des Kantons.

a. Die Thur.
1. Das Kartenbild.

Wihrend Notzli der Thur einen ausgeglichenen Lauf
zeichnet @hnlich dem Diellenhofer Rhein und nur durch die
Auwilder und das Fehlen der Siedlungen an ihren Ufern
die wahre Natur des Wildwassers ahnen lilit, erscheint bei
Gyger der Thurlauf richtigerweise als ein Netzwerk von Wasser-
adern, die stellenweise weit ausgreifen und zahlreiche Kies-
inseln umschlielSen.

Im wesentlichen die gleichen Verhiltnisse kartieren die
Herrschaftspline von Neunforn 1730 und Ittingen 1743, die
Thurlaufkarte Breitingers 1811 und die topographische Karte
Sulzbergers. Da aber bei jedem Hochwasser sich die Flul-
schlingen #nderten, zeigen die verschiedenen Karten jeweilen
total andere Bilder, so dall man den Fluly nicht wieder er-
kennen kionnte, wenn nicht die Uferorte sich gleich geblieben
wiren (Fig. 15—17). ;

Als Haupttummelplatz der tritben Wasser erscheint natur-
gemily der flache Boden des ehemaligen Frauenfelder Sees
von Hasli bis Ossingen mit einer Breite von 21/3 km. Ueber-
schwemmungsgebiete sind auch die Alluvialebenen von Kradolt
bis Biirglen und von da bis Wigoltingen, die auf der Gyger-
karte keinen Platz mehr fanden. Sie kennzeichnen sich durch
Stromteilung, durch Kieslager und Auwald (,Staudenland*),
durch verschleppte oder auf erhShtem Bett zulaufende Seiten-
béche.

Die eidgendssische topographische Karte von 1880
zeigt bereits das normalisierte Thurbett, neben demselben aber
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noch die Kiesbinke der alten Serpentinen mit ihren sperrenden
Traversen (Pfyn-Warth). In den Wieden bei Pfyn und siid-
lich Griinegg sind Altwasser, und die Biache oberhalb Eschikofen
haben noch ihre alten Kinliufe.

Die Ausgabe von 1891 enthédlt die Hochwasserdimme
und Binnenkanile von Eschikofen abwiirts. Die Béiche haben
die heutigen Einldufe; nur der linksseitige Binnenkanal wird
oberhalb der Rohrer Briicke noch in ein Altwasser der Thur
geleitet. Die Altwasser bei Pfyn sind grélitenteils verlandet.

Die Ausgabe von 1909 zeigt keine grolien Aenderungen
mehr: Oberhalb des Murgeinlaufes miindet der normalisierte
Binnenkanal.

2. Ueberschwemmung und Korrektion.

Die Thur hat ein weites Kinzugsgebiet, das sich iiber
den Alpstein auf die Kurfirsten hin erstreckt. Foéhn nach
starkem Schneefall, Gewitter und ldngeres Regenwetter in
den Bergen und dem Vorlande erzeugen michtige Hochfluten,
so daly bis in die neueste Zeit jeweilen das flache Thurtal
zu einem tritben, wogenden See wurde, der nach Stunden
oder Tagen zuriickging, aber die Fluren mit lehmigem Schlamm
bedeckt oder mit Kies und Sand {iberfithrt zuriickliel5.

Am Neujahrstage 1605 lief das Wasser in der Miihle zu
Hasli zum Stubenfenster hinein, und 1651 am Andreastag
konnte man von Hschikofen iiber die Thur hin bis nach dem
Rain von Wigoltingen zu Schiffe gelangen (Kappelers Chronik
von Frauenfeld).

1789 fuhr man von der Farb unter der Linde zu Wein-
felden in einem Schiffe iiber das Sangerfeld nach der Miihle.
Gleichzeitig ril5 das Wasser die Thurbriicke fort.

1817 setzte die Thur die Kornzelge im Sangerfeld bis
zum Lindenplatz hinein unter Wasser (Weinfelder Chronik).

Da aber immerhin ganz grolie Fluten selten sind (1664,
1755,1789, 1851, 1876, 1881, 1883, 1910, Geogr. Lexikon),
wurde der Mensch in seinem. Landhunger durch das frucht-
bare Schwemmland verleitet, die Kulturen ins Stromgebiet
hinein vorzuschieben, und so muliten aullergewéhnliche Hoch-
wasser stets katastrophal werden.

An Anstrengungen, den Ueberschwemmungen des Kultur-
landes zu steuern und den FluB dauernd in Schranken zu



halten, hat es nie gefehlt; aber es mangelte jedes Zusammen-
arbeiten der verschiedenen AnstoBer. Jeder wehrte nur fir
sich, unbekiimmert darum, ob durch seine Arbeit die Nachbarn
oben und unten Nutzen oder Schaden erfuhren, und so fehlte
jeder nachhaltige Erfolg (Fig. 15).

Eine gute Illustmtlon zu diesen frithern Wuhrungen gibt
die Sage vom Grafen von Thurberg:

Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts war der Thurlauf
von Biirglen an derart, dal mindestens ein Arm desselben
iiber Mauren, Hard, Weinfelden dem Fulle des Ottenbergs
folgte. Die Herren von Thurberg und Biirglen sollen dann
riicksichtslos gegen andere, nur fiir das eigene Besitztum
bedacht, mit Wuhren und Démmen den Flull ins heutige
Bett gezwungen haben. Unter zwei Briidern Oetli erstellten
die schwergeschidigten Einwohner von Bulinang, Rothenhausen
und Amlikon zu ihrem Schutze den linksseitigen Thurdamm.

DaB der Kern der Sage richtig ist, wird durch folgende
Tatsachen erhértet:

1. hat sich Weinfelden trotz seiner giinstigen Lage erst
vom 13. Jahrhundert an entwickelt;

2. reden alte Kaufbriefe von einer Kapelle, die oberhalb
des Wirtshauses zur Sonne stand, sie liege an der Thur;

3. fand man 1836 beim Bau eines Pumpbrunnens in
Untergontershofen Pfihle und Balken von einem Wuhr;

4. sind die. Flurnamen! Steinacht, Wasserschaft, Aeuli,
Egelsee, Schiffiinde, Rohracker, sowie der Ortsname
Unterthuren und die Bezeichnung ,GieBen“ nicht zu
unterschitzende Dokumente aus einer fritheren Zeit, da
der Mensch das geschaut hat, was er im Namen aus-
driickt (Weinfelder Chronik, Pupikofer Gemilde).

! Steinacht zwischen Gontershofen und dem Giefzen, beim Wort
Wiesenthal der topographischen Karte; Wasserschaft siidlich daran
anstoBend; Schifflinde die Niederung siidlich vom Felsen der protestan-
tischen Kir che; Kgelsee, das Feld belm Kluppenbach zwischen Land-
strafze und Elsenb‘thnhme* Aeuli, das Feld siidostlich Gontershofen,
zwischen den StraBen nach Buro*len und Mauren; so heift auch das
letzte Haus links an der L’mdstmﬁ,e Weinfelden-Frauenfeld ; Rohr-
acker am Kluppenbach, nordlich der Landstrae Weinfelden- Frauen-
feld (Thurg. Neuymhrsb]att 1829, \Iltteﬂuno von Herrn alt Sekundar-
Iehrer Graf),
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Erst die neue Zeit hat die Wuhrarbeiten wirklich zweck-
dienlich anhand genommen und durchgefiihrt.

Der erste durchgreifende Plan fiir eine rationelle Korrektion
rithrt von D. Breitinger her. Seine ,Flulikarte des
Thurlauffes von UeBlingen bis Giitikhausen, ver-
messen im Oktober 1811%, 1:5000 (thurg. Kantonsarchiv)
(Fig. 16) ist interessant durch die Darstellung der damaligen
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T'ig. 15. Die Thur bei Uesslingen im Jahre 1743.
(Nach dem TIttinger Herrschaftsplan des P. Josephus. Thurg. Staatsarchiv.)

Flulischlingen, der Altwasser und der meist Auwald tragenden
Kiesinseln und Schlammufer; nicht minder auch durch die
planlos gebauten kurzen Schutzdimme und die ,Fachen® fiir
die Fischerei beim Fahrhof. Fédhren waren bei Dietingen-
Veldi und bei Neunforn-Altikon.

Breitinger gab dem geraden FluBlauf auf der gezeichneten
Strecke eine Breite von 45 m. Leider ist sein Plan nicht
ausgefithrt worden.
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Erst die grolle Ueberschwemmung vom August 1851 ver-
anlafite wieder das genaue Studium einer durchgreifenden
einheitlichen Korrektion. Der Bau der Nordostbahn 1855
zeitigte zunéichst eine Verordnung iiber die staatliche Ueber-
wachung der an Offentlichen Gewéssern auszufithrenden
Wuhrungen, worin alles eigenmichtige Vorgehen der Ge-
meinden und Privaten ohne Untersuchung und Aussteckung
durch den Inspektor wuntersagt war (Hiberlin-Schaltegger,
Der Kanton Thurgau, Seite 310).

7 :\'M e

Ry b

Fintenstuck lesslingen
-

7147
“moBinul

="

%
e T
z
£
k¢

o
\\ﬁ Jpeas ¥ .5'\‘:

e LYY A

Obermraen

K' B [litilermaden T
el

TFig. 16. Die Thur bei UeBlingen im Jahre 1811.
(Nach der Flufikarte von D. Breitinger. Thurg Staatsarchiv.)

Von 1866 datiert dann das Gesetz iiber Unterhalt und
Korrektion der offentlichen Fluligewisser, nach welchem die
Wuhrarbeiten an der Thur unter staatliche Aufsicht und
Leitung gestellt wurden, und seither ruhte die Durchfithrung
und die Instandhaltung des grolien Korrektionswerkes nicht
mehr (Héaberlin, Seite 312).

Den Anfang machte 1867 die Vermarkung der Korrektions-
linie und der Normalbreite des neuen Flulibettes von Unterau-
Sulgen bis Dietingen (siehe A. Schmids Karte der Thur-
korrektion in ,Mitteilungen der Thurgauischen naturforschenden
Gesellschaft“, Heft 4). Die Durchfithrung der Normalisierung
geschah dadurch, dal5 in der neuen Flullachse ein 10 m breiter
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Fig 17. Die Thur bei UeBlingen in den Jahren 1836 und 1908.
(Die Aufnahme von Sulzberger, eingetragen in Blatt 556 des topograph. Atlasses.)

Kanal gegraben wurde, den dann nachfolgende Hochwasser
auf das gewiinschte Profil verbreiterten.

Fir die Nieder- und Mittelwasserrinne, welche durch
Faschinenwuhre begrenzt ist, sind fiinf Profile festgelegt:

Von der Kantonsgrenze bis zum Sittereinlauf 30 m
- - Fabrikwehr Unterau 40 m
- zur Briicke Biirglen 431/3 m
- zum Murgeinlauf 45 - ‘m
- zur Kantonsgrenze 461/ m

Zur Aufnahme der Hochwasser, deren Maximum zu 1400 m?®
Sek. berechnet waren,! sind im flachen Tale beiderseits
weitere 90 m bestimmt, auf deren Gebiet schiefgestellte Quer-
verbauungen ein anstelgendes Profil sichern. 6 m auljerhalb

! Wasserfuhr bei der Andelfinger Briicke: minimal 6 m?®, mittel
35 m3, maximal 1400 m3Sek. (Geographisches Lexikon).
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der 3 m hohen Hochwasserdimme werden im Binnenkanal
die Zufliisse gesammelt und der Thur weiter unten zugeleitet.

Zwischen hohen Ufern ist die Hochwasserzone beiderseits
auf 30 m festgesetzt (Thurg. StraBeninspektorat). Fig. 17.

Aulierdem wurden Pegelstationen eingerichtet, an denen
die Wasserstinde téglich beobachtet und notiert wurden. Der
Nullpunkt des Pegels steht aut der Sohle des Flusses und
ist durch Nivellement genau bestimmt. Nach der Veriffent-
lichung der schweizerischen Landeshydrographie (J. Naf 1914)
haben die Nullpunkte der thurgauischen Thurpegel folgende
Héhen :

Biirglen-Istighofen:. . . . .- . . 43694 m
Weinfelden-Rothenhausen . . . . 429,03 m
Eschikofer Strallenbriicke. . . . . 411,06 m
Eschikofer Eisenbahnbriicke . . . . 407,53 m
Plyn, Stralenbeficke . . v o 7. 0806.21m
Rolirep - Brieke .. . . o o o . 323668 m
Wehlinmpneeciens i 0 = R 0L BE RGO
Nieder-Neunform o s e ol v b e T4 m

Das schone Werk ist durch Zusammenwirken von An-
stoBern, Gemeinden, Kanton und Bund im wesentlichen 1892
beendet worden (Linge der Wuhrungen 66 560 m) und hat
seither sicher gute Dienste geleistet; aber es ist doch nicht
von vollem Krfolge gekront. Die grollen Serpentinen bei
Ossingen-Andelfingen verringern die Geschwindigkeit der Hoch-
wasser derart, dall bis in die Gegend von Pfyn Geschiebe-
stauung eintritt, d.h. Erhohung des FluBbettes und damit
Wiederkehr vermehrter Hochwassergefahr. Den Beweis dafiir
erbrachten nicht nur die Ueberschwemmungen der Hochflut
vom Juni 1910,! sondern auch die tief im Kiesgrund ver-

! Die Hochflut vom 15. Juni 1910 erreichte eine bis dahin un-
bekannte Grofe. Der Pegel zeigte in Uefslingen einen Maximalstand
von 6,20 m, was 2140 m?/Sek. Durchfluf entspricht, wovon zirka
300 m® Sek. auf die Murg entfallen.

Bei der Weinfelder Eisenbahnbriicke war der Wasserabfluf
1833 m?/Sek., wihrend die bisherigen Berechnungen nur 1074 m?
AbfluB ergaben. :

" Einer solchen Wasserlast waren die Thurdimme nicht gewachsen;
sie wurden an 25 Stellen durchbrochen (Rechenschaftsbericht 1910,
S. 128 und 283—287).
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sunkenen Marksteine von 1867, sowie der Umstand, daly Grund-
und Regenwasser im untern Thurgebiet (Ellikon!) den Weg zum
Flusse immer schwieriger finden und daher das Geldnde ver-
sauern und versumpfen.

Dem Uebel wird kaum abzuhelfen sein durch das seit
November 1913 durchgefithrte Freihalten des Hochwasser-
profils von Strauch und Baum, welches mdoglichste Ver-
minderung von Reibung und Stauung des Stromes bezweckt.
Schon 1879 erklarte A. Schmid (S. 210), es sei dies nur
moglich durch Abgrabung der beiden groBen Serpentinen
zwischen Griitikhausen und der Ossinger Bahnbriicke. Dadurch
wiirde der Flublaut um zirka 1500 m gekiirzt und 1.7 m
absolutes Gefille gewonnen.

Kin anderes zum Ziel tithrendes Mittel wire die Verbauung
der hauptsichlichsten Wildwasser des Thurgebietes, speziell
des Toggenburgs: durch sie wiirde das die Sohle erhéhende
Geschiebe in den Bergen zuriickgehalten.

Durch die wiederholte Abtretung von an die Thur an-
stoBendem Privatgrundbesitz oder Gemeindeeigentum, auf
welchem frither keine Wuhrlast geruht hat, an den Staat,
ist derselbe in den Besitz von 48,28 ha Weidenboden gelangt,
welcher am linken Thurufer bei Puppikon (666 a), bei der
Ziegelhiitte am Griellenberg (2466 a), in den Grubenwiesen
bei Felben (648 a), am rechten Ufer bis Bonau (774 a) und
am Hggirain unterhalb der frithern Briicke bei Felben (324 a)
liegt.

An letzterer Stelle und am GrieBenberg ist die Fliche
mit Weidensetzlingen bepflanzt und die Grenze zwischen Hoch-
wasserprofil und Weidenptlanzen durch Pappeln mit 100 m
Distanz markiert worden (Rechenschaftsbericht 1880, S. 177).

b. Die Sitter.

Das Wildwasser vom Nordhange des Alpsteins hat in
seinem thurgauischen Abschnitt ein so tief eingeschnittenes
Bett, daly die Verdnderungen an seinem Laufe wihrend der
letzten Jahrhunderte keine grollen sein konnen. In der Tat
zeigt auch die Karte von 1717 dieselben Serpentinen und
dieselben Siedlungen, wie sie Sulzberger 1836 kartiert. Wenn
,Hametshub® an die Stelle von Liitswil versetzt ist, so ent-
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spricht das andern &hnlichen Fehlern der Karte. Die Kopie
von 1777 lalit von den Flulkriimmungen oberhalb Sitterdorf
nur die bei Lemisau bestehen, vermehrt sie dagegen unter-
halb. Liitswil ist stidlich Oberegg eingesetzt und Hametshub
als ,Helmetshub* am falschen Orte verblieben.

Die Karte von 1836 zeichnet die heutigen Serpentinen.
Seither ist diejenige nordlich Gertau mehr ausgeglichen, ver-
flacht, Ostlich Alten der in zwei Armen hinflieblende Flul
auf den westlichen Arm eingeengt und siidlich Liitswil die
stark nach Siidwesten biegende Strémung durch einen gerade
nach Nordwesten streichenden Teillauf entlastet. Bei Sitterdort
sind Wuhr und Miihlekanal eingebaut und der Fluli von da
an der Thur entsprechend korrigiert. Kine Pegelstation bei
der Rotfarb Bischofszell (Nullpunkt 461,54 m) registriert die
Wasserstiinde. Oestlich Sitterdorf, wo wenig wertvolles Kultur-
land in Frage steht, beschrinkt man sich auf den durch Anrify
und Rutschungen notig werdenden Uferschutz. Immerhin sind
auch hier 3 km der Uferlinge rationell verbaut worden. Von
den Siedlungen am Sitterufer haben sich Roten und Tobelmiihle
seit 1836 etwas vergrolert, von 2 auf 4 Gebdude, und west-
lich Blidegg ist das ,Neugut® (3 Gebiude) als Neusiedlung
entstanden. Bei Roten und Liitswil sind Briicken gebaut, nach-
dem die Sitterbriicke bei Bischofszell jahrhundertelang die
einzige gewesen war.

c. Die Murg.

Die Murg bildet sich am Osthang des Hornli aus ver-
schiedenen kleinen Wasseradern, von denen eine, der Tobel-
bach, auf thurgauischem Boden bei Kaltenbrunnen seine Quelle
hat. Bereits ein ansehnlicher Bach betritt sie zirka 2 km
hinter Fischingen die thurgauische Grenze. Gleich nordlich
dieser Ortschaft beginnt ihr Mittellauf mit Serpentinen und
Talverbreiterung. Die Karte von 1830 zeigt den stark
geschlangelten Lauf zwischen Hofen und Minchwilen, die
grolbe Schlinge nach Siiden bei Hunzikon, zahlreiche solche
auch zwischen Wéngi und Matzingen. Zwischen Lauche- und
Liitzelmurgmiindung nagt eine mnordwirts streichende Ser-
pentine die Matzinger Kirchhalde an; bei Ristenbithl wird
das Siidufer angerissen, nordlich der Aumiihle der Osthang



SR

des Hundsriickens. Die Miindung, ungefihr an der heutigen
Stelle, ist ein richtiges Delta mit mehreren Armen.

Die Murg ist ein Regenfluls mit stark schwankender Wasser-
tithrung: Niederwasser 1 m?/Sek., Hochwasser 200 m?;Sek.,
1910 300 m?*/Sek., 1876 bis 400 m?3/Sek. (Schmid S. 216,
Thurgauischer Rechenschaftsbericht 1910, S. 284.) Sie ist in
hohem Male der Industrie dienstbar gemacht; Schmid zdhlt
S. 212 14 grole Stauwehre auf, und diese hindern die Kies-
abfuhr durch das Wasser, so dal} sich oberhalb derselben das
Bett erhoht. 1859 mulite bei Jakobstal gebaggert werden, und
von 1856-1876 erhohte sich die Sohle von der Eisenbahnbriicke
Frauenfeld bis zum Altermattschen Wuhr um 2 m. Derartige
Sohlenerh6hungen begiinstigen natiirlich den Austritt der Hoch-
wasser, der an solchen Stellen besonders weit ausgreifend ist,
und da die Abwehr auch bei der Murg des gemeinsamen Planes
entbehrte, waren Katastrophen wie 1876 unabwendbar (Héberlin,
Der Kanton Thurgau, S. 313).

I187T7—1884 wurde die rationelle staatliche Korrektion
auf 30,336 km mittels Ddmmen, Steinbriistungen, Flechtwerk
und dergleichen ausgefithrt. Die Pléne fiir diese Arbeiten,
welehe Stralleninspektor Schmid in Heft 4 der , Mitteilungen
der Thurgauischen naturforschenden Gesellschaft® 1879 pu-
blizierte, fixieren gleichzeitig die gewaltige Ausdehnung der
Hochflut von 1876 von St. Margrethen bis zur Mindung, sowie
das von der Murg nachher beanspruchte Gebiet: Breite des
Murgbettes siidlich Espi 10 m, zwischen Eisenbahn und Kurz-
dorfer Briicke 20—30 m, westlich Murkart 90 m, bei den
Fabrikwuhren von Matzingen und Murkart 100110 m.

Uebrigens sind diese Projekte nicht simtlich ausgefiihrt
worden, nur diejenigen, bei denen der Wert des zu schiitzenden
Bodens die Auslagen rechtfertigte, vor allem die Strecken
St. Margarethen-Rosental, Matzingen-Aumiihle und Frauenfeld-
Rohr.

Das Korrektionswerk bestand aber die , Wasserprobe®
nicht in allen Teilen einwandfrei, indem das Hochwasser von
1902 in Fischingen, Matzingen und Langdorf neue Ver-
heerungen anzurichten imstande war und wiederum Schutz-
arbeiten grélleren Umfangs notig machte.

Die Siegfriedkarten zeichnen von Sirnach an eine aus-

geglichene Laufrichtung; im Bogen der ehemaligen Schlinge
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bei Hunzikon steht an Stelle des ehemaligen Einzelhauses
s,Schwarzwald“ die Station Rosental mit 11 Gebiuden, nun-
mehr auf der linken FluBseite; die grofien Bogen zwischen
Wiingi und Jakobstal tragen Wiesen: die Kirchhalde von
Matzingen ist durch 200 m breites Kulturland vom Wasser
getrennt. Die Murkarter Schlingen sind mit Wald bewachsen
und der tote Arm am Hundsriicken dient der Frauentelder
Jugend als Wintersportplatz. Der HKinlauf in die Thur voll-
zieht sich unter einem Winkel von 509 gradlinig.

C. Die Biche.

Wiahrend Rhein, Thur, Sitter und Murg die Fliisse des
Thurgaus darstellen, kénnen alle iibrigen Hielienden Gewiisser
als Bidche bezeichnet werden, entgegen dem thurgauischen
, Gesetz betreffend die Korrektion und den Unterhalt der éftent-
lichen Gewisser® von 1895, welches auch Aach und Lauche
als Grobwasser, als Fliisse, erklirt: Das Gesetz unterscheidet
eben in subventions-politischem Sinne, da die Korrektionskosten
der Groliwasser zur Hiilfte bis zu drei Vierteln, die der Klein-
gewisser nur zu einem Drittel vom Staate fibernommen werden.

Der Thurgau hat keine Regenbiiche im Sinne der mediter-
ranen Verhiltnisse. Wenn die Rinnsale auch hauptsichlich zur
-Abfuhr des frisch gefallenen atmosphiirischen Wassers dienen,
so haben sie stets noch Quellenzulauf von Feuchtigkeit, die
Wochen bis Monate vorher als Regen- und Schneewasser ein-
sickerte, so daly sie bestidndig fliefende Wasseradern
darstellen. Die Wasserfithrung ist allerdings auBerordentlich
schwankend: Das Niederwasser geniigt kaum zum Treiben
eines Wasserrades, wihrend das Hochwasser im geneigten
Geliande durch Tiefen-, Seiten- und riickwirts einschneidende
Erosion das Kulturland mindert oder in der Ebene weite Tal-
flaichen mit tritber Flut iiberdeckt, die Lehmschlamm, Sand
und Kies zuriicklalt.

Es existiert darum kaum ein Béchlein, das nicht wenigstens
teilweise eine Korrektion erfahren hat, in fritherer Zeit willkiir-
lich, planlos und mit moglichst wenig Kosten, heute rationell
durch fachkundige Krifte unter finanzieller Mithiilfe des Staates.

Leider fallen die Hochfluten der Biche h#ufig zusammen
mit denjenigen der sie aufnehmenden Fliisse, so dal letztere



auf sie riickstauend wirken und ihren Unterlauf durch Sohlen-
erhhung zum Uebertreten bringen. Hs ist deshalb in den
meisten Fillen eine kostspielige Verbauung der Bergbiche notig,
um das Geschiebe zuriickzuhalten, sowie um Sohlenvertiefung
und Nachrutschen der Hinge zu verhindern.

Wo bei einem Bache nur ein Tallauf in Betracht kommt,
wie bei Lauche, Aach, Giellen, Kemmen- und Tegelbach,
wurde zur Vergrilerung der Abtlulgeschwindigkeit bei der
Korrektion nur das Bett erweitert und eventuell gerade gelegt;
bei den Biichen mit wildbachartigem Quellgebiet, z. B. Furt-
bach, Berlingerbach, haben sich die Schutzarbeiten ins Ein-
zugsgebiet hinein zu erstrecken durch Verbauung der Tobel.

Die Verdnderung der thurgauischen Béche in den letzten
hundert Jahren besteht also hauptsiichlich in Korrektionen,
daneben in erweiterter oder aufgehobener Verwendung fiir
Miihlen. Diese Verhiiltnisse sollen in Kiirze beleuchtet werden.

a. Bodenseegebiet.

1) Die Goldach an der Ostgrenze ist ein Bergbach der
(iiibriszone bei Trogen in Aulerrhoden, der bis in die Néhe
des Sees starkes Gefiille und intensive Erosion aufweist. Sie
mubte in ihrem Unterlaufe, von der Stralenbriicke Aach-
Tiibach an bis zum See;, auf eine Linge von zirka 1500 m
durch Gerade- und Tieferlegung korrigiert werden.

2) Der Hornbach von Tiibach her, der 1836 von der
Gerstenmiithle aus gradlinig den See erreichte, erhielt durch
Bahnbau und Ausbreitung der Ortschaft Horn nach Westen
hin einen Zickzacklauf. :

3) Die Steinach, ein durchaus st. gallisches Gewisser,
wurde auf 700 m Liinge gerade gelegt und miindet jetzt ost-
lich vom Dort in die Bucht, statt an der Spitze des Deltas.

4) Die Arboner Aach (Altach bei N6tzli) ist die gemein-
same Miindung des Sidgenbaches von Mammertshofen her
und des Hegibaches. Der Sdgenbach nahm 1836 erst bei
der Bleiche Arbon die Roggwiler Biche auf; jetzt sind diese
durch einen Kanal bereits bei der Briicke der untern Strale
Roggwil-Landquart mit ihm verbunden. Der Hegibach ist
wihrend der letzten Jahre vom Arboner Weiher an in den
untersten 800 m durchgreifend korrigiert worden. In seinem
Gebiet zeichnen die neuen Karten drei Weiher mehr als die



von 1836: siidlich Azenholz, westlich Lengwil und bei der
Heinetabrik siidlich Arbon.

5) Die Luxburger Aach (Oberaach 1717, Egnachflufi
1720) hat als Hauptquellader den aus dem Hudelmoos aus-
tretenden Hegenbach, dem das Wasser von der Weiherburg
Hagenwil zuflielit. Bei Amriswil sind seit 1836 zwei neue
Weiher entstanden (Breiteneich und Heldmiihle); bei Pralis-
winden ist ein solcher eingegangen. Ueber die Mindung der
Luxburger Aach siehe Seite 63.

6) Der Hebbach verliert sich 1836 in den Sumpfiwiesen
sidostlich Salmsach. Heute ist sein Lauf gradlinig bis zum
See fortgefiihrt.

7) Die Salmsach oder Aach ist die im breiten ehe-
maligen Gletschertal mit riickliufigem Gefille hin und her
pendelnde Sammelader fiir die schwach gebdschten Siidhinge
des ostlichen Seeriickens und die Nordseite des Lettenbergs.

Thre Quelle liegt auf der Talwasserscheide 0Ostlich Sulgen
im Weinmoos. Notzli gibt ihr den Ursprung aus einem grolien
Weiher siidlich Hessenreute, der also unterdessen grilitenteils
verlandet ist. Wegen des geringen Gefills erzeugt die Aach
leicht Ueberschwemmungen, so daly ihre Verbreiterung und
Gradlegung, zum Teil in neuem Bette, zur Notwendigkeit wurde.

Die Korrektion wurde von der Stralle Hessenriiti-Riet an
bis Holzli mit Staatshiilfe durchgefithrt, und zwar 1862-—1864
zwischen Ennetaach und Niederaach, 1866—1882 in den
(emeinden Hemmerswil und Hefenhofen.

Die breite Kulturfliche des Aachtales hatte frither starken
Ackerbau, und die Kraft der Seitenbiche war der Miillerei
dienstbar. Seit 1838 sind 17 neue Weiher gestaut und 3
alte bedeutend vergrollert worden. Ihre Wasserspeicherung
kommt heute weniger mehr der Miillerei als andern Industrien
zugute.

Unter den Zufliisssen der Salmsach lassen sich folgende
Verdinderungen feststellen:

@. Der Bach von Riet flielit bei Notzli zwischen Buakern
und Riett durch einen Weiher, wo heute der Flurname
Riederfeld ist. Bei Riet sind seit 1838 vier neue Weiher,
zwei langgestreckte grofiere und zwei rechteckige kleinere
zu industriellen Zwecken entstanden.
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H. Am Tobelbach ist bei Buch einer der drei Oberweiher
eingegangen, der Unterweiher vergrilert worden. Die
Verlandung des ,Egelsees® westlich Engishofen geschah
schon in fritherer Zeit.

c. Der Eppishauserbach hat zwei neue Weiher siidlich
Eppishausen.

d. Im Gebiet des Bielbenhofer Baches ist der schon bei
Notzli gezeichnete Bielenhofer Weiher von 13/4 ha (1836)
auf zirka 7 ha (1884) vergroBert worden: Bei Bielien-
hoten und der Kichmiihle sind je ein, bei der Miihle
Oberaach zwei neue Weiher gegraben worden. Notzli
zeichnet mitten zwischen ,Obereich® und Schrofen einen
Weiher, vielleicht siiddstlich Mithle Oberaach ,im Weiher-
holz.“

e. Bei der Radmiihle fehlen die beiden Weiher auf der
Karte von 1836, Bei dem Weiherhof ist der Weiher
nur etwa halb so grol wie heute.

f. Am Mihlebach sind zehn Weiher, sechs davon seit
1836 entstanden (Spitzenriiti ein, Miihlebach zwei, Neu-
miihle zwei, Riiti ein). Notzli zeichnet nur zwei zwischen
Blasenberg und Spitzenriiti. '

8) Der Tobelmithlebach durchflols 1717 einen Weiher,
an dessen Stelle die heutige Karte den Flurnamen Weiher-
acker enthilt. 1648 hatte die Tobelmiihle sogar zwei Weiher
(Boltshauser, S. 64).

9) Das Quellgebiet des Uttwilerbaches trigt den Flur-
namen Erenmoosweiher. Dieser Weiher fehlt schon der Notzli-
karte; ebenso fehlen ihr die vier kleinern Stauweiher von
1836, die seither auf drei, aber grilere reduziert wurden.

10) Auch der Freimithlebach von Keliwil entspringt
auf den Karten des 18. Jahrhunderts aus zwei Weihern nord-
westlich Dozwil im Wald. Auf sie deutet vielleicht der Flur-
name Wigertsmooswiesen.

11) Es gibt einen Giittinger Hornbach, aber heute
kein Giittinger ,Horn“ (Delta, Landvorsprung). In seinem
Gebiet sind seit 1836 fiinf neue Weiher erstanden (drei in
Altnau und zwei bei der untern Sige), zwei alte, schon von
Nétzli gezeichnete, eingegangen (am Biidenbach).

12) Der Stichbach von Bottighofen ist das grofite Ge-
wisser zwischen Romanshorn und Kreuzlingen. In seinem
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Gebiet ist auf der Notzlikarte der grolie Emerzerweiher noch
nicht zu erkennen, wohl aber der Lochmiihleweiher siidostlich
Neugiittingen, und der Liebburger Tobelbach kam 1717 aus
einem Wasserbecken, wo die heutigen Karten einen Sumpf
im ,Sorholz“ angeben,

13) Der Wischbach bei Kreuzlingen nimmt die Wasser-
ader vom dortigen ,Egelsee® auf, der durch Kanalisation in
Wiesen verwandelt wurde.

b. Rheingebiet Konstanz-Gottlieben.

In den kurzen Rheinlauf vom Ober- zum Untersee miinden
zwei Biache:

1) Der Grenzbach auf der Staatsgrenze gegen Konstanz
war frither der Abftlull aus dem Stadtgraben. Dieser nahm
- die Béche von Emmishofen und Egelshofen auf, die oftmals
das ganze Gelinde iiberschwemmten und deshalb 1876 in
gerader Linie dem Grenzbach zugeleitet wurden (siehe S. 38).

Der Schoderbach von Egelshofen durchflols schon 1717
drei grolle Weiher siidlich Geillberg. 1836 waren zwei grole
Wasserbecken aut der Hochebene von Lengwilen-Biitershausen
und sechs kleinere im nordwérts abfallenden Tobel. Heute
liegen drei grole auf dem Plateau (Groliweiher 6 ha, Neu-
weiher 4 ha, Pfaffenweiher 1 ha) und vier kleinere im Tobel.
Der Schoderbach wurde im Jahre 1910 bis zur Miihle Kgels-
hofen hinaut kanalisiert und dabei die Wasserkraft fiir die
Forstersche Sige durch Expropriation ausgeschaltet.

Der Saubach von Emmishofen ist ebenfalls korrigiert,
und zwar von der Konstanzer Grenze an bis Bernrain. In
seinem Gebiet ist in etwa 500 m Hohe westlich Bernrain ein
von Sulzberger noch nicht gezeichneter Weiher im ,Dorn-
busch. “ :

2) Der Bach von Gottlieben zeigt auf der Karte von
1836 trotz seiner vielen Miithlen nur einen einzigen kleinen
Teich bei der Hammerschmiede. Heute sind am Allmendbach
vier, im Gebiet des Riiselbaches auch vier und zwischen Tiger-
wilen und Gottlieben noch drei Weiher. Da Sulzberger die
westlich Gottlieben hornartig ins Land greifende Rheinbucht
nicht zeichnet, erscheint irrtiimlich auch der seit 1876 ab-
gedimmte, sichelférmige Weiher als meu.
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c. Unterseegebiet.

Die dem Untersee zufliellenden Béche erfuhren aut der
Karte sichtbare Veridnderungen fast nur in ihrem Unterlauf,
innerhalb des Schwemmkegels und der Ortschaft.

1836 verliert sich der Triboltinger Bach in den Sumpt-
wiesen unterhalb der Ortschaft; auf den neuen Karten ist ein
kiinstlicher Ablauf unter der Eisenbahn durch bis zum See,
mit der Miindung auf der Westseite des Deltas. Die Korrektion
des Ermatingerbaches ist bereits auf Seite 69 erwihnt,
Der Berlinger Bach erfuhr auller der Korrektion im Dorf
auf die Strecke von 600 m oberhalb der Eisenbahn Tobel-
verbauung. Durchgreifende Korrektion finden wir auch beim
Kschenzer Bach, der bis nach Bornhausen hinauf ein ge-
schiitztes Bett besitzt.

Notzli zeichnet im Gebiet der Unterseebiiche keine Weiher,
Sulzberger nur vier Miihleteiche (Eggmiihle, Mammern und
Berlingen). Es konnen daher als in der zweiten Hilfte des
19. Jahrhunderts zu industriellen Zwecken gegraben oder
gestaut angesehen werden die Weiher bei Klingenzell, Lieben-
tels (5), Neuburg, Eugensberg, Mannenbach und siidlich Breiten-
stein bei Ermatingen. Indes trifft dies wohl nicht iberall
zu; denn die alten Topographen diirften hie und da einen
solchen Teich iibersehen oder der Kleinheit wegen nicht ein-
getragen haben, wie das Beispiel des Kgelsees (70 a aut
der topographischen Karte 1901) zwischen Fruthwilen und
Salenstein zeigt. Er fehlt in den &ltern Karten, selbst das
Siegfriedblatt von 1891 enthélt ihn nur als Flurname; dennoch
ist dieser Weiher in seiner heutigen Ausdehnung schon alt.
Nach Mitteilung von Herrn.Engeli gehorte er frither zum
Schlols Hard und wurde ums Jahr 1828 von 3 Fruthwiler
Birgern angekauft. In Verlandung begriffen, zeigt er im
Sommer nur schmale Wasserstralen zwischen den grolien
ySchwertelebosche“ (Carex strieta). Im Winter wird er gestaut
durch Zustopfen des gegen Salenstein hin flieBenden Ablaufs,
um Eis zu gewinnen.

Schon vor 1717 befanden sich verlandete Weiher bei
Weiherholz siidlich Klingenzell und bei Weier siidlich Feld-
bach. Auch der Flurname ,Seelwies“ im Quellgebiet des Glaris-
eggerbaches deutet auf ein ehemaliges ,Seeli“ im jetzigen
, Filllimoos“ hin.

~1
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d. Rheingebiet Stein-Schaffhausen.

1) ‘Am miihlenreichen Ibenbach siidlich Stein sind seit
1836 vier neue Weiher entstanden, wihrend der Egelsee
ostlich Kaltenbach schon vor 1760 zum Sumpfe verlandet ist.

2) Von Bleuelhausen bis Rain diente in fritheren Jahr-
hunderten das Bett des Tobelbaches als Landstralle (Freuden-
felser Karte von 1760).

3) Der Geililibach ist der Wasserablauf aus einem
groflen Moréinengebiet zwischen den Moriinen westlich Diel5en-
hofen (Chrieshalde-Langfuri-Buchberg) und denjenigen, die das
Hiittwilerbecken westlich abschlielsen.

Seine Quelladern rieseln teilweise vom Stammheimerberg.
von Ktzwilen bis Nullbaumen herab; teils kommen sie von
der Neunforner Hohe her; zum Teil auch versickern sie vor-
laufig in den Schottern der-Stammheimer Hard.

Der unruhigen Gletscherlandschaft ist eine grofie Zahl von
Hohlformen eigen, mit noch bestehenden, mehr noch mit lingst
eingegangenen Wasserbecken (siehe ,Nordschweizerische Seen-
platte“ in Moore der Schweiz von Frith und Schroter, S. 260).

Nur noch durch das zwar sichere Dokument der Flur-
namen bezeugt, vor 1668 verlandet sind der Seewadel
westlich Furtmiihle, der Seewadel nordlich Neubrunn, der
Egelsee nordlich Dickehof, der Weiher siitdwestlich Waltalingen,
das Weiherholz siidostlich Waltalingen, der Weiher siidwest-
lich Uerschhausen.

Noch autf der Gygerkarte verzeichnet sind der Stam-
merweiher und der Stadtweiher.

Der Stammerweiher oder Eppelhausersee siidlich vom
Rodenberg mul} zwischen 1685 und 1760 durch Einschneiden
des Abflusses kiinstlich entwiissert worden sein. Gyger und
Peyer geben einen 1250/350 m grollen See an; auf dem
Freudenfelser Plan 1760 ist das ,Stammer Rieht, vor deme
Eppelhauser Weyer genannt“, von weiterem Sumpfland um-
geben und mit einzelnen Biumen besetzt. Das Béchlein lduft
siidlich an ihm vorbei. Hanhart zeichnet auch' nur Riet,
durch das sich ein Bichlein schlingelt. Wenn bei Sulzberger
sogar das Sumpfland fehlt, so gehort das zu seinen vielen
Ungenauigkeiten. | '

Der Stadtweiher siidostlich Diellenhofen erfiillte einst
das ganze Becken zwischen den beiden Strafien von Dielien-
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hofen nach Schlattingen. Gyger gibt denselben an im Aus-
mall von 375/120-—200 m mit Abflull zum GeilSlibach beim
Eichenbithl. Peyer zeichnet ihn abflulilos, dagegen mit dem
Béchlein vom Rodenberg her. Bei Hanhart ist das Wasser-
becken bereits auf den winzigen Rest an der Ostecke beschrinkt
und der ehemalige Weiherboden eingeteilt und als Gemiise-
land benutzt wie heute, ebenso das ,Kabisland“, das ein schon
frither verlandetes Stiick des Stadtweihers vorstellt. Die Ent-
wisserung des Stadtweihers fillt somit zwischen 1685 und 1772.

Der Sandweiher, heute ein kleiner ‘Sumpf, wird von
Hanhart als Wasserfliche mit 40,30 m angegeben. Zwischen
1772 und 1836 verschwand auch der. langgezogene Weiher
in den Teuerwiesen sitddstlich Diellenhofen, sowie der ebenso
geformte im .Fridschinsgraben siidlich Waltalingen.

Die regelmiiliige Wasserfithrung des Geilllibaches mul
durch die Trockenlegung des Stammer- und des Stadtweihers
Eintrag erlitten haben. HKine weitere Schmilerung erfuhr er
durch die 1907 erfolgte Quellenfassung im Mooshdlzli, siidlich
Stammerriet, fiir die Wasserversorgung Basadingen. Nach
Aussage der Fischer soll der Ausfall der 165 Minutenliter
den Fischbestand des Schlattinger Baches ungiinstig: beeinflul3t
haben. ' ; '

4) Der Miihlebach von Paradies, wohl die ehemalige
wSchwarzach“, bildet sich bei Kundelfingen aus dem Schlatter
Dortbach und der dortigen starken Quelle (4500 Minutenliter
nach Engeli, S. 16). Der Dorfbach entspringt auf den Karten
von Gyger und Peyer aus einem Weiher siidostlich Mettschlatt
im heutigen Weiherbuch. Dieser ist, wie das ,,Weiherli“
norddstlich Unterschlatt, vor 1770 verlandet. Noch frither mag
die Wasserfliche des ,Seewadels* westsiidwestlich Dickehof
verschwunden sein.. Auch der ,Niegel“- (== Egel-) See bestand
schon zu Gygers Zeit nicht mehr. "'Wie die Tonlager der Ziegel-
fabrik Paradies beweisen, war hier einst ein grolieres See-
becken, von dem der um die letzte Jahrhundertwende grifiten-
teils in Rietflichen verwandelte Paradieser Weiher den letzten
Rest darstellt.

e. Thurgebiet.

1) Der Alpbach von Rickenbach kommt von Stiden, aus
dem Hiigellande zwischen Thur und Murg und flielit iiber die
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Schotterebene nach Osten hinaus in die Thur. Durch seinen
Schwemmkegel hat er einen alten Thurlauf nach Westen ab-
geschniirt (Frith und Schroter, Seite 258).

Das tote Thurtal hatte nach Notzli 1717 seine Wasser-
scheide bei Littenheid auf dem Schwemmkegel des dort von
Stiden herabkommenden Bichleins. Oestlich davon dehnte sich
der Kgelsee aus, eine Wasserfliche, die durch eine den
Vogelherd nérdlich umziehende Wasserader vor Rickenbach
mit dem Alpbach in Verbindung stand. Westlich Littenheid
war bis zur Murg keine Wasserfliche mehr. Trotz des ehr-
wiirdigen Dokumentes kann dies aber unmoglich richtig sein.
Im Archiv-Repertorium des Klosters Fischingen (Thurgauisches
Kantonsarchiv) findet sich unter ,Littenheid“ ein Urteils-
extrakt von 1532 beziiglich Trieb und Trat (Weiderecht) auf
dem Nigelsee, und von 1579 ein solches betreff ,Trieb und
Trat aut dem Nigelsee, wie auf dem Ablauf und Abwasser, und
Zeit, Streue zu méihen“; 1741 ist der Graben auf dem Nigelsee
erwahnt, und 1745 spricht eine Urkunde von Wiesen der
Gupfer und Wietziker, die an den Mooswanger Weiher
stolden.

Hiernach muly also schon 1532 der Egelsee zum Streue-
gebiet verlandet und 1745 der Mooswanger Weiher westlich
Littenheid eine Wasserfliche gewesen sein — Verhiiltnisse wie
sie Sulzberger darstellt. Die Wasserscheide bei Littenheid war
bereits vor 1830 durchstochen und der westliche Teil des
,Bgelsees“ gegen die Murg hin entwéssert.

1852 wurde der Mooswanger Weiher (1 km lang, 300 m
breit) durch Kanalisation trocken gelegt und 1865 diese durch
den Egelsee weitergefiithrt, so daly die kleine Wasserader von
ihm zum Alpbach ginzlich aufgehoben wurde. Die Wasser-
scheide zwischen Thur und Murg hat sich also im
Laufe der Zeit um zirka 2 km nach Osten verschoben.

Heute ist der Egelseeboden zum groliten Teil feuchtes Streue-
land. Ganz im Westen wird Torf gestochen; der Littenheider
Durchstich ist 4—5 m tief und der Mooswanger Weiher eben-
falls Torfgebiet.

Notzli zeichnet als weitern Zuflulb zum Alpbach das
Bichlein von Wil, wihrend dieses nach den topographischen
Karten von Sulzberger und Siegfried auf der fluvioglazialen
Ebene siidlich Wil in der ,Matt“ in drei Adern geteilt versickert
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und als seine Fortsetzung 0Ostlich in der Thurau, etwa 30 m
tiefer, sich einige Quelladern zum ,Giefien“ sammeln. Notzli
hat jedenfalls auch hier nicht im Gelidnde gezeichnet.

2) Der Bach von Wuppenau-Zuzwil entstrémt auf den
Karten von Notzli und Sulzberger dem groBern der beiden
Weiher nérdlich Wuppenau (11 und 2 ha). Diese gehorten
zur Mithle Hugentobel und waren durch Talsperren im ehe-
maligen Sumptgebiet der Wasserscheide gestaut. Beim Riick-
gang der Miillerei wurden sie verkauft, und die Kéufer legten
sie 1864 mittels Durchstich des Dammes und Anlage von Kanéilen
mit Aufwand von 11000 Fr. trocken. Kin Teil des ehemaligen
Seebeckens lieferte schone Wiesen; die iibrige Flédche wird auf
Torf ausgebeutet. Spiter wurde auch das Bachbett, so weit
es bei Wuppenau westlich der Staatsstrae liegt, auf etwa
1000 m korrigiert.

3) Der Sorenbach. In der Mordnenlandschaft von Gotts-
haus waren Wasserbecken ein ganz natiirliches Vorkommnis.
Dieselben sind aber schon frither verlandet wie die Moore
von Tréhn, Ergaten, Wolthag, Freiberg, Birenstiel und Befang ;
auch die Ortsnamen Horb und Horbach bedeuten Moor. (Friih
und Schroter S. 300.) Die heutigen Weiher wurden kiinst-
lich gestaut und mogen im Laufe der Zeit den jeweiligen
Bediirfnissen angepaBdt worden sein: die dltere Notzlikarte
zeichnet deren 4, N&tzli ,1720% nur 3; Sulzberger hat die
heutigen 5, doch in anderer Form und GroiRe:

Sulzberger Siegfried
Horber-Weiher  zirka 4!/2 ha 51/5 ha
Riiti-Weiher A ! = Blly -
Horbacher-Weiher - 2 - 4 e
Gwand -Weiher o il - 3ifs - -
Hauptwiler-Weiher - 21/ - 3 -

D se T

Die Verlandung dieser Weiher ist so gering, dak seit
Menschengedenken keine Reinigung nétig wurde.

Stidlich Hauptwil enthélt die Karte von 1720 zwei Weiher,
den von Niederwil, und einen innerhalb der Thurgauer Grenze.
Der letztere, ein urspriinglich natiirliches Wasserbecken, ist
jetzt ganz verflacht und nur im Frithjahr und bei anhaltendem
Regen mit einer geringen Wassermenge angefiillt. Den groBten
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Teil des Jahres ist das ehemalige Weihergebiet mehr oder
weniger trockenes Streueland. Ein Zuflulb zu diesem verlandeten
Weiher existiert nicht; dagegen wird der Abtlu3 offen erhalten
(Mitteilung von Herrn E. Brunnschweiler in Hauptwil). Die
letztere Bemerkung liaBt aut einstige kiinstliche Trockenlegung
schlielsen.

Korrektion und Verbauung erfuhren:

4) Die beiden Biche von Kradolf, der siidliche auf
900 m, der nordliche auf 400 m Linge.

5) Der Bach von Schonenberg mit den Quelladern
Riti- und Rotbach, zusammen etwa 2800 m.

6) Der Katzenbach von Gdétighoten und dem Weinmoos
her erhilt auf der Karte von 1836 ZufluB durch einen Kanal
von der Thur, der die letztere gegeniiber der Bezirksgrenze
Bischofszell-Weinfelden verliBt, und fillt dann 600 m west-
lich der Biirgler Miihle in den FluB. Heute ist er in den
Grabenwiesen lings der Eisenbahn und vom Bidli an kanalisiert
und wird bei Neubiirglen vom Fabrikkanal aus verstirkt.

Katzenbach und Weinmoos miissen bei der Einwanderung
junger Aale in den Bodensee eine wichtige Rolle spielen.

7) Der Buhwiler Bach ist korrigiert von Schonholzers-

wilen und von Innenberg an bis zur Miindung in der Léinge
von etwa 4!/4 km. :
- Der grolle Weiher  zwischen Mettlen und Metzgers-
buhwil, den die Notzlikarten angeben, war schon 1836 ver-
landet, und der fast quadratische Hérmooser Weiher ist
zitka /2 ha groBer als der gestreckte der Sulzbergerkarte.

8) Der Furtbach wurde verbaut vom Itobel durch Mettlen
bis zur Sdge und von der Margenmiihle bis zur Miindung;
ebenso der westliche Zuflulb bei Oberbulinang, zusammen zirka
7 km. Der grolle ,Heldgumpen“, der Badeplatz der Mettler
Jugend am Walderbach, fiel der Hochflut von 1876 zum Opfer.

9) Der Bach von Amlikon ist auf zirka 800 m korrigiert.
Notzli hat nordlich Eppenstein und siidlich im Kréhenried
je einen groflern Weiher, die auf den neuern Karten fehlen.
Die kleinen Weiher siidlich Amlikon und westlich Billegg
sind seit 1836 um zwei vermehrt worden.

10) Der Giellen hat von 1863 an auf die Strecke von
6 km, von Opfershofen bis zum Einlauf in die Thur unter-
halb Amlikon Korrektion erfahren, ebenso seine Zufliisse
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Tobel- und Wiesenbach. Nach Héberlin-Schaltegger (Der
Kanton Thurgau, S. 316) wurden 1865 bei Mauren iiber
100 Jucharten entwissert und unter Giiterzusammenlegung
61 Parzellen in 40 Stiicke abgeteilt.

Neue Weiher im Gebiet sind durch Lettaushub beim
Ziegelhotf Berg entstanden. j

11) Der Kemmenbach wurde 1863/1865 gerade gelegt
von der Grubmiihle bis unterhalb Hasli, zirka 4!/5 km,
ebenso der Emdwiesenbach bei Mirstetten. Wihrend der
Kemmenbach frither bei Hasli in eine Thurschlinge eintloB,
ist heute seine Mindung bis unterhalb Pfyn verschleppt.

Seine Wasserfithrung wird namentlich ausgeglichen durch
die Bommerweiher, deren Dammabschluly auf der West-
seite die kiinstliche Anlage beweist. Sulzberger zeichnet nur
zwei Weiher. Siegfried hat wie Notzli noch einen dritten
kleinen, den Untern Weiher, dessen rings scharf geboschtes
Becken auf Ausgrabung schlielien lilit. Die Form der groBen
Weiher hat sich seit 1838 bedeutend geindert, und der ostliche
Zutluls von Dippishausen her ist auf zirka 1100 m kanalisiert.

Oestlich der Kemmenmiihle war 1836 ein grolier Weiher
von zirka 80 a; er ist jetzt trocken gelegt, wéhrend bei der
Diitschenmiihle an Stelle der drei kleinen ein grofier recht-
eckiger Weiher von zirka 90 a gegraben wurde.

Das Bridenmoos bei Heimenlachen war in der Vorzeit
eine Wasserfliche mit Pfahlbauten.

12) Die Biache von Miillheim erfuhren ihre Korrektion
zu verschiedenen Zeiten, der Aspibach schon vor 1838, der
MiBherzenbach 1874, vor allem aber bei der Giiter-
zusammenlegung 1908—1912.

Im Gebiet derselben fanden groRere Entwisserungen mit
Staatshiilfe statt, bei Raperswilen 1912 und im Degenhart
und Eggholz 1910. Als neue Weiher verzeichnet die Siegfried-
karte je einen bei Fischbach und Herten und vier kleinere
bei Miillberg. Der Grauweiher nordéstlich Biiren ist schon
vor 1712 verlandet.

13) Auch der Pfynerbach zeigt heute nicht mehr die
Schldingelung wie 1836. In seinem Quellbezirk auf der Wasser-
scheide gegen Steckborn nordlich Hérhausen zeichnet Sulz-
berger nicht einmal Sumpfland; die Siegfriedkarte von 1881
hat vier Weiher, diejenige von 1909 nur Sumpf. In seinem
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Einzugsgebiet fanden statt: 1893 die Korrektion des Salen-
grabens bei Pfyn, 1892 die Kanalisation im Breitenloo west-
lich Pfyn und 1909 die Drainage bei Lanzenneunforn (26 ha).

14) Die linksseitigen Biche von Hiittlingen, Metten-
dorfund Felben, welche 1836 noch durchwegs geschlingelten
Laut aufwiesen, wurden zum Teil beim Bau der Nordostbahn,
zum Teil erst in neuerer Zeit kanalisiert und im Oberlauf
bis in die Quelltrichter hinein verbaut.
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Fig. 18. Die Hiittwiler Seen im Jahr 1743,
(Nach dem Ittinger Herrschaftsplan des P. Josephus. Thurg, Staatsarchiv.)

Von dem zum Hittlinger Bach gehdrigen, kiinstlich ge-
stauten Harenwiler Weiher schreibt Fisi (S. 149) im Jahre
1766: ,Der Harweiler- auch Hiittlinger-See genannt umfalit
nur wenige Morgen. Einige schwimmende Inselchen oder kleine
Stiicker Landes, welche sich etwan von einer Seite zur andern
lassen, machen diesen See merkwiirdig.“ Derselbe wurde im
Jahre 1865 trocken gelegt.

15) Der Seebach ist der riickliufige Abfluly der Morinen-
seen im Hiittwilertale. Gyger zeichnet die drei Seen im grolien
ganzen den heutigen Verhéltnissen entsprechend; der Siid-
westzipfel des Nullbaumersees und der Hasensee sind aber
Jedenfalls zu lang, und der Ostliche Teil des Steineggersees
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ist zu schmal ausgefallen. Bedeutend genauer ist der Plan
des P. Josephus von 1744 in 1:5825; er hilt durchaus der
Vergleichung mit der Siegfriedkarte stand. Notzlis Zeichnung
fillt auller Betracht, da er vom Hasensee nichts weill und
den Abstand der beiden grolien Wasserbecken viel zu klein
angibt. Er ist wohl auch in dieser Gegend nicht selbst gewesen.

Auf der Sulzbergerkarte ist der Nulibaumersee zu klein.
Hasen- und Steineggersee sind zu groll und anders geformt.
Withrend Josephus und Siegfried den Abstand der beiden
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Tig. 19. Die Hiittwiler Seen im Jahre 1904,
(Blatt 53 des topographischen Atlas.)

letztern zu 500 m angeben, hat Sulzberger etwas mehr als
die Hélfte; Abstand von NuBbaumer- und Steineggersee 1744 :
600 m, 1838: 500 m (?), 1904: 675 m. Verlandungen und
Verkleinerung der Wasserfliche durch die Seebachkorrektion
von 1857-—1862 sind nicht ausgeschlossen, und die Land-
grenze im Sumpfgebiel ist stets schwer festzulegen; aber es
handelt sich doch wohl um Ungenauigkeit in der Sulzberger-
schen Aufnahme.

Vergleichen wir als maligebend die Aufnahmen von Pater
Josephus 1744 und die der Siegfriedkarte von 1904, so ergibt
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sich, dall die drei Seelein in den letzten 200 Jahren nahezu
gleich geblieben sind (Fig. 18 u. 19).

Die Ursache fiir Graben- und Wegeverlegung in den um-
gebenden Rietflichen liegt in der Einfithrung des Torfstiches
um 1742 an Stelle der frither ausschlieBlichen Weide- und
Streuenutzung.

Der Lauf des Furtbaches durch das Gemeinderiet und
seine Miindung in den Nulsbaumersee sind mehrtach geiindert
worden. Auf dem Ittinger Plan begleitet er den Steinerweg,
die jetzige Stralle, mit Finlauf ins unterste Seeende; Sulz-
berger gibt diesen 300 m, Siegfried 125 m westlicher an.

Auch die Steinbachmiindung hat Verdinderung erfahren.
1668 ging sie in den See selbst, 1744 und 1836 in den
Seebach; die Korrektion der Neuzeit hat sie wieder dem See
zugewiesen.

Erloschene Weiher im Seebachgebiet sind der Negelisee
bei Kalchrain (Frith, Die beiden Deckenschotter, S. 15), der
Weiher der Notzlikarte westlich Lanzenneunforn und derjenige
des Ittinger Plans nérdlich vom Nordende des Nulsbaumersees.

"16) Der Tegelbach wurde 1869/70 im Unterlauf, spiter
von Islikon bis zur Miindung korrigiert, gleichzeitig auch der
Negelsee des Niederwiler Rietes durch einen Stollen siid-
wirts zum Tegelbach entwiissert, widhrend er frither nach
Norden iiberflofs. Der Negelsee, einst ein Pfahlbaugebiet, muf
schon zu Gygers Zeit grolitenteils verlandet gewesen sein, da
er denselben nicht als Wasserfliche, sondern als Buschwald-
gebiet zeichnet. Die Wasserlocher der Neuzeit entstanden durch
das Torfgraben, welches besonders in den 40er und 50er
Jahren lebhaft betsieben wurde, da die Rotfarb in Frauenfeld
ein guter Abnehmer war. Bei demselben kamen in den Rand-
partien zahlreiche Baumstimpfe zum Vorschein, u. a. auch
eine liegende Eiche von 1 m Durchmesser mit schwarzem Holz
(Mitteilung von Herrn Roth-Huber).

Im Tegelbachgebiet enthilt die neue topographische Karte
elf Weiher (sieben Tobelweiher westlich Gachnang, zwei Hof-
ackerweiher stidwestlich Islikon, zwei Miihleweiher siidlich
Islikon), von denen Sulzberger nur einen, Gyger keinen angibt.

17) Korrektion erfuhren auch bei Anlaly der Thurkorrektion
der Gilgraben von Horgenbach bis zur Thur und der Bach
von Ellikon.



18) Das Gebiet des Lattenbaches bei Neunforn behandelt
Walser, S. 30 —34. Der Wilersee soll 1836 doppelt so grol
wie heute und vierbuchtig gewesen sein; er hat Schwingufer,
ist also am Verlanden. Der Flurname , Weiheracker“ siidwestlich
Wilen deutet aufeine ehemalige Wasserfliche. Der Barchetsee
scheint seit Gygers Zeit auch bedeutend kleiner geworden zu
sein. Ir ist ein typisches Beispiel eines Quellsees und zugleich
eines Verwachsungs- und Ueberwachsungssees (Walser, S. 31)
mit zahlreichen schwimmenden Inseln (Frith und Schroter,
S. 58). Westlich Entenschiel3, gegen die Langmiihle hin, sind
zwei Weiher Gygers, von denen 1836 noch einer bestand,
ganz verschwunden, wihrend der dritte, mit der kleinen Insel,
sich bis heute erhal‘teﬁ hat.

f Sittergebiet.

Unter den thurgauischen Zufliissen der Sitter hat
der Lauftenbach! seit 1838 Vergrolerung des Weihers von
Wiedenhub erfahren (auf zirka dreifache Grile), hingegen
der Rotelbach westlich Zihlsechlacht Verkleinerung des Alten-
weihers von 1%/ ha auf 1 ha. Neu sind auch der Weiher
bei Ried und die Entwisserung des Hudelmooses durch Kanali-
sation 1889 und 1903. Durch keine Karte dokumentiert ist
die Verlandung des Seewadels nordlich Zihlsehlacht.

Vier kleine Weiher siidlich Eberswil sind in der Karte
von 1836 noch nicht eingetragen.

g. Murggebiet.

1) AbfluB des Mooswanger Weihers Seite 100.

2) Nach den Karten von Gyger und Notzli muls der Bach
von Gloten und Sigensee bis ins 19. Jahrhundert bei Miinch-
wilen in die Murg gefallen sein. 1836 war er als ,Krebs-
bach®“ mnach St. Margrethen verschleppt und zur Verstirkung
der dortigen Wasserkraft noch ein Kanal von Miinchwilen
‘her gezogen. Die neuen Karten zeigen diesen Kanal noch
bedeutend erweitert. ,Sigensee* und das Torfmoor nordwestlich
Gloten weisen auf ehemalige Weiher hin; mit dem des letztern
ist vielleicht identisch der Gygersche Weiher mit der Burg
Gloten am Ufer. '

7177Létiﬁrften = Lauf = Wasserfall zur Sitter.
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3) Verschwundene Weiher im Bachgebiet von St. Mar-
grethen: Westlich St. Margrethen (1668), bei Dreibrunnen
und Mérikon (1717), drei Weiher bei Dreibrunnen (1836).

4) Die beiden natiirlichen Weiher bei Metzikon, 7 und
0,5 ha, wurden um 1854 trocken gelegt.

5) Der Mérischwanger Weiher verschwand zwischen
1717 und 1777; dem Weiherholz siidwestlich Heiterschen
fehlte bereits 1668 die Wasserfliche.

6) Das Weiherhaus Wangi verlegt Gyger irrtimlich
auf das linke Murgufer. Der Weiher bestand schon 1717 nicht
mehr. Der Fabrikweiher Ostlich Wiangi ist neu, ebenso der
Mithleweiher siidlich Matzingen.

7) Das weite, flache Lauchetal neigt stark zur Ueber-
schwemmung und Versumptung. Schon 1759 wurde stiick-
weise kanalisiert, aber erst im 19. Jahrhundert die Gerade-
legung der Lauche und Entsumpfung des anliegenden Landes
energisch durchgefiihrt; in den 40er Jahren zwischen Kalt-
hiusern und Stettfurt, 1861-—63 in den Gemeinden Lommis
und Affeltrangen; 1877 Entwisserung des Wallisegger
Weihers, der iibrigens schon 1836 nur Sumpfland war.
1879 Korrektion der Lauche zwischen Mirwil und Affel-
trangen, Affeltrangen und Lommis, und von Matzingen bis
zum Murgeinlauf, sowie Verbauung des Tobelbaches von der
Briicke in Tobel bis zum Miihlewuhr. Neu im Lauchegebiet
ist der zirka 140 a grofle Weiher siidlich Buch. 1717
bestand noch ein groller Weiher in der Mitte des Dreiecks
Lommis-Anet-Anetswil; zu den seit 1836 verschwundenen
Weihern gehdren diejenigen nordlich und westlich Sonnenberg.

Im Tale von Thundorf wurde seit 1717 der Gerthauser
Weiher gestaut; er ist heute etwa viermal kleiner als 1836.

8) Im Liitzelmurggebiet ist seit 1720 der Seelmattersee
eingegangen und seit 1836 der Bichelsee etwas kleiner ge-
worden, namentlich im 6stlichen Teil, wohl durch die seither
durchgefiihrte Liitzelmurgkorrektion. Verschwunden ist der
Weiher von Haslen und derjenige siidlich Krillberg im
Weihertal; den Hof Weyern zeichnet Gyger mitten zwischen
zwei langgestreckten Seelein; das eine davon war wohl in
den Weiherwiesen bei Weierhiisli. Seit 1836 gestaut ist der
Weiher siidwestlich Weiern



et

1854 beim Bahnbau, Korrektion der Liitzelmurg zwischen
Itwil und Guntershausen; _
1868 -—72 Kanalisation im Soor bei Balterswil;
1890 Kanalisation des Schulbachs in Bichelsee;
1910 —11 Entwésserung und Giiterzusammenlegung von
Weiern.
Die Bifurkation des Tobelbaches westlich Ettenhausen fehlt
bei Sulzberger, ist aber schon 1668 durch Gyger verbiirgt.
Pupikofer (Anmerkung zum Gemilde) wirft die Frage
auf, ob nicht der Name Eschlikon durch seine Verwandt-
schaft mit Eschikofen und Eschenz als Ableitung von escansia
— Landungsstelle auf das Bestehen des ehemaligen Sees im
jetzigen Ried uoch in historischer Zeit hinweise.

9) Der Langdorferbach aus dem Mihletobel (,Horn-
tobel“ auf dem Sulzbergerschen Plan der Schlacht bei Frauen-
feld), welcher noch aut der ersten Siegfriedausgabe offen das
Dorf durchflof und unterhalb der Militirbriicke in den Widen
miindete, wurde 1898 von der Schrenze an bis zum HEinlauf
in die Murg unterhalb des Altermattschen Steges gedeckt.

D. Verinderung an Seelein und Weihern.

In engem Zusammenhang mit den Bichen stehen die
kleineren stehenden Gewisser: teils geben sie jenen den Ur-
sprung, teils sind sie in deren Lauf durch natiirliche oder kiinst-
liche Talsperren eingefiigt.

a. Die natiirlichen Wasserbecken

erfilllen meist ehemalige, durch Grundmorinenlehm gedichtete
Vertiefungen in den Schottern der letzten Kisflut. Sie sind
daher am héiufigsten in den Mordnengebicten des Winkels
Pfyn-Andelfingen-Paradies, z. B. die drei Hiittwilerseen, der
Wilersee, der Barchetsee. Andere sind Restbecken des toten
Thurtales Wil-Dullnang-Turbenthal, durch seitliche Schwemm-
kegel und Rutschungen ins Haupttal abgedimmt, wie der
Bichelsee.

Sie sind heute wenig zahlreich. Waren sie von den
Siedlungen abgelegen oder mit ungiinstigem Abfluls versehen,
so blieben sie sich selbst iiberlassen, und ihre Zufliisse fiillten



— 110 —

sie mit Sand, Schlamm oder Kalktuff, oder sie ,verlandeten®
oder ,erblindeten®, bald durch Niederschlagsbildung im freien
Wasser (Sedimentation), bald durch Vordringen des PHanzen-
giirtels vom Ufer aus (Verlandung im engern Sinne). Das
Resultat der Verwachsung ist bei hartem Wasser ein Flach-
moor mit Binsen, Seggen, Grisern, Erlen,. Birken und Faul-
baum, bei Ausschlulb kalkhaltigen Wassers ein Hochmoor mit
Torfmoos Heidekraut, Wollgras, Sonnentau und dergleichen
(F'rith uud Schroter, Selte 15 92

Die Zahl der bereltb verlandeten Weiher ist betriichtlich.
An ihre Stelle ist Sumpf getreten, und die in der Frithschen
Moorkarte angegebenen 220 ehemaligen und zirka 60 be-
stehenden thurgauischen Flachmoore diirfen zum grolten Teil
als verlandete stehende Wasser angenommen werden. Sehr
oft erinnert jetzt nur noch ein Flur- oder Ortsname an das
verschwundene Wasser, wie bei mehreren ,Egelseen®.

[ine Anzahl natiirlicher Weiher ist bei Vermehrung der
Bevilkerung dem Bediirfnis nach mehi Kulturland zum Opfer
gefallen: der Stadtweiher von Diellenhofen wurde in Gemiise-
giirten, der Metzikerweiher in saftige Grasflichen umgewandelt.
Streueland sind heute der Stammer, Mooswanger und Paradieser
Weiher.

Von natiirlichen Weihern sind in historischer Zeit im
Thurgau 56 verschwunden, die Richtigkeit der Karten voraus-
gesetzt: '

27 durch Flurnamen als solche bezeugte schon vor 1668 ;

26 Weiher der Notzli- und Gygerkarte fehlen 1836;

3 wurden seit 1836 trocken gelegt.

b. Die kiinstlich angelegten Wasserbecken

scheinen weniger leicht zu altern als die natiirlichen. An
giinstigen Orten zu bestimmtem Zwecke angelegt, werden sie
iberwacht und nétigenfalls vom Schlamm und Verwachsungs-
giirtel befreit. Zu ihnen gehdoren:
1) Durch Talsperren gestaute und oft durch Ausgrabung
noch erweiterte Fabrik-, Miithlen- und Feuerweiher.
Viele von ihnen reichen Jahrhunderte zuriick (siehe

Seite 112); andere verdanken ihr Dasein dem Aufschwung
der Industrie im 19. Jahrhundert.
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Die groliten kiinstlichen Weiher sind:
die Weihertreppe in Gottshaus-Hauptwil mit zirka 22 ha

die 3 Bommerweiher = - SR
die 3 Geiliberger Weiher b. Bdte1shausen - SO &
der Bielienhofer ' 1 =
der Emmerzer )
die 2 Fimmelsberger 4
der Hormoser Weiher 31/2

Die Verdnderungen, welche diese Weiher in Zahl und
Grélle wihrend der letzten 80 Jahre erfahren haben, sind
bei den Bichen, Seite 92-—109, angegeben. 16 sind seit
1836 verschwunden; 83 der heute bestehenden fehlen noch
der Sulzbergerkarte. Viele hat der Riickgang der Miillerei
eingehen lassen (Wuppenau, Kemmen, Harenwilen), wihrend
hinwiederum fiir gréliere Betriebe der Neuzeit solche gegraben
(Wiingi, Frauenfeld) oder a,lte vergrofiert wurden (Bielien-
hofen, Biitershausen). ; :

2) Ebenfalls durch Stauung elhaltene Wasserbecken, die,
nur im Winter gefiillt, dem SchhttschuhsPort oder der
lisgewinnung dienen, gehtren alle der neuesten Zeit an
(S. 121) und finden sich vornehmlich in der Nidhe groferer
Ortschaften : Eisfeld Aumiihle, Hasli, Weinfelden, Amriswil,
Bischofszell usw.

3) Verteidigungszwecken dienende Wasserbecken der sog.
Weiherhduser von Wingi, Hagenwil und Luxburg (siehe
S. 122).

4) Gegrabene Kleinformen von geringerer Bedeutung
wie Hanfrosen, Torf- und Lettlocher und ins Grundwasser
reichende Kiesgruben.

Die Hanfrosen, oft nur wenige Quadratmeter messend,
gehoren mit dem Hanf- und Flachsbau der Vergangenheit an; '
die Torflocher wachsen regelmillig wieder zu; nasse Lie hm-
und Kiesgruben bilden ldstige Nebenerscheinungen der be-
treffenden Betriebe und werden womdéglich mit Abraum aus-
gefiillt oder der Verwachsung iiberlassen.

Ausnahmsweise ist eine derartige Anlage zur Verschone-
rung der Landschaft erhalten und zum. Teil umgestaltet
worden :

Im Jahre 1891 wurde ein grolies Areal des Stacherholzes
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bei Arbon ausgegraben, um Material zum Ausfillen des
sumpfigen Baugrundes fiir die Stickerei Heine & Co. zu be-
kommen. Durch Hineinleiten des Fallentiirlibaches verwandelte
man das ,Loch“ in einen zirka 2'/3 ha groBen Weiher, der
.aber nach und nach ein im Sommer iibelriechender Sumpf
zu werden drohte, so daly der Besitzer vor die Alternative
gestellt wurde, entweder den Weiher zu reinigen oder ihn
aufzufiillen. Mit grollen Kosten, an welche die Gemeinde einen
Beitrag leistete, wurden im Winter 1913/14 die Reinigung
durchgefithrt, Zu- und Ablauf durch Schleusen reguliert, die
Ufer befestigt und mit schonen Spazieranlagen versehen, so
daly jetzt der Weiher mit dem daranstollenden Waldpark des
Verschonerungsvereins eine Zierde des Quartiers bildet (Mit-
teilung von Herrn A. Oberholzer).

E. Wirtschaftliche Benutzung des Wassers.

a. Zu industriellen Zwecken.

In unserm zerschnittenen Hiigelgeldnde mit dem regen-
reichen Klima hat das flieBende Wasser von alters her eine
bequeme und billige mechanische Triebkraft geliefert, zunéchst
zum Mahlen des Getreides, spiter auch zum Sidgen des Holzes,
zum Pressen des Oels, zum Hanfreiben, zum Lohestampfen u. dgl.

Die Arbeit war bis ins 19. Jahrhundert hinein meistens
Saisonarbeit, gebunden an die schwankende Wassermenge und
an die Zeiten, da Rohstoft zur Verfigung stand. KEs gab
Miihlen, die nur wenige Monate des Jahres in Tétigkeit waren.

Um sich von der Wasserfithrung der Béche etwas un-
abhingiger zu machen, legten die Miiller an geeigneten Orten
Wassersammler an, meist durch Talsperren kleinen Formats —

~als Schutz vor Wassermangel — oder sie leiteten das Wasser
durch Kaniile von bestimmtem Profil und regulierbarer Fiillung
vom Flusse oder Bache her — als Schutz vor Hochwasser-
schaden.

Solche Vorrichtungen finden sich schon in den Karten
des 17. und 18. Jahrhunderts eingetragen:
1) Kiinstlich gestaute groBere Mithleweiher:
a. Auf Gygers Grundri8 der Herrschatt Wynfelden 1663
Der groBe Weier zur Kemmenmiihle und &stlich davon
ein ,alter Weyerdamm.*
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b. Aut der Karte von Gyger 1667:
Der Harenwilersee fiir die Hiittlinger Miihle;
der Fimmelsberger Weiher mit Kanal nach Griesenberg;
der Bannholzweiher bei Lustdorf fiir die Mithle von
Aufhofen ;
die drei Neunforner Weiher fiir die Langmiihle.
¢. Aut den Karten von Notzli 1717 und 1720:
Die Gottshauser Weiher fiir die Mithle von Hauptwil ;
die Wuppenauer Weiher fiir die Miithle im Hugentobel ;
die Bommerweiher fiir die Miithlen im Kemmental
(Fig. 25);
die Geiliberger Weiher fiir die Miihlen am Schoder-
bach (Fig. 25).
2) Mithlekaniédle, sogenannte Mihlgrdben oder Miilli-
béche :
Am Geilflibach bei Basadingen, Willisdorf, Rottmiihle und
Dielsenhofen (1667).
An der Murg:
a. Yon Wiezikon iiber die Sirnacher Miihle nach Hofen
(LTLR )
b. vom Konigswuhr zum SchloB Frauenfeld (1667) und
c. von gleicher Stelle iiber die Gerbe nach Kurzdorf
LT L
Historisch lassen sich letztere beiden Kanile bis zum
Jahr 1403 hinauf nachweisen (Schaltegger, Bauliche Ent-
wicklung von Frauenfeld, S. 23).

An der Thur der ,Biilibach“ (wohl eher Miillibach!) von der
Sulger Au iiber Biirglen und Sangen bis Busnang (Gyger 1637).
Er war vielfach Gegenstand des Streites wegen Wiederher-
stellung nach Hochwassern zwischen dem Biirgler und dem
Weinfelder Miiller (Walli S. 163). Er fiel endgiiltig den grolien
Ueberschwemmungen der T0er Jahre des 18.Jahrhunderts
zum Opfer, und die Karte von Héckli 1810 zeichnet ihn nur
noch bis Biirglen, dafiir einen neuen von der Briicke im
Thurrain iber die Weinfelder Miihle bis unterhalb Amlikon.
Dieser Kanalbau féllt zusammen mit dem Bau der neuen
Miihle. 1776 verkaufte Zirich die alte Sangenmiihle auf
Abbruch, wihrend die Sédge an den GieBen verlegt wurde.
1782 —1784 baute die Gemeinde Weinfelden an neuer, weniger

8
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gefithrdeter Stelle eine Miihle, zu welchem Zweck 1783 der
neue Wasserkanal gegraben wurde. (Weinfelder Chronik,
Willi, 8. 113, 185 und 306).

Im Kemmental der Miilibach zur Titschenmilli (Gygers
GrundriB von Wynfelden, 1663).

An der Goldach der Kanal von der Bruggmiihle bis nach
Horn:  LT17.

Die Miillerei war stets ein unentbehrliches Hilfsgewerbe
der Landwirtschatt, und jede Wirtschaftseinheit (Kloster, Stadt,
Dorf, Hof, Grundherrschaft) mulite iiber mindestens eine Miihle
verfiigen.

Der Miihlenweg war ein o6ffentlicher: fiir den von Frauen-
feld war sogar eine Mindestbreite vorgeschrieben, so daly ein
mit einem vollen Sack beladenes Pferd einem andern gut
ausweichen konnte. Im Mittelalter hatten die Miithlen be-
sonderen Rechtsschutz, den ,Miihlenfrieden“, als Ausdruck
des aulerordentlichen Wertes, den sie als die einzigen tech-
nischen Hinrichtungen von Bedeutung damals fiir Eigenttimer
und Allgemeinheit hatten (R. Keller, Seite 11 u. 31).

Es gab im Thurgau nur Kundenmiihlen. Der Miiller mahlte
um Lohn; er hatte mit Pferd und Karren bei den Bauern
das Korn abzuholen und ihnen das Mahlgut zuriickzustellen,
falls sie nicht vorzogen, das Getreide selbst zu bringen, um
den Mahlprozels zu iiberwachen. In der Mahlsaison driingten
sich die Leute in der Regel vom frithen Morgen an in der
Miihle, um dann der Reihe nach bedient zu werden: ,Wer
zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Uebrigens konnten Grundherr,
Meier und Keller das Vormahlrecht beanspruchen

Vendersweiten Hitfte—des+F—Fatrhmmertsat waren die
Miihlen sog. Ehehaften wie die Wirtschaften, Bickereien,
Schmieden und dergl.

Unter Ehehafte verstand man ein Nutzungs-, meist
Gewerberecht, das an einem bestimmten Grundstiick haftete
und von der Obrigkeit verliehen wurde. Seen, Fliisse und
Biche gelten als o6ffentliches Gut, soweit nicht alte Privat-
rechte nachgewiesen waren, und die AnstéBer konnten darum
iiber Wasser und Wasserkraft nicht frei verfiigen. Das
Wiesenwiissern z. B., das damals mehr als heute geiibt wurde
(siehe Seite 120), war nur soweit gestattet, als es dem Miiller



nicht schadete, und vor andern Triebwerken hatten die Miihlen
den Vorrang (R. Keller, Seite 61-—67).

Nach dem thurgauischen Ehehaftengesetz von 1822 war
tiir die Konzession eines Wasserrechtes eine einmalige Gebiihr
von 25--150 Gulden zu bezahlen, je mach Kapitalwert und
[irtrag des Gewerbes. AuBerdem mufte fiir jedes Wasserrad
ein jihrlicher Wasserzins von 1-—6 Gulden entrichtet werden,
Im Jahre 1825 zihlte der Thurgau auf 450 Einwohner eine
Miihle, im ganzen 168 mit 538 Wasserridern. Dabei bedeutcte
aber nicht jedes Wasserrad auch einen Mahlgang. Fast jede
Miihle hatte noch Nebenbetriebe. So fand man in der Wein-
telder Miihle neben den vier Riddern fir die vier Mahlgiinge
noch je ein Rad fiir eine NuBmiihle, eine Relle, eine Siige,
eine Hanfreibe, eine Flachsbliiue und eine Lohstampfe (R. Keller,
Seite 109). Die Rheinmiihle in Konstanz hatte 13 Mahlgénge,
dazu noch Stammholzsige, Lohschneide und Walkwerk.

In der Regel verfiigten die alten Bauernmiihlen iber vier
Mahlgéinge: einen Gerbgang zum Reinigen der Frucht und
zum Brechen von Hafer und Bohnen, einen Weiligang fiir
WeiBmehl, einen Mahlgang zum Griesen und Schroten und
einen Mahlgang zum Ausmahlen — gewdhnlich im Erd-
geschoB3; dariiber waren die Wohnridume des Miillers. Eine
solche Miihle konnte von einem guten Holzarbeiter oder
Miihlenmacher zusammen mit einem Schmied neu erstellt
werden (Ottiker, Seite 23). Der Thurgau =zéihlte 1828 238
Miiller und 33 Miithlenmacher.

Die alten Mithlen waren Steinmiihlen, deren Mahlsteine
oft aus einheimischem Material, geeigneten Findlingen, z. B.
Verrucanosandstein, herausgemeilielt oder zusammengesetzt
wurden. Noch heute liegen da und dort solche Miihlsteine
herum als Zeugen von damals. Das Mahlgut mufite stark
angefeuchtet werden, und die Ausbeute war dunkles Brotmeh]
neben wenigen Prozenten Weillmehl. Seit Ende der 20er Jahre
des 19. Jahrhunderts arbeitete sich ein neues Mahlverfahren
empor, die Walzenmiillerei. Sie ist eine spezifisch schweize-
rische Erfindung, zu deren Vervollkommnung Ingenieur Sulz-
berger in Frauenfeld vieles Wesentliche beigetragen hat (S. 25).
Nach seinem System wurden die Walzmiihle in Frauenfeld
und je eine Dampfmithle in Venedig, Budapest und Prag ein-
gerichtet, die aber die darauf gesctzten Hoffnungen nicht

\
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erfilllten, hauptsiichlich weil sich die Walzen rasch abnutzten,
ungleich rund und unbrauchbar wurden. Seit den 50er Jahren
haben sich beide Verfahren sehr wesentlich vervollkommnet;
die Walzenmiillerei aber gewann Vorsprung und hat heute
die Steinmiillerei verdringt. Sie liefert feineres, weilleres und
reineres Mehl als alle andern Mahlverfahren (Ottiker, S. 23
bis 26).

Unterdessen machte aber die Miillerei noch eine weitere
Wandlung durch: Mit dem Riickgang des Getreidebaus und
der Steigerung der Einfuhr fremden Getreides verloren viele
Miihlen ihre Kundsame, und manche von ihnen ging aus Mangel
an Arbeit ein. Nur Miihlen in guter Verkehrslage mit aus-
reichenden Wasserkriften und Geldmitteln richteten sich nach
und nach besser ein; sie wurden zu grolien Handelsmiihlen,
d. h. modernen drei- bis vierstockigen Mehlfabriken.

Den immer mehr um ihre Existenz kimpfenden Lohn-
mithlen kam die in die gleiche Zeit fallende rasche Entwick-
lung anderer Industriezweige insofern zu gut, als manche von
ihnen eher verwertet werden konnte.

An den Stellen, wo teilweise wohl schon im 8. Jahr-
hundert Mithlen entstanden, haben sich solehe meist bis in unsere
Tage hinein erhalten, sofern Platz und Wasserverhiltnisse
mit richtigem Blick ausgewéhlt worden waren. Manche freilich
sind verschwunden, und auf der Karte von 1836 treffen wir
eine Anzahl Flur- und Ortsnamen, die das ehemalige Dasein
von Mihlen bezeugen:

Die Schlechtenmiihle siidostlich Weinfelden, welche
schon dem Gygerschen Grundrifi 1663 fehlt, bestand wahr-
scheinlich an dem Thurarm, der frither den Lauf dem Otten-
berg entlang hatte, und an einer andern Thurschlinge mag
1475 Kysen a. d. Thur (Pupikofer, Geschichte des Thurgaus
IT, S. 16) gelegen haben, das zwischen Hiittlingen und Pfyn
genannt wird. ,

Im Miihletobel bei Frauenfeld muf} die Miihle in der
Schrenze gestanden haben, da auf der Miillerschen Karte und
noch auf einem Sulzbergerschen Plane die Umgebung des
»Guggenhiirli“ mit Mithletobel, das ganze Télchen dagegen mit
Horntobel bezeichnet ist.

Bei der untern Badstube in Weinfelden war im 16. Jahr-
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hundert eine groBe Miithle mit Stauweiher in der Biintwiese
(Weinfelder Chronik 1509).

Lingst eingegangen sind ferner die Tobelmiihle bei
Romanshorn, die Hubmiihle nordlich Mithlebach, die Miihle
Riet bei Zihlschlacht, die Daubenmiihle am Neuburger-
tobelbach bei Mammern.

Im Aeuli fand man beim Bau der Fabrik Jakobstal einige
Miihlsteine. Die Miihle sei von der Murg weggerissen und
nachher nicht mehr autgebaut worden, weil der Miiller von
Matzingen die betreffende Ehehafte erworben habe, um sich
von der Konkurrenz zu befreien (Pupikofer, Nachtrige).

Die 168 Miihlen des Jahres 1825 hatten sich in den ersten
Jahrzehnten der Gewerbefreiheit noch betrichtlich vermehrt,
so daly in den 60er Jahren etwa 180 solcher das einheimische
(etreide verarbeiteten.

Die Karte, Figur 20, nach Krkundigungen in den ver-
schiedenen Landesgegenden und unter Benutzung einer Zu-
sammenstellung der thurgauischen Wasserkrifte durch die
Staatskanzlei des Kantons Thurgau gezeichnet, zeigt den heutigen
Stand dieser Miihlen. Es fristen noch 23 Bauernmiihlen
ktmmerlich ihr Dasein. 44 haben sich als Frucht- oder
Futterbrechen der modernen Futterwirtschaft angepaldt:
Meist nur noch mit einem einzigen Mahlgang werden Mais,
Roggen, Gerste, Hafer und Fésen (die vollen Aehrchen des
wKorns“, Triticam Spelta) grob gemahlen als Futter fiir Vieh,
Schweine und Gefliigel, oft nur fiir den Gebrauch in der eigenen
Wirtschaft. Bereits stellen auch diese nach und nach ihre
Tatigkeit ein wegen Konkurrenz der Genossenschaftsmostereien,
die in ihrer toten Zeit auch Futterartikel mahlen und weil
die Bauern vielfach, durch den bequemen elektrischen Betrieb
veranlalit, sich selbst mit einer Futterbreche versehen.

Neun Miihlenbetriebe, in Bischofszell, Bottighofen, Biirglen,
Egelshofen, Hasli- Amlikon, Matzingen, Morikon - Rosental,
Rickenbach und Weinfelden, entwickelten sich zu modernen,
grollen Handelsmiihlen.

Alle iibrigen sind eingegangen oder in andere Betriebe
verwandelt.

Ueber die Verbreitung der Miithlen ldafit sich aus der
Karte folgendes erkennen:

Im westlichen Kantonsteil (Diellenhofen, Neunforn, Hiitt-
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wilen), der sich infolge geringer Niederschlige noch am ehesten
fiir Getreidebau eignet, sind am meisten, d. h. acht, Bauern-
miithlen erhalten geblieben. Andere finden sich im Thurtal
von Pfyn bis Bischofszell (sieben), bei Amriswil (zwei) und
am Nordhang des Seeriickens von Eschenz bis Altnau (vier).
Im gesamten Murggebiet sind sie verschwunden; hier hat,
mit Ausnahme des Lauchetals, das Vorwalten der Stickerei
sogar die Fruchtbrechen entbehrlich gemacht.

Die Grolmithlen sind nicht auf die Produktion des Um-
gelindes angewiesen; fiir ihre Verteilung (fiinf im Thurtal,
zwei bei Kreuzlingen-Konstanz, drei im hintern Thurgau) sind
ausschlaggebend Verkehrslage, Wasserkraft und Absatzmog-
lichkeit.

Die Fruchtbrechen sind am héufigsten im Gebiet vor-
waltenden Gras- und Obstbaus (Bezirk Arbon 11); im hintern
Thurgau fehlen sie.

Meistens sind die mit den Miihlen verbundenen Sige-
reien erhalten geblieben; ja vielfach wurde in Verwendung
der Wasserkraft eine neue Siige eingerichtet. so daly sich die
Zahl der Wassertrieb-Siigereien heute auf 68 belduft.

Von den vier Papiermithlen der Sulzbergerkarte, Stein-
bach bei Iischenz, Bottighofen, Aadorf und Degenau, besteht
keine mehr; dafiir ist in Bischofszell ein Grolibetrieb entstanden.

Die Oelmiithlen sind simtlich eingegangen, seit die Reps-
felder die Frithlingslandschatt nicht mehr vergolden, der Flachs-
bau eingestellt wurde und die ,Rollen* (Mohn) auf wenige
kleine Parzellen sich reduzierten. Die letzte ,Oele“ wurde
1912 bei Amlikon abgebrochen, nachdem sie schon 1896 den
Betrieb eingestellt hatte.

(tleichzeitig sind die Hanfreiben verschwunden und die
Walken an den Grolibetrieb der Wollindustriezentren ab-
gegeben worden.

Die Lohmiihlen teilten das Schicksal ihrer Kunden, der
kleinen Grerbereien. Die modernen Schuhfabriken unterdriickten
das tiberall verbreitete Schuhmacherhandwerk™ und damit auch
die Kleingerberei. Der Thurgau hat heute nur noch fiint
Grerbereien, siimtlich mit Grofibetrieb: Frauenfeld (44 Arbeiter),
Arbon (19 Arbeiter), Andhausen (9 Arbeiter), Matzingen und
Oberaach.
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Ueber die Verwendung des Wassers in der modernen
[ndustrie lassen sich nur schwer allgemeine geographische
Gesichtspunkte gewinnen. Die alten Kleinbetriebe mieden
der Hochwassergefahr wegen die grolien Fliisse; sie bevor-
zugten die Biche und fanden dabei die wohltitige Dezentrali-
sation, die ziemlich gleichmiliige Verteilung iber das sie be-
notigende Land. Die heutige Grofiindustrie kann sich nicht
mit kleinen Kraftmengen begniigen; sie iiberlilit diese den
aus dem Handwerk zur Kleinfabrik sich emporringenden Be-
trieben, der Schlosserei, Schreinerei, Kiiserei ete. und sucht
die Kraft unter Anlage einer Dampf- oder elektrischen Reserve
an Thur und Murg.” Die Verwendung der Rheinenergie fehlt
zurzeit vollig, nachdem die Mithlen in Konstanz und Dielien-
hofen und die Sagen im Werd und oberhalb Dielienhoten
eingegangen sind.

Nach den Erhebungen der thurgauischen Staatskanzlei 1913
sind zurzeit die grolten Wasserkraftkonsumenten:

Papierfabrik Bischofszell . . . . 600 PS
Kammgarnspinnerei Biirglen . . . 330 PS
Seidenweberei Schonenberg S gl PE
Zwirnerel Murkart . oo o0l 0 B0N RS
Weberel Weinfelden - -, &0 ot o440 P8
Vigognespinnerei Pfyn . . k20 Ps
Schuhfabrik Frauenfeld (mmlmdl) R P8
Miihle Sitterbriicke-Bischofszell . . 100 PS
Weherer Kurzdort w5~ v 00 o100 0PS
Der kleinste Wasserkrattverbrauch — durch Futterschneide,
Waschmaschine u. dgl. — lehnt sich an die Wasserversor-

gungen an.

b. Zu landwirtschaftlichen Zwecken.

Die frithere Viehwirtschaft mit dem Weidebetrieb verfiigte
tiber wenig Stalldiinger. Dieser war dringend noétig fiir Piint
und Reben, so dall zur Ertragssteigerung der Wiesen naur
das Wasser iibrig blieb. In trockenen Sommern war iibrigens
das letztere auch wertvoll fir Krautgarten und Pint. So
waren denn weit ins 19. Jahrhundert hinein die Wiesen von
Wassergriben durchschnitten, deren Inhalt zeitweilig durch
Stauschleusen (,Fallen“) dem benachbarten Bache entzogen
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wurde, und iiberall regelten verbriefte Rechte und von den
Behorden aufgestellte Ordnungen und Verbote den Wasser-
verbrauch. Beispielsweise erwihnt Willi S. 24, 26 und 41-—43
verschiedene solche auf Weinfelden bezugnehmende W is-
serungsbriefe aus dem 16.-—18. Jahrhundert.

1) Ueber den Dorfbach 1539: Vom Gemeindhaus abhin
hat die Herrschaft das Wasser vom Dienstag am Morgen bis
am Mittwoch zu Mittag. In der iibrigen Zeit mag jeder ein
Teil nehmen, so weit das Wasser langen mag, und so man
die qusersch\\elle bei der Badstube ablafat soll auch jedem
ein Teil gehdren. So ‘der Bach auswefullet sollen sie alle
helfen, die am Wasser hand, den Bach zZu schmren.

2) Ueber den Bach in Gontershofen 1541: Die
Herrschaft hat das Wasser vom Samstag, ,so man Feierabend
lut“, bis Dienstag morgens. Ferner mag sie dasselbe am
Donnerstag zu Nacht bis Freitag ,mitten Tag Zit“ in die
langen Wies halb nehmen.

3) Ueber die Falle am GieBen bei der Steinacht-
wies zu Gontershofen 1547: Der Vogt Lutz Ulmer im Namen
der Herrschatt und der Schreiber Josef Bockstorf haben gemein-
sam eine Falle und jeder einen Schliissel dazu. Bockstorf darf
das Wasser nutzen vom Mittwoch Morgen bis Samstag Abend.
In der iibrigen Zeit gehort es der Herrschaft. Das Abwasser
erhilt der AnstoBer Giittinger fiir seine ,gsteinet Wies* und
nachher noch Aberli Rennhart. ,Beide mdgen es nutzen so,
daly dem Gras der Herrschaft kein Schaden geschieht® und
zu dem Ende muB Giittinger durch seine Wiese einen Graben
machen.

4) Ueber den kleinen GielZen 1554, 1643/1650: Die
Herrschaft verfiugt iiber das Wasser vom Sonntag Morgen
yals man Messi lit“ bis zur Frithmesse am Montag. Das
Recht der iibrigen 16 Anstoler zihlt nach Stunden: von
der Friihmesse. um 4"—10", von 10"—4", von 4"—10"
abends, von 10"—4" frith usw.

Die AnstoBer sind verpflichtet, den Graben in der Breite
von 3 Werkschuh alle Jahre richtig zu stellen.

1705 verteilte ein neuer Brief das Wasser derart, daB es
die Herrschaft fiir ihre Piint 25 Stunden erhielt, die tibrigen
Sechzehn je nach der GroBe ihres Gmndbtuckes 1——3 Stunden
pro Woche.



Auf Miibrauch des Wassers haftete eine BuBe von einem
Louistaler.

Beim Beginn des 19.Jahrhunderts wurde der Weidgang
im Thurgau aufgehoben (Weinfelden 1799, Wilen bei Wil
1807, aligemein 1810) und da vermehrte Stallmistproduktion
den Ertrag der Aecker schnell auf erfreuliche Héhe brachte.
wurden nach und nach auch die Wiesen gediingt. Damit war
aber das Wiissern nicht vereinbar, da das Wasser die wert-
vollen Diingstoffe groBtenteils wegschwemmt und die Giite
des Futters herabsetzt.

Heute ist die Wiesenwisserung fast ganz verschwunden.
Fir Streueland aber, das seit dem Ueberwiegen der Vieh-
wirtschaft erhthten Wert bekam, der vielorts dem der Futter-
wiesen gleichkommt, wirkt kiinstliche Wasserzufuhr unter
gewissen Bedingungen produktionstérdernd.

So empfiehlt der thurgauische Kulturingenieur in seinem Be-
richt fiir die schweizerische Landesausstellung 1914 (A. Weber,
S. 17) Wiisserungsanlagen fiir einige 100 Hektaren abgelegene
und wenig bestralite Streueflichen mit Kiesunterlage und diinner
Humusdecke, die durch die Hochwasserdimme der regelmiliigen
Ueberflutung beraubt wurden und seitdem verarmten.

c. Die Verwendung des Eises.

Sobald des Winters Frost den Spiegel der Seen und Weiher
gehiirtet hat, belebt sich derselbe von alters her mit dem Jung-
volk der Umgebung. Wihrend aber frither die Krwachsenen
mit mehr oder weniger Neid aut das frohliche Treiben der
Jugend herabgeblickt haben, ist seit etwa 40 Jahren die
kriftigende Betédtigung auf dem Kise zum Gemein-
gut von Jung und Alt geworden.

Dabei gentigen die alten Miihleweiher nicht mehr: Jede
groliere Ortschaft sorgt in ihrer Ndhe durch Stauung eines
Biichleins in Wiese oder Riet fiir ein moglichst ausgedehntes,
sicheres Sportfeld, wie z. B. Frauenfeld, Weinfelden, Amris-
wil, Bischofszell, Romanshorn, so daly sich iiber den Winter
die stehenden Gewiisser noch merklich vermehren.

Nur wenig élter als der allgemeine Kissport ist die Ver-
wendung des Eises als billiges und bequem anzu-
wendendes Abkithlmittel in Krankenpflege, Brauerei,



Brennerei, Molkerei, IFischhandel, Hotelbetrieb, Metzgerei und
Haushalt.

Etwas vor 1860 in der Nordschweiz eingetithrt und z. B.
schon 1859 am eidgendssischen Schiitzenfest in Ziirich an-
gewendet, hatte die Kiskithlung lange mit den Schwierigkeiten
der Eislagerung iiber den Sommer zu kiimpfen, indem die
verwendeten Strohhiitten und HErdlécher tbergrolie Verluste
ergaben. Von Mitte der 60er Jahre an hat man rationelle,
mit guten Isolierschichten (Sigespéne, Lohe, Stroh, Holzkohle,
Korksteine) und Abtropfrost versehene Eiskeller und Eisschuppen,
und heute ist der Bedarf an Eis groliartig: Frauenfeld allein
speichert jeden Winter zirka 1000000 kg == 10000 ¢ auf,
welche Menge in 500 zweispiinnigen Wagen aus dem Umkreis
von 7 km hergefithrt wird. Arbon bedarf etwa 4000 q, Wein-
felden 4500 ¢, Kreuzlingen-Emmishofen 3500 ¢, Amriswil
1000 q. In Ermatingen sind elf Geschéfte, welche Eis brauchen:
Fischhéndler, Metzger, Kiser und Wirte; ihr Bedarf ist jahr-
lich zusammen 305 Wagenladungen a 20 q = 6100 q. Am
meisten brauchen die drei Fischhandlungen.

Da diese Ortsgruppen etwa zwei Siebentel der thurgau-
ischen Bevolkerung umfassen und sémtliche Bierwirtschaften,
die meisten Konditoreien, viele Metzger und die Spitiiler starke
Eiskonsumenten sind, darf der Jahresverbrauch an Eis im
Thurgau auf 80000—90000 q geschiitzt werden.

Der Bedarf wird in einigermalien giinstigen Wintern aus
den Weihern gedeckt, in den Seegemeinden auch vom See
her; da und dort sind besondere Kisgeriiste mit Spritzapparaten
in Tatigkeit, und in aullergewohnlich frostarmen Wintern er-
ginzen Kunsteis und Import, z. B. vom Kléntalersee und von
Davos, den Ausfall. In Frauenfeld stellen sich 100 kg Natur-
eis auf 70 -—80 Rappen, 100 kg Kunsteis auf etwa 2 Franken.

F. Das Wasser als Schutzwehr.

Wo die Ritterburgen und Herrensitze statt auf kiithnem
Bergsporn, durch Fels und Schlucht geschiitzt, im Flachlande
angelegt werden muliten, suchten sie in wassergefiillten Griben
Sicherheit vor feindlicher Ueberraschung:

Die Giittinger Kachelburg stand im See; das Schlol
Gottlieben war von einem Wassergraben umgeben, den erst
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Prinz Napoleon in den 30er Jahren ausfiillen liels. Das
p»Weiherhaus® in Wingi hat wenigstens seinen Namen in
die Gegenwart gerettet, und das Schloll Hagenwil ist heute
noch als mittelalterliches Denkmal die , Weiherburg* mit wasser-
gefiilltem Burggraben und Zugbriicke. Kin Weiherhaus muly
auch die Luxburg eine Zeitlang gewesen sein, nachdem die
Anschwemmung der Aach ihre Insel mehr und mehr land-
fest gemacht hatte.

Schon ldngst spielt der Wasserabschlufb im Thurgau —
auller durch Rhein und See — keine militiirische Rolle mehr,

. Quellen und Grundwasser.

a. Quellen und Siimpfe.

Zum Ursprung der flieBenden Gewésser emporsteigend,
gelangen wir an die Stellen, wo das Grundwasser aus dem
Boden dringend Quellen, Quellsimpfe, nasse Wiesen und
eigentliche Moore bildet.

Die Quellen hat J. Engeli erschoptend behandelt (Heft 20
dieser Mitteilungen), so daB in bezug auf dieselben ohne
weiteres auf dessen griindliche Arbeit verwiesen werden darf.
Er berichtet auch iiber das Verdréngen der frither allgemein
verbreiteten Sodbrunnen oft sehr fragwiirdigen Charakters
durch die vielen Wasserversorgungen mit Laufbrunnen, Hy-
dranten und Wasserhahnen in Kiiche, Keller, Stall und Garten,
als Spiegelbild des wachsenden Wohlstandes und vermehrter
Gesundheitsptlege. Thre allgemeine Kinfithrung bedeutet tief-
einschneidende Verdanderungen, die sich im Kanton vollzogen
haben; dennoch miissen sie hier auBer acht fallen, weil sie
sich in den Karten nicht ausdriicken — hdochstens noch durch
die Reservoire und das Verschwinden einzelner Quellsiimpfe.

Betreffend Siimpfe verweise ich auf die klassische Arbeit
,»Moore der Schweiz“ von Frith und Schriter, deren Karte die
ehemaligen und die bestehenden Moore des Thurgaus angibt.
Um die Zahl der verschwundenen Siimpfe festzustellen, wiire
eine bloBe Vergleichung der alten und neuen Karten nicht
angingig gewesen, da Sulzberger und seine Vorgiinger die-
selben nur zum kleinen Teile kartierten. Frith (Seite 249)
benutzte vielmehr neben Untersuchungen im Geldnde und
floristischen und landesgeschichtlichen Notizen hauptsichlich
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die Flur- und Ortsnamen, die auf ehemaliges nasses Land
hinweisen und die in der Regel recht zuverlissige Dokumente
darstellen.

b. Das Grundwasser.

Das Grundwasser hat im Thurgau eine tiefgreifende Be-
deutung. Wegen der weithin verbreiteten undurchlissigen
Grundmoridnendecke liegt es fast iiberall hoch, und der thur-
gauische Kulturboden stand von jeher im Rufe eines zihen,
kaltgritndigen, nassen Bodens, der nur geringer Ertrige fihig
sei. Die Niésse wurde schon in fritheren Jahrhunderten best-
moglich bekédmpft, wie die vielen tausend offenen Griben in
Feldern und Wiesen beweisen,! und die allgemeine Not
dokumentiert sich auch daduarch, daf der Thurgau den {ibrigen
Schweizerkantonen in der rationellen Entwisserung durch
Drainage voranging.

Solche Meliorationsarbeiten waren bitter notwendig, als
um die Mitte des 19. Jahrhunderts der Aufschwung von Verkehr,
Handel und Gewerbe gebieterisch bessere Bodenrendite ver-
langte. Den Anfang machte 1840/41 das Schlokgut Kastell;
ihm folgten die groRBen Giiter von Kreuzlingen, Moosburg,
Liebenfels, Giindelhart ete., und von 1854 an, da ein zeit-
gemiiBes Flurgesetz unterstiitzend eingriff, auch kleinere
Betriebe. 1862 waren schon iiber 50 Drainagen ausgefiihrt
und dadurch gegen 2000 ha entwissert worden (J. Kopp, 1865,
Seite 105—126), allerdings nicht alle in rationeller Weise
fiitr dauernden Erfolg (zu geringe Tiefe, schlechte Lagerung
und geringe Rohrenqualitit).

Seit 1885 ist ein besonderer kulturtechnischer Dienst ein-
gefithrt, und 1908 wurde die Stelle eines eigenen Kultur-
ingenieurs geschaffen. Da zugleich Kanton und Bund unter-
stiitzend eingriffen, machte die Melioration weitere Fort-
schritte. 1885—1912 wurden 33 grofte Drainagen ausgefiihrt,
20 reine und 14 mit Kanalisation kombiniert. Die Resultate
werden als gut bis sehr gut bezeichnet (A. Weber, Das Boden-
verbesserungswesen im Thurgau, Bern 1914).

! J. Kopp erwihnt in seiner Anleitung zur Drainage Seite 12
ein oberthurgauisches Gut, bei dem die Messung auf 19 Jucharten
Land 1%/s Jucharten Gréiben ergab, also Verlust an nutzbarem Land
nahezu 10 .
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Neben der Drainage fand auch weitere Trockenlegung
durch Kanalisation statt, hauptsichlich, weil diese leichter
auszufithren ist. Sie steht aber der richtig durchgefiithrten
Drainage nach, weil die offenen Griben viel Land der Nutzung
entziehen, und weil sie Reinigungsarbeiten und selbst Briicken
notig machen, auch das Tagewasser allzurasch abziehen. Als
heute noch entwisserungsbediirftig bezeichnet A. Weber (5. 16)
5000 ha Kulturland und iiber 2000 ha Moorboden.

Mit den Hochstinden im Grundwasser wihrend aulier-
ordentlichen Regenperioden hingt auch noch zusammen:

1) im schwach geneigten Boden ein langsames Absinken
des IKrdreichs, das oft nur dezimeter-, oft aber meterweit
geht und als Erdkriechen, Solifluktion, bezeichnet wird. An
Grashalden wird dabei oft der Rasen buckelig vorgetrieben
oler es schiebt sich die Rasendecke iiber eine Stiitzmauer
weg oder verengt den Stralbengraben, wie es in der Gegend
von Herten bei Frauenfeld, wo der Rasen auf Mergel und
Sandstein lagert, hiufig zu sehen ist.

2) bei steileren Boschungen das plétzliche Absinken des
Erdreichs, der Erdrutsch. Dieser heilit im siidlichen Kantons-
teil ,Liaui“, und in habituellen Rutschgebieten treffen wir
auf beziigliche Orts- und Flurnamen: Leuberg siidlich Hosen-
ruck, Leuenhaus westlich Hackborn Leuenwald ob Ochsenfurt,
Leue am Fulie des Burgstockes oGstlich Weinfelden, Leienberg,
der alte Name far St. Pelagiberg diirften so zu deuten sein.?

Mit ,Erdschlipf“ hingen zusammen: Schlipfenberg nérd-
lich Weinfelden, Schlipf westlich Jakobstal-Wingi.

In dhnlicher Weise deutet der Name Bleike, d.i. bleiche,
helle Stelle am Berghang, auf Rutschungen: Bleiken, Dorf
siidostlich Sulgen, Bleike, Bleiche, Hof zwischen Au und Otten-
egg, Bleiche, Flurname 06stlich Rheinklingen, vielleicht auch
Bleichehofli, jetzt Bleiche westlich Unterhorstetten und Bleien-
hof stidlich Giittingen.

Bekannte Rutschgebiete sind: die Biitschhalde siidlich
Oberwangen, wo Nagelfluhbinke in Bewegung geraten. Der
Ho6llwald unter Hohlenstein stlich Allenwinden, die Abhiinge

' Am Untersee hat das Wort Leue, Leie, Laye einen andern
Sinn; man bezeichnet damit die bei Niederwasser hervortretenden
Kiesbénke bei KEschenz, wohl vom mittelhochdeutschen leie, lei =
Fels, Stein (Fig. 11).
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bei Dulinang, wo indes Schlipte durch Vorsicht beim Ab-
holzen auf ein geringes Maly zuriickgefithrt werden kionnten.
Die Rheinhalde von Wagenhausen bis zum Rodenbrunnen-
Dielfenhofen, Im Sittergebiet am Altenrain, bei Oberegg,
am Osterwalder Rain, wo die ganze Halde in Bewegung
ist und zeitweise Schlammstréome hervorquellen., und bei Ober-
buech, wo nach dem Hochwasser vom Januar 1914 etwa 3 ha
ins Rutschen gerieten.

Nach dem Hochwasser von 1876 wurden Rutsch-Entwiisse-
rungen (Fig. 21) nitig in Kalehrain, Herdern, Tellen-Hohen-
tannen, Jakobstal und am Imwmenberg, 1913 in Liebenfels.
Durch Verbauung kamen zum Stillstand die Rutschungen im
Wellhauser Mithletobel und im Kritzerntobel bei Hiittlingen.

Ein interessantes Krgebnis hatte ein Erdrutsch der letzten
Jahre im Griesenberger Tobel: Indem ein im Mittelalter ver-
grabener Schatz durch den Rutsch zutage gefordert wurde,
konnten mehr als 1000 Silbermiinzen aus dem 14. Jahrhundert
von der Halde abgelesen werden.

Im gleichen Tobel ist auch ein Felssturz: zahlreiche bis
iiber 20 m?® messende Sandsteinbléocke sind von der Steilwand
abgestiirzt, der letzte grolere im Winter 1912/13. .

Die Grundwasserstrome in den mit Kies gefiillten alten
Flufitilern haben im Thurgau bis jetzt noch wenig Beachtung
gefunden. Sie diirften indes in der Zukuntt wichtig werden
fiir Wasserversorgungen. Bereits pumpt Frauenfeld in Murkart
aus einer vom Thunbachtal her unter der Fuchsbergmoriine
durchziehenden Grundwasserstromung den groBten Teil seines
Trink- und Brauchwassers, und die Riesenquelle von Kundel-
fingen ist nach Professor Heim der Ausflull des im alten Tal-
lauf Stammheim-Paradies stromenden Grundwassers.

H. Riickblick und Ausblick.

Die Gewisserkarte Fig. 21 zeigt nach den einschlégigen
Plinen des thurgauischen Baudepartements, des Kantons-
geometers und des Kulturingenieurs die Aenderungen an den
Gewiissern, welche mit kantonaler und eidgendssischer Unter-
stiitzung und unter Aufsicht der Regierungsorgane, also zweck-
dienlich, in den letzten Jahrzehnten ausgefithrt wurden.

Aulierdem registriert sie die alten durch Talsperren erzeugten,
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die seit 1837 neu gestauten und gegrabenen, sowie die er-
loschenen und trocken gelegten Weiher.

Die Umformungen der Gewiésser sind itber den ganzen
Kanton verbreitet, am intensivsten durchgefiithrt in den dicht-
bevilkerten Gegenden; sie erfolgten eben als Ausdruck der
intensiven Bodenkultur, der Reduktion des Oed-
landes. Sie bestehen wesentlich in Entwésserung, in Ufer-
schutz, Schutz der Einzugsgebiete und Kiirzung der Lauflinge.

Die griindliche Ausniitzung des vorhandenen Kulturbodens
ist die notwendige Folgerung der stetigen Vermehrung des
Volkes und des steigenden Nahrungs- und Erwerbsbediirfnisses.
Die SchutzmaBregeln sind demnach im Interesse der Volks-
wohlfahrt, und der Staat ist stets bereit, den Arbeiten einzelner
und ganzer Gegenden helfend beizustehen, weil die Gesamtheit
von solchen Schutz- und Entwisserungsarbeiten Nutzen zieht.

Indes wird die Frage, ob der betretene Weg wirklich der
richtige, zum besten Endergebnis fithrende, sei, noch nicht
von jedermann mit ,Ja* beantwortet. Es gibt Stimmen, die
von einem Uebermall in Korrektion und Melioration sprechen.
Sie meinen, man sei damit in eine ungesunde Einseitigkeit
verfallen.

Ein fritherer Besitzer der Fabrik Friedtal erklirte mir,
daf3 durch die Entwiisserung des Eschlikoner Rietes die Wasser-
fiihrung der Liitzelmurg ungiinstig nach den Extremen hin
beeinflubt worden sei. ,Das Eschlikoner Riet war bis zur
Entwisserung fiir uns ein groBes Reservoir, welches sein
Wasser nach und nach abgab; jetzt vermehrt es die Flut zu
einer Zeit, da man sonst schon genug hat.¢

Die Leute an der untern Thur, in Ellikon, Wieden, Veldi
und Altikon klagen, daB durch die Geradelegung der Thur
und deren Zuliufe der Wasserabflull so beschleunigt werde,
dal5 die auf einmal eintretenden hohen Fluten der verschiedenen
Einzugsgebiete den DurchlaB bei Ossingen nicht zu passieren
vermogen, sich dort stauen und- weit riickwérts Ueberschwem-
mungen veranlassen. Der rasche Abflufl sei ein Uebel; das
Land solle sich nicht sofort vom Tagewasser entleeren, sondern
sich wie ein Schwamm damit vollsaugen und die Abgabe auf
Tage und Wochen verteilen. (Einsendungen in den Tages-
blattern.)

Die Stadt Schaffhausen verwahrt sich aus dhnlichen Griinden
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mit Krfolg gegen die Profilerweiterung des Rheinauslaufes bei
Stein, um nicht die Wasserschiiden der Seeanwohner auf sich
zu lenken.

Es darf als sicher angenommen werden, daB durch ober-
flachliche Drainage, Kanalisation, Tobelverbauung,
Einengungund Geradelegung der FluBldufe das atmo-
sphiarische Wasser rascher als sonst zum Abflull ge-
langt und damit das momentane Hochwasser und die
damit verbundene Gefahr gréolier werden.

Es fragt sich nur, ob diese Nachteile nicht auf andere
Art als durch das Unterlassen der Entwisserungsarbeiten ge-
hoben werden konnen.

Der beziiglichen Ratschlige sind mehrere (H. Blosch,
Schweizerische Wasserwirtschaft. 1911):

1) Beseitigen stauender Hindernisse im Haupt-
ablauf, wie Abschneiden der Flulischlingen bei Ossingen,
Einbau von Hochflutdurchlissen bei Fabrikwuhren.

2) Belassen moglichst vieler Weiher und Moore,
namentlich solcher, bei denen der Landgewinn dem Bauern
die Entwisserungskosten nur dann deckt, wenn der Staats-
zuschuBl dieselben auf geringe Betriige reduziert; mit anderen
Worten: Subventionierung nur solcher Meliorationen, deren
Wirtschaftlichkeit fiir Eigentiimer und Allgemeinheit iber allen
Ziweifel erhaben ist.

3)Staatliche Unterstiitzung von Talsperrenbauten.
Jede Talsperre wirkt bei richtiger Bedienung regulierend auf
das fluBabwiirts gelegene Gebiet, also allgemein wohltitig,
abgesehen vom Gewinn an Energie und von der Verschonerung
der Landschaft durch das Wasserbecken.

4) Moglichste Aufforstung steiler Kahlstellen,
besonders in Bachtobeln und auf den nunmehr frei werdenden
Rebhalden. Wald wirkt nicht nur durch das Wurzelwerk der
Holzgewiichse die Hinge befestigend, sondern auch, wie die
groBen Moore nach Trockenzeiten, akkumulierend aut das
Wasser. |

Die nahe Zukunft mit den vielen Kanal- und Elek-
trifizierungsprojekten wird Gelegenheit geben, diese Vorsehlige
niher zu priiffen und abgewogen in die Tat umzusetzen.
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IV. Der Wald.
A. Lage.

Die thurgauische Siedelungsgeschichte lehrt uns in bezug
auf den Wald:

1) Schon in der prihistorischen Zeit waren die Seeufer,
die trockenen Talbdden und die sonnigen Terrassen bewohnt
und zum Teil beweidet, zum Teil bebaut; die Hohen aber
bedeckte dichter Wald.

2) In der Romerzeit fand kaum groBe Rodung statt.
Der Landesherr schaute mehr auf die Anlage und die Weg-
verbindung fester Pléitze in diesem Grenzland, als auf intensivere
Bebauung.

3) Die Allemannensiedlungen des 5.—7. Jahrhunderts be-
schrinkten sich auch hauptsichlich auf die bereits unter Kultur
gestandenen Talbéden und drangen nur vereinzelt gegen die
Hohen vor.

4) Krst die grundherrliche Siedelung der Frankenzeit
— ungeftihr mit der Griindung der Kloster Reichenau (724)
und St. Gallen (720) beginnend -~ rodete allgemein und
tiberall in den Wald hinein, der die Hohen bedeckte.

5) Diese Ausdehnung der Kulturfliche ins Waldland hinein
mufBte aber nach einiger Zeit zum Stillstand kommen:

a. weil der noch vorhandene Waldrest fiir die March-
genossen Bediirfnis war und sich ohne Not nicht mehr
reduzieren lieB;

b. weil in den hohen Lagen Klima und unfruchtbarer
Boden die Siedlung héufig unrentabel machten.

Dieser Stillstand muB3 schon im 13. Jahrhundert geherrscht
haben, und seit dieser Zeit ist der Wald im groBen und
ganzen da gewesen, wo wir ihn heute sehen.

Kleine Aenderungen an den Waldgrenzen sind selbst-
verstindlich zu jeder Zeit vorgekommen, bei Erbteilungen,
bei Neusiedelungen, bei Wiistungen, in Kriegszeiten und
dergleichen; aber als Ganzes steht eben der Wald an
dem von der Natur und den Wirtschaftsverhédltnissen
bedingten Platz, und jede willkiirliche Aenderung richt
sich schnell durch Unrentabilitdt, durch Versagen des Schutzes
vor Naturschaden, durch Versiegen der Quellen etec.
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Dem Walde gehérenvon Natur aus die Hochflichen,
die Hiigelriicken mit ihrem rauhen, feuchten und windigen
Klima, ihrem wenig fruchtbaren Molasseboden oder ihren
harten Deckenschottern, die Tobel mit ihren Steilwiinden
und ihrem feuchten Schatten, die stark geneigten Hinge
der Hiugelziige, soweit nicht Stidlage fir den Weinbau aus-
geniitzt ist, sowie das Ueberschwemmungsgebiet der Fliisse,
wo sich der feuchtigkeits- und schwemmhumusbediirftige Au-
wald bis in die Kiesbinke hineinwagt.

Es sind dies die sog. absoluten Waldbéden, die fiir
die Landwirtschaft nicht oder kaum in Betracht kommen.
Das Wort jabsolut® sagt aber dennoch zu viel: die schlechten
Boden koénnen durch Diingung ergiebig gemacht werden; der
frither so eintrigliche Weinbau gestattete kiinstliche Befestigung
der Steilhiinge, und in den Auwald dringen, durch Dimme
geschiitzt, Felder und Streuewiesen vor.

Der Thurgau hat aber auch noch Wald auf den besten
landwirtschaftlich ausnutzbaren Boden, zum Teil im ebenen
Tal, auf ebenen Terrassen, die sog. Hardwélder, z. B. der
Scharen westlich DieBenhofen, zum Teil auf sanft geneigten
Berghiingen, wo tiberall der urspriingliche Boden mit frucht-
barem Grundmorénenlehm oder mit humosen Anschwemmungen
bedeckt ist, z. B. das Riigerholz bei Frauenfeld, die Wilder
des oOstlichen Seeriickens von Tiédgerwilen bis Romanshorn.
Der Wald existiert hier, weil sein Gebiet von der Siedlung
abgelegen ist, oder weil der Holzbedarf derselben es erfordert.
In solchem mineralkriftigen, tiefgriindigen Boden ist der
Holzertrag schon bei méBigen Preisen durchaus befriedigend.

B. Ausdehnung.

Bis ins Zeitalter des gesteigerten Verkehrs und des in-
dustriellen Aufschwungs waren die Ortschaften klein und ihre
Bevilkerung im Vergleich zu heute gering. Die Landwirtschaft
bedurfte trotzdem relativ grofer Flichen, weil sie allen materiellen
Bediirfnissen geniigen mulBte, und der Weidgang dehnte
sich in den Wald hinein aus. Ks haben sich vielfach im
Walde Flurnamen erhalten, die darauf hindeuten, z. B. RoBweid
nordwestlich Nollen, Kalberweid siidwestlich Gerlikon, Sefiweid
siidostlich Welfensberg, Neuschiirweid siidlich Fischingen.

Jede Siedlung bedurfre des Waldes fiir Bau-, Werk- und
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Brennholz. Die frithern Block- und Stéinderhéuser, wie die
Fachwerkbauten des 18. und 19. Jahrhunderts brauchten viel
Holz, und die groBen Oefen in den Bauern- und Biirger-
stuben waren arge Holzfresser. Die thurgauische Forststatistik
von 1860 erzihlt von einem thurgauischen Kloster, das jihr-
lich 500 Klafter Holz und 20000 Wellen im Haushalt ver-
brauchte, und nach Bithler (S. 24) wurde 1538 der groke
Konventstubenofen im Kloster Feldbach aut die Hilfte reduziert,
weil er per Tag soviel Holz brauchte, als zwei Pferde in
einer Ladung zutithren konnten. Auch fiir Einziunungen war
viel Holz erforderlich; das Dorf war vom geflochtenen Etter-
zaun umgeben, die StraBen gegen das Weidevieh durch Fallen-
tore abgesperrt; die Piint, die angesiite Zelge und die Wiesen
waren von Georgi bis zum Emdet mit Stangenziunen ein-
gefaBt (Meyer, Geschichte des Klettgaus, S. 81).

Eine gewisseGrioBedes jederSiedlung zugehorigen
Waldes war also durch den Bedarf stets gefordert
und nur abhéngig von der Produktionskraft desselben. Wenn
darum neues Kulturland notig wurde, suchte man es meist
zum eigenen Schaden und darum bloB voriibergehend im nahen
Walde, viel eher im bisherigen Oed- oder Sumpfland, oder
durch Einfriedigen gewisser Teile der Almend (Hinschlag,
Einfang, Bifang). e

Wir wundern uns also nicht, wenn alte Karten des 17.
und 18. Jahrhunderts die gleichen Waldflichen angeben, wie
sie heute bestehen, und wenn beim Einzug neuer Verhilt-
nisse, betreffend Industrie und Verkehr, der Gesetzgeber zu
Waldschutz und Walderhaltung in die Vertiigungsfreiheit von
Gremeinden und Privaten eingreift.

a. Aenderungen in fritheren Jahrhunderten.

Fiir den Nachweis der Aenderungen am Waldbestand
kommen folgende Urkunden in Betracht:

1) Flurnamen im heutigen Kulturland und Orts-
namen, die auf ehemaligen Wald hindeuten:

Als dlteste erscheinen fiir sich und in Zusammensetzungen
Loo, Loh, Loch (d.i. Wald): Breitenloo, Schwaderloh, Steine-
loh, Fezisloh, Loliwies, Lolizelg, Lochwiesen ete.;
Hard, Hart, (d. i. Wald in der Ebene): Giindelhart, Langen-

hart, Degenhart, Iltishard-Dingenhard, Illhart, Ochsen-
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hard, Alishard bei Weiningen, Bietenhard bei - Thundorf,

Ratihard westlich DieBenhofen;Spanner bei Frauenteld soll

aus Spanhard, Espanhard' umgebildet sein (Schaltegger).
Alt sind auch die eigentlichen Rodungsnamen:

Schlatt, Schlacht (d. i. Holzschlag): Zihlschlacht, Ober-, Mett-
und Unterschlatt; der Name Schlatt ist sehr hiufig;

Schwendi (Schwand, Schwanden), Sang, Sangen, Brand (d. i.
durch Abbrennen gerodetes Land; die Biume wurden
durch Ringeln zum Absterben gebracht und nachher
angeziindet): Schwendli siidwestlich Lanzenneunforn,
Schwendi bei Fischingen, Schwendi und Hinterschwendi
bei Au, Singi siidlich Etzwilen, Sangenebne siidlich
Wolfsberg, Sangen bei Weinfelden, Ilebrand bei Mir-
stetten, Brand bei Dingenhart und bei Dingetswil. Nach der
Spérlichkeit dieser Namen zu schlieBen, mu das Sengen
und Schwenden im Thurgau wenig geiibt worden sein;

Riiti, Riitenen, Reute, Griit, Neugriit (d. i. durch die Axt
gerodetes Land): Klarsreute, Attenreute, Kuglersgreut
Neuriiti, Holzreuti. Diese Namen sind ungemein hiufig
und verbreitet. |

Jiinger, moderner klingend, sind die Namen mit:

Wald, Holz, Hau, Stocken, Eich, Tann, Hasel, Bilchen, Buch etc.
[hre Verbreitung und ihr zahlreiches Vorkommen zeigt
die urspriingliche gewaltige Ausdehnung des Waldes in
der Urzeit bis zum RodungsprozeB in der frinkischen
Periode.

2) Manche Flurnamen im heutigen Wald beweisen
die Existenz ehemaliger Lichtungen, erzeigen vielfach ein
Wiedergutmachen fritherer Rodungs- und Siedlungsfehler:
Mahnenwieshau und Langwieshau in Gittinger Wald; Stock-
wies westlich Lengwilen; Holzwies siidostlich Dozwil; Teil-
wies westlich Mettlen; Riesezelg westlich Ochsenfurt; Gatterwies
und Armsriitiwies siidlich Bernrain; Wiesenbiihl zwischen Buch
und Iselisberg; Eppelhausen siidwestlich Hiittwilen; Amer-
wilen nordlich Waldhof-Lustdorf; Hiibli norddstlich Lustdorf;
Schauhausen norddstlich Pfyn.

! Esban, Espan, Espen bezeichnete einen freien Platz in der
Feldflur, der zur Viehweide benutzt wurde (Schaltegger).
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3) Die Gygerkarte von 1667 (Fig. 22). Ihr Waldareal
deckt sich nach Walser (S. 91) auffallend mit dem heutigen.
Die Waldflache des Kantons Ziirich hat sich seither um zirka
50 km? — 2.859/, der Kantonsfliche verringert. Fir den
Thurgau kommt der Gygerkarte nur in bezug auf den Bezirk
DieBenhofen und das Thurtal von Neunforn bis Frauenfeld
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Fig. 22. Die Gegend von Frauenfeld im Jahre 1668,
(Nach Hs. Cd. Gygers Karte des Kantons Ziirich.)

Beweiskraft zu. Das iibrige Grenzgebiet ist zu ungenau ver-
zeichnet. Um DieBenhofen sind alle heutigen Wilder an-
gegeben, Scharen und Rodenberg sogar im AusmaB recht
befriedigend. Beim Buchberg und seiner Fortsetzung nach Siiden
stort die starke Verkiirzung der Karte in dieser Richtung; doch
findet man ohne weiteres die heutigen Waldstiicke heraus.
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Um Frauenfeld (Fig. 22)sind Riieger- und Pfaffenholz, Mithletobel-
und Biihlwald, sowie der Wald am Gerlikerberg ungefiihr im
heutigen Umfang angegeben; das Galgenholz dagegen liegt
stidlich der Stralie Kurzdorf-Osterhalden, und das Staudenland der
Thur erstreckt sich von der Murgmiindung bis zum Galgen hin.

Auch fiir den Thurgau erzeigt also die Gygerkarte, daB
sich der Waldbestand seit 1685 nicht wesentlich geéindert hat.

4) Die Notzlikarten. Diese zeichnen die Wilder eben-
falls; dennoch miissen sie wegen offenbaren Ungenauigkeiten
fiitr Vergleichungszwecke auBier Betracht fallen: Auf der viel-
fach verbesserten Ausgabe von 1720 ist um DieBenhofen zwar
der Scharenwald richtig, der ,Rotelberg® (Rodenberg) dagegen
nur am Nordabhang bewaldet, und der Buchberg wird durch
» Weilenstorf“ in zwei Teile geteilt. Bei Frauenfeld sind Galgen-
und Biihlholz, sowie der Wald am Gerlikerberg vorhanden:
hingegen fehlt das Pfaffenholz, und das Riiegerholz beschrinkt
sich auf einen kleinen Rest auf dem Hundsriicken. Da die Ort-
schaften auch vieltach verstellt sind (siehe S. 11), so kénnen
auch die Wilder unmoglich annithernd genau sein.

b. Aenderungen im 19. Jahrhundert.

Die Sulzbergerkarte zeigt uns unzweifelhaft tiberall
dort Wald, wo zur Zeit der topographischen Aufnahme (1828
bis 1836) solcher vorhanden war. Von einer GriBenmessung
muly aber Umgang genommen werden wegen der mangelhaften
trigonometrischen Messung. Die Seiten irgend eines heraus-
gegriffenen groBern Dreiecks stimmen speziell im Waldland
so wenig mit den beziiglichen Stiicken auf der Siegfriedkarte,
daB3 die Areale unmoglich annihernd richtige GrioBenangaben
lietern kénnen. Awuch die Bachliufe sind ungenau und die
WaldbloBen undeutlich.

Immerhin kann herausgelesen werden, wo seither einiger-
maBen bedeutender Zuwachs oder Abgang stattgefunden hat
(Fig. 23).

Bedeutende Rodungen von je mehr als 10 ha fanden statt:

1) lings der Eisenbahn bei Weintfelden, Sulgen, Amriswil,
Eschlikon;

2) bei Klingenberg, Freudenfels, Steckborn, Landschlacht,
Giittingen, Klarsreute, Briisschwil, Arbon, Zihlschlacht, Mettlen.
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Die Griinde fiir die Abholzungen lagen

.

b.

im Bahnbau, der zum Teil durch Waldungen fiihrte
und fiir Stationen und Schwellen vielen Holzes bedurfte;
im gesteigerten Holzbedarf fiir eine vermehrte Bevilke-
rung und fiir die aufblithenden Fabriken, die sich vor
der Zeit der Eisenbahnen nicht mit Steinkohlen ver-
sorgen konnten. Schon 1838 klagte man iiber die Er-
hohung der Holzpreise infolge Vermehrung der Dampf-
schiffe auf dem Bodensee;

e. in der Anschauung der Landwirte, daB jungfriulicher

d.

Waldboden das beste Mittel gegen PHanzenkrankheiten
(Kartoffelkrankheit) sei. Gegen kEnde der 40er Jahre
setzte darum ein eigentlicher Waldfeldbau ein. Die
Altholzbestiinde wurden kahl abgetrieben und nach der
Stockrodung fiir zwei bis drei, oft sechs bis zehn Jahre
mit Kartoffeln bepflanzt, wofiir die Bauern gute Pacht-
zinse zahlten. Nachher setzte man in den ausgesogenen
Boden Rottannen, machte aber die Erfahrung, daB der
Boden, sobald er nicht mehr bearbeitet wurde, verhértete
und die Tédnnchen nicht eindringen liel, so daB die
Kulturen an frithzeitiger bleibender Erschopfung litten.
Man betrachtet heute diese Art des Waldbaues als eine
gliicklich iiberstandene Krankheit (Der schweiz. Wald,
8.-101);

im Bestreben der Bauern, die Landwirtschaft durch Ein-
fithren neuer Kulturen zu heben (Futterarten, Zucker-
ritben). Die thurgauische Forststatistik von 1860 erwahnt
(S. 28), daB auf einem einzigen Herrschaftsgute (Klingen-
berg ?) innert finf Jahren zirka 150 Jucharten (56 ha)
abgeholzt wurden. Es war zur Hilfte 40 —50jdhriger,
zur Hilfte 20jdhriger Bestand. Von der abgeholzten
Flache wurden 90 Jucharten (33,6 ha) ausgestockt und
fir landwirtschaftlichen Betrieb bestimmt.

Die durch Bahnbau und Fabriken enorm gesteigerten
Holzpreise veranlaBten gewissenlose Spekulanten und
arme Waldeigentiimer zu vorzeitigem Schlag und nach-
lassiger Wiederaufforstung. ,Wo irgendwo in Hénden
der Privaten noch ein Stiicklein verwertbares Holz vor-
kommt, da sammelt sich das stark angewachsene Heer
der Holzhindler, deren Waldschlichterei in allen Teilen
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des Kantons alljihrlich viel Bestinde zum Opfer fallen
(Thurg. Forststat. 1860). Héberlin (Der Kanton Thurgau,
S. 120) klagt, daB in zehn Jahren 458 ha Wald aus-
gerodet und nur 54 ha wieder zu Waldboden gemacht
wurden. Wihrend frither vom Seeriicken her in einzelnen
Jahren etwa 500 Klafter Bau- und Ségeholz nach Frank-
reich und Holland verfrachtet wurden, habe nicht nur
der Export aufgehort, sondern ein gewaltiger Import
aus dem Schwabenland eingesetzt.

Wiihrend der Kanton Ziirich schon 1837 durch ein strenges
Forstgesetz Ordnung in seine Wiilder brachte, versagte im
Thurgau die Gesetzgebung fiir die Erhaltung dieses Teils des
Nationalvermigens und des erprobten Schutzmittels gegen ver-
derbliche Naturgewalten. Selbst der Versuch von 1860, zunéchst
nur fiir Staats-, Gemeinde- und Korporationswaldungen eine
verniinftige Waldptlege vorzuschreiben, scheiterte am Veto
des Volkes. IKrst das Bundesgesetz von 1902 hatte vollen
Erfolg.

Zum Gliick waren die Waldbesitzer nicht gehindert, frei-
willig die Forstwirtschaft zu verbessern. Den Anfang machte
schon in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts der thurgau-
ische Fiskus, sodann die Gemeinden DieBenhofen, Frauenfeld
und Giittingen und spiiter Bischofszell, und als 1861 der Staat
durch weitgehende Unterstitzung mittels Beitriigen an die Ver-
messungskosten, sowie durch Pflanzmaterial und wirtschaftlichen
Rat weiter ermunterte, folgten Ermatingen, Tédgerwilen, Uttwil,
Weinfelden, Mirwil, Hiittlingen, Ettenhausen, Mett-Oberschlatt
und viele Private. So war denn der Boden fiir das Gesetz
von 1902 wohl vorbereitet, und schon gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts traten- die Abholzungen gegen die Aufforstungen
zuriick. Im allgemeinen sind in den letzten 80 Jahren Staat
und Gemeinden walderhaltend, die Privaten wald-
zerstérend aufgetreten.

Die groBern Aufforstungen, die sich durch die Vergleichung
der Sulzbergerkarte mit den Siegfriedbldttern 1896 — 1908
erkennen lassen, sind folgende: :

1) Eine Menge von Tobeln, die 1838 kahl erschienen,
wurden mit Wald bepflanzt. :

2) Im Hornligebiet sind Sedelegg, Schochenegg
und Nod als Siedlungen verschwunden; an ihre Stelle ist



SO, - T

Wald getreten. Von Mitte der 40er bis Ende der 60er Jahre
wurden nidmlich vom thurgauischen Staat iiber 100 ha ehe-
maliger Fischinger Klosterweiden (Sedelegg) aufgeforstet, ebenso
die BloBen von den zerstreuten Holzschligen der Kloster-
verwalter. Spéter kam noch Schochenegg bei Au mit 18 ha
dazu, dessen Hiuser abgebrochen und dessen Fluren aufgeforstet
wurden (Schwyter).

3) Zwischen Lauche und Thur: KEuglimoos am
[mmenberg, Bietenhart und Waldhof auf dem Wellenberg.
Die ersten beiden Giiter gehoren der Biirgergemeinde Thun-
dorf. Euglimoos wurde 1755 dem Amt Hinwil abgekauft und
1845 durch Zukauf eines dem Kloster Fischingen gehorigen
Stiicks vergroBert. Die Aufforstung betrigt zirka 10 ha.

Das Gut Bietenhard gehdrte in den 30er Jahren dem Re-
gierungsrat Dr. Freyenmuth, der zirka 10 ha mit Lirchen,
Fichten und Fohren aufforsten lieB. Durch letztwillige Ver-
tigung kam ein Teil an den Spital Minsterlingen und durch
diesen an den Staat. 1867 erwarb die Biirgergemeinde Thun-
dorf den Rest und forstete hier 15 ha auf (Mitteilungen der
Biirgerverwaltung Thundorf und des Kantonsforstmeisters).

Der Waldhof gehort der Gemeinde Lustdorf (14-—18 ha)
und wurde von ihr groRenteils mit Wald bepflanzt.

Auch die Statthalterei Sonnenberg forstete in den letzten
Jahren zirka 4 ha Waldwiesen auf.

4) Auf dem Ottenberg: Die Gemeinde Weinfelden er-
warb den Rathof und forstete 38 ha auf.

5) Auf dem westlichen Seeriicken: 1864 kaufte der
thurgauische Fiskus 134 ha des ehemaligen Schafferter
Hofes oberhalb Steinegg und verwandelte den groBten Teil
in Wald. Nur ein Teil der schonsten Wiesen wurde belassen,
da die Eschenzer Bauern das Gras kaufen (Schwyter). Auch
bei Liebenfels sind iiber 20 ha neue Waldanlagen.

Mit dem Jahre 1908, d. h. mit Inkrafttreten der kanto-
nalen Vollziechungsverordnung zum Bundesgesetz von 1902, ist
nun der thurgauische Wald in seinem Bestande gesichert.
Ausreutungen in Nicht-Schutzwaldungen bediirfen der Bewilli-
gung der Kantonsregierung, soleche in Schutzwaldungen (Muni-
zipalgemeinde Fischingen 1102 ha) derjenigen des Bundesrates.
Bei Begutachtung solcher Gesuche wird von den Forstimtern
darauf gehalten, daB fiir Rodungsflichen iiber 10 a GroBe



der Gesuchsteller innert drei Jahren durch Neuaufforstung von
Streueland oder minderwertigem landwirtschaftlich beniitztem
Boden zu Ersatz verpflichtet werde.

Seit 1908 ist die Privat-Waldtliche nicht mehr zuriick-
gegangen, iibrigens nicht bloB wegen der gesetzlichen Hinder-
nisse: In neuerer Zeit braucht man kaum mehr neues Kultur-
land, weil die Arbeitskriifte fiir den Landbau stets rarer werden
und weil iiberall intensivere Bearbeitung des vorhandenen
Landes Platz greift.

Aus diesen Griinden werden jetzt auch die einmiidigen,
im Walde zerstrenten Wiesen auf dem Seeriicken aufgeforstet;
so von der Biirgergemeinde Tégerwilen die Heeren-, GroB-
und Ribiwiese mit 7,82 ha. Bei den Biirgergemeinden Er-
matingen, Triboltingen, Neuwilen und Kreuzlingen sind zurzeit
ebenfalls Wiesenflichen in Aufforstung begriffen, und in der
Umgebung von Haidenhaus kaufte der Staat sdmtliche Privat-
wiesen, zirka 5 ha, auf, um sie in Wald zu verwandeln. Auch
Klingenberg hat einen Teil seines Rodlandes wieder mit Wald
angesetzt und ebenso Weinfelden das 1830 — 1865 als Biirger-
icker benutzte und dafiir gerodete Land zwischen Bahn und
Thur (Gittingers Riiti oder Oberaun).

Eigenartig, immer schwankend, ist die Ausdehnung des
Auwaldes auf den Flachufern der Thur. Schon frithe wurde
in denselben hineingerodet und das gewonnene Kulturland
durch Dédmme geschiitzt: Widen bei UeBlingen, Erzenholz
und Horgenbach, Felben, Hasli, Bonau und Gerau, Schachen
und Sangen bei Weinfelden wurden den ,Auen® abgerungen.
Seit der Korrektion nach dem Hochwasser von 1876 lieRen
sich auch vielorts neue Streuewiesen gewinnen; im allgemeinen
aber wurden die trocken gelegten FluBschlingen als unsicheres,
nasses (Gebiet den ,Stauden® iiberlassen. Der Auwald hat
deshalb ortliche VergroBerung erfahren.

Nachdem nun aber in Nachachtung des GroBratsbeschlusses
vom 25. November 1913 von Kradolf bis zur ziircherischen
Grenze auf zirka 31 km Léinge dem Leitwerk der Thur ent-
lang ein Schutzstreifen von 45 m Breite giinzlich abgeholzt
wurde und alle Hochstimme in einer Breite von 10 m, vom
FuBe des Hochwasserdammes gemessen, entfernt werden muBten,
gingen neuerdings wieder zirka 250 ha fiir die forstliche Be-
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nutzung dauernd verloren (Thurg. Rechenschaftsbericht 1913,
S. 350).

Aehnlich verhalten sich die Auwilder der korrigierten
Sitter und der Murg.

Zu verschiedenen Zeiten ist versucht worden, die Fldchen-
groBe der thurgauischen Wilder zu ermitteln. Das Ergebnis
war 1801: 11612 ha, 1834: 11022 ha, 1860: 18095 ha,
1912: 17998 ha.

Die neueste Aufnahme basiert auf planimetrischer Ver-
messung der topographischen Karte durch die eidgenossische
Landestopographie unter Kontrolle durch die Angaben der
kantonalen Forstverwaltung. Die Resultate sind nicht einwand-
frei, konnen aber erst durch die fortschreitende Vermessung
der Gemeinden bereinigt werden. Von den 212 Gemeinden
des Kantons sind zurzeit 178 noch nicht vermessen (Schweiz.
Arealstatistik 1912). Die Arealaufnahme von 1860 beruhte
auf Schitzung durch die kantonalen Forstmeister (Forststatistik
des Kantons Thurgau), die frithern auf solche der Gemeinde-
rite unter Kontrolle der Steuerkommission. Abgesehen davon,
dal die Schiitzung grolberer Waldflichen der Uniibersichtlichkeit
wegen sehr schwierig ist und in fritherer Zeit die Grenze zwischen
Weide und Wald sich vielorts verwischte, sind die damaligen
Angaben der Besitzer meistens viel zu niedrig, da diese sich vor
grollerem Steueransatz furchteten (Pupikofer Gemilde, S. 68.)

Unter solchen Umstinden sind Vergleichungen und daraus
zu ziehende Schliisse kaum angiingig. Immerhin bietet die
Zusammenstellung der Ergebnisse von 1860 und 1912 einiges
[nteresse, und die Differenzen finden wenigstens teilweise ihre
Erkldrung durch die Karte der Rodungen und Aufforstungen
1836—1900.

Bezirk 1860 1912 Unterschied
ha ha ha
Arbon 1011 842 169

Bischofszell 1277 1345 -+ 68

Diellenhofen 1431 1345 86
Frauenfeld 3266 31%3 — 93°
Kreuzlingen 2156 2155 el
Miinchwilen 3940 3413 + 173
Steckborn 819 3874 + 95
Weinfelden 1936 881 — 85

18096 17998 ZTNgR
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. Eigentumsverhéltnisse.

a. Der alte Wald.

Zur Allemannenzeit war Wald in der Dorfmarch Gemein-
gut der Dorfgenossen, wie es auch kein Privateigentum an
Feld und Weide gab — alle Huben wurden von drei zu drei
Jahren neu verlost. Abgelegene Waldungen galten als herrenlos.

Zur Frankenzeit (von 536 au) ging allmidhlich das Eigen-
tumsrecht an Hofstatt und Ackerland an die einzelnen Mark-
genossen iiber, und das dlteste schwiibische Gesetzbuch von
718 kennt bereits am Kulturland nur Privateigentum. Wald
und Weide aber blieben Allmend.

Die friinkischen Konige beanspruchten die ehemaligen
romischen Staatsgiiter als ihr lligentum, und sie belegten alle
herrenlosen Wilder mit ihrem Banne. So schoben sich schon
frithe konigliche und herzogliche Doménen zwischen die Wiélder
der Dorfmarken ecin (Geschichte des Kantons Schaff hausen,
8. 108--104). |

Soleche wurden an Bistiimer, Kloster und Adlige verschenkt
oder in Lehen gegeben und von dem neuen Eigentiimer dadurch
- nutzbar gemacht, daly er Rodung und Siedlung darin erlaubte
oder anbefahl gegen einmalige Entschidigung oder gegen
ewige Zehnten und Abhingigkeit. Immer behielten sich die
Grundherren am Walde das Mitbenutzungsrecht vor betreffend
Jagd und Holzung derart, dal} z. B. die Kloster einschritten,
wenn wertvolle Ueberstinder von den Bauern verkauft werden
wollten.

Ueberall bestand das Trattrecht oder Weiderecht: Mindestens
der Jungwald vom 8. bis 20. Jahre, etwa ein Drittel des
Areals (Tégerwilen) war so der Weide preisgegeben, wenn er
nicht durch ein Gehege der allgemeinen Benutzung entzogen
war. Solch eingehegter Wald hiel Ghiogg, Ghay, Kaa —
Hegi, Einfang, Einschlag, Bifang. Hin ausgedehntes Ghay hatte
der Bischof von Konstanz zwischen Schwaderloch, Kastell und
Bernrain (Schaltegger). Ein Ghay findet sich siidlich Gachnang,
ein Ghogg siidwestlich Bischofszell, ein Kaa siidostlich Lommis,

o]
auBerdem als Flurnamen siidlich Altnau und siiddstlich Mettlen.

b. Der Gemeindewald.
Aus dem Gemeinwald der Markgenossenschaft, der fiir die
allgemeine Weide nétig war und nicht durch private Rodung
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gemindert werden durfte, bildete sich der Gemeindewald
heraus, namentlich bei stiidtischen Gemeinwesen. Ven der
thurgaunischen Waldfliche gehéren heute 31°/y den Gemeinden.
Die Hélfte aller Gemeindewélder liegt in den Bezirken Frauen-
feld (1392 ha) und Steckborn (1366 ha). Grolic Wilder be-
sitzen auch Diellenhofen, Bischofszell, (iiittingen, Ermatingen,
Neuwilen, Tégerwilen, Weinfelden ete.

Der Wald bildet eine eigentliche Kapitalanlage der Ge-
meinde, wird deshalb von dieser meist gut verwaltet und
gelegentlich durch Zukauf und Aufforstung vermehrt. Der
Biirgernutzen stammt fast iberall aus dem Wald.

Eigentiimlich gemischte Besitzesverhiltnisse hatte bis in
die neue Zeit hinein der Tadgerwiler Wald. Derselbe ge-
hérte von jeher der Gemeinde; aber es bestanden sogenannte
Schuppissen, d. h. Holzrechte, die auf gewissen Hiusern ruhten
und dem jeweiligen Eigentiimer das Mitbenutzungsrecht im
Walde einrdumten. Die Besitzer eines vollen Schuppisrechtes
bezogen im voraus einen Wagen auserlesenes Stangen- oder
Stammbholz, durften bei Neubauten zwolf Eichen beanspruchen
und bei Reparaturen so viel Holz, als sie niétig hatten. Die
sog. Hofstattberechtigten waren Viertelsschuppisser.

Die Schuppisrechte wurden riicksichtslos ausgeiibt, so dal
die Gemeinde den Berechtigten den vollstindigen Anteil am
Winterhau herzugeben hatte, auch wenn das Wohl und der
Ertrag des Waldes Schaden litten. In den 20er Jahren des
vorigen Jahrhunderts mulite dafiir sogar 20jahriges Holz ge-
schlagen werden. Dies fithrte dann zur Authebung der Sonder-
rechte: 1837 wurde ein Schuppisrecht zu 100 Gulden gewertet
und die meisten danach ausgelst. Immerhin bestanden 1871
noch deren 13, simtliche im Besitze des Schlofigutes Kastell;
auch diese sind seither abgeltst worden.

Eine besondere Servitut der Tagerwiler Waldung war die
jihrliche Gertenlieferung an die Gottlieber Fischer, bestehend
in 1500 Gerten und 50 Stéleln fir die Fachen (Pupikofer,
Anmerkung; Schwyter, Wirtschaftsplan).

c. Der Privatwald.

Die Lehenleute der Einodhofe hatten in ihrem abgerundeten
Gute auch ihren besondern Wald:; ebenso die wenigen freien
Bauern, die Inhaber der Freisitze und die Gerichtsherren.
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Das war von jeher oder nach Ablosung der Lehenverpflichtung
Privatwald, der im Laufe der Zeit durch Erbteilung aulier-
ordentlich zerstiickelt wurde. Nach 1860 zihlte man 38684
Waldparzellen, von denen 38170 auf Private fielen mit durch-
schnittlich 3/4 Juchart (= 27 a). Kinzelne Stiicklein gingen
auf den halben Vierling = 41/3 a zuriick und eine Breite
von nur 5 -7 m (Héberlin, Der Kanton Thurgau, S. 119;
Thurg. Forststatistik, S. 23). 1860 nahm der Privatwald 61 9/
der damaligen Waldfliche ein, 1909 55 °/. Er herrscht vor
in den Bezirken Miinchwilen, Bischofszell und Weinfelden;
in den Bezirken Frauenfeld und Steckborn bildet er etwa die
Hilfte, in Diellenhofen ein Viertel des Waldes.

Dals der Privatwald nicht mustergiiltig bewirtschaftet wird,
ersicht man an seinem Katasterwert. Im Jahre 1909 waren
die Waldungen folgendermalien eingeschiitzt (Rechenschafts-
bericht 1909):

Staatswaldungen zu 1570 Fr. per ha,
Korporationswaldungen zu 1558 Fr. per ha,
Gemeindewaldungen zu 1400 Fr. per ha,
Privatwaldungen zu 1060 Fr. per ha.

d. Der Genossenschaftswald.

Im obern Thurgau besitzen Korporationen oder Ge-
nossenschaften mit privatrechtlichem Charakter viel Wald:
1860 3,89, 1909 4,6, des Gesamtareals.

Emmishofen-Egelshofen . . . . . 66.64 ha
Giiftinigan” =0 TS e Be e LS ha
AUX ) P e e A e CR sl s o
Romanshorn, alter Wald . . . . 74,63 ha
Romanshorn-Uttwil-Dozwil .- . . . 173,42 ha
Hefenhofen e © s el vl T ST 29,52 ha
Mooser Leimat bei Amriswil . . . 34.56 ha
T8 STl 1ol et o J SO R T e 30,04 ha
Obersemniett o= 9w o s 17,45 ha
Gerhof-Wigoltingen (Bonau) . . . 13,50 ha

667,66 ha

(Nach der fir die landwirtschaftliche Ausstellung in Frauenfeld 1903
gemachten Zusammenstellung)

Der Genossenschaftswald wird gut gepflegt und durch
Zukauf und Aufforstung arrondiert. Er steht grolitenteils
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(606 ha) im Mittelwaldbetrieb. Entwicklungsgeschichte und
Satzungen der Genossenschaften sind nicht {iberall die gleichen.
Als Beispiel mogen diejenigen von Giittingen, Romanshorn
und Emmishofen angefithrt werden: i

In Giittingen, einem Amt des bischoflichen Hochstifts Kon-
stanz, erhielten die Hofjiinger oder Lehensleute alljihrlich das
notige Holz aus der dortigen Waldung. Da aber der Bezug
und die Verteilung dieser Holzgaben stetsfort Unzufriedenheit
erzeugte, oder, wie sich die Urkunde ausdriickt, ,der Schatzung
halber sich Anstand und Irrung ergaben, so willigte im Jahre
1771 der Bischof Franz Conrad ein, den ,Holzinteressenten*
einen Teil des Waldes ,zum freien und ungehinderten Holz-
genull dergestalt zu iiberlassen, daly sie anstatt deren ehevor
von gnidigster Herrschaft ihnen abgereichten schuldigen Holz-
marken sich von nun an daraus beholzen kiénnen, sollen und
miissen, mithin an gniddigste Herrschaft eine anderweitige
Holzgalb weder jetzt noch in Zukunft nimmermehr zu suchen
und zu fordern haben.“ Der Bischof befreite also dadurch
die tibrige Waldung — speziell Moosholz, Bruder- und Lang-
wieshau — von der Servitut der Holzabgabe und sicherte sich
darauf das unbeschrinkte HKigentumsrecht. Das beziigliche
yAbteilungsinstrument entzwischen dem Amt Giittingen und
dasigen Holz-Interessenten® vom 24. Januar 1771 (Thurg.
Staatsarchiv S Nr. 467) behielt dem Hochstift Konstanz auch
Jagd- und Waldpolizei, Beeidigung des Bannwarts und die Ober-
aufsicht vor, ,damit die Waldung zur Bestreitung der jiihr-
lichen Holznotdurft im Stande erhalten und nicht giinzlich ver-
odet werde.“ Es sicherte auch allen Einwohnern von Giit-
tingen, ,es mogen dieselben eigenen Holzanteil haben oder
nicht“, zwei wochentliche Holztage zu, ndmlich ,diirres und
abgingiges Holz von Rechts wegen samlen und holen zu
diirfen®, sowie das Recht auf alles wilde Obst und die Eicheln
in der gesamten Waldung, und es verlangte, daly der iiber-
lassene Wald ,fiir jetzt und in die kiinftige Zeiten, so lang
Sonne, Mond und Sternen am Himmel stehen, ohnzerteilt sein
und bleiben.“

Schon wenige Jahrzehnte nachher verlor der Bischof die
Herrschaft iber die frithern Besitzungen im Thurgau. Sein
Rechtsnachfolger war der junge Staat Thurgau, dessen leere
Kassen nicht erlaubten, die Wilder als Doménen zu behalten,
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So konnten die Giittinger ,Holz-Interessenten“ 1807 mnoch
Bruder- und Langwieshau, etwa 23 ha, ihrem Walde zukaufen.
Auch spiter noch, von 1807-—1868 wurden zwecks Abrundung
und Aufforstung gelegentlich mehrere Waldwiesen kiuflich
erworben. :

Nach gefl. Mitteilung von Herrn Forster Hanselmann ist das
Eigentum an diesem Genossenschaftswalde in 70 Einheiten,
sog. Marken eingeteilt, wobei die Marke noch in 16 Fihrten
zerlegt werden kann. Besitzer von Vierteln (4 Féhrten) und
Achteln (2 Fiahrten) waren frither zahlreich; heute gibt es
aber nur noch einen einzigen Achtelbesitzer. 1833 zihlte man
103 Waldanteilhaber, 1915 deren 57. Die Holzrechte konnen
frei gekauft und verkauft werden.

Jeder Markbesitzer bezieht jihrlich Losholz, das ist auf
dem Stock ausgegebenes Unterholz aus dem Mittelwald, und
aullerdem noch Dividenden aus den Ganterlosen im Gesamt-
wert von 200 bis 260 Fr., so dall der Verkaufswert einer
Marke zurzeit zirka 6000 Fr. betrigt.

Etwa drei Viertel des Waldes sind im Laubholz-Mittel wald-
betrieb mit zahlreichen Oberstindern; ein Viertel ist Nadel-
holzhochwald, zum gréliten Teil Fichten.

Die Verwaltung liegt in den Hiinden einer Waldkommission
und eines von derselben angestellten Forsters.

Der Uttwil-Romanshorner Korporationswald. Zwischen Ro-
manshorn, Uttwil, Dozwil, Briischwil und Hatswil dehnte
sich von jeher ein grofier Wald aus, ein Grenz- oder Mark-
wald, der noch jahrhundertelang, nachdem die Felder unter
die Siedlungen verteilt waren, Gemeingut blieb fir Holz-
nutzung und Weidgang. Im Laufe der Zeit fand aber doch
Teilung nach den einzelnen Gemeinden statt, und verschiedene
Stiicke gingen in Privatbesitz tiber. Letztere gaben dann viel-
fach Anlall zu Aerger und Klage, da sie mitten im iibrigen
Walde zerstreut lagen und ihre Besitzer héufig nicht am
richtigen Orte ihr Holz holten. Nachdem schon 1644 sich
die Gemeinden zur Wahl einer Kommission geeinigt hatten,
der die gemeinsame Pflege und Ueberwachung des Waldes
oblag, verordnete 1748 die Abtei St. Gallen als Gerichtsherr,
daly die Wilder der betreffenden Gemeinden in einen einzigen
Wald verschmolzen und die darin zerstreuten Privatgrund-
stiicke unter Aufsicht gestellt werden. Diese Aufsicht hatte

10
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eine Kommission zu fithren, in welche Uttwil 3, Romanshorn
und Dozwil je 1 Mitglied wihlten und welche vom Ammann
in Uttwil présidiert wurde. Der Vertrag blieb bis 1819 und
mit Revisionen von 1834, 1855 und 1866 bis heute in
Giiltigkeit. Seit 1866 stellen Uttwil und Romanshorn je zwei,
Dozwil ein Mitglied in die Kommission. Interessant ist der
Art. 9 der Ordnung von 1664, nach welchem schon damals
die Holzrechte vertauscht oder vergantet werden konnten
(Boltshauser, S. 76, 79 u. 129).

Von diesem gemeinsamen Wald liegen 79.68 ha in Ro-
manshorner, 91,11 ha im Uttwiler und 2,63 ha im Dozwiler Bann.

Der Gesamtbesitz von 173,42 ha ist heute in 202 Holz-
rechte oder , Viertel“ eingeteilt, von denen jedes etwa 80 Fr.
-—— an Gabenholzhaufen und Dividende von verkauftem Lang-
holz — eintriigt und gegenwiirtig einen Kurswert von 1800 Fr.
besitzt. Die Korporation hat eigenen Forster und Pflanzgarten.

Der Romanshorner Korporationswald. Neben diesem ge-
meinsamen Wald hat Romanshorn noch einen eigenen von
zirka 75 ha. Die Romanshorner Korporation umfalite frither
88 Viertel, heute noch infolge Riickkaufs durch die Genossen-
schaft deren 80. Krtrag und Kurswert der Holzrechte sind
denen im Uttwiler Walde nahezu gleich, ebenso Pflege, Aut-
sicht und Verwaltung durch einen F'érster und eine Kommission.

Noch jetzt sind den beiden Genossenschaftswiildern eine
grollere Anzahl Privatgrundstiicke eingestreut mit gegen 40 ha
Mittel- und Hochwald. Diese unterstehen der Aufsicht des
Korporationsforsters und bezahlen dafiir einen jihrlichen Beitrag
an dessen Besoldung (gefilllige Mitteilung des Korporations-
prisidenten).

In Emmishofen-Egelshofen sind die Verhiltnisse dhnlich.
wie sie frither in Tadgerwilen (siehe S. 142) bestanden. Ur-
spriinglich hatten 60 Schuppisser das Anrecht auf die Hiilfte
des Biirgerwaldes. Im Laufe der Zeit erwarb aber die Biirger-
gemeinde 44 Holzrechte (,Schuppisgerechtigkeiten®), so dal
heute noch 16 derselben bestehen; sie werden zu 1500 FTr.
gewertet (gefillige Mitteilung von Herrn J. Miller).

e. Die Staatswaldung.

Den Anfang der thurgauischen Staatswaldung bildeten die
Wiilder der ehemaligen Komturei Tobel, die 1807 nach Auf-



hebung des Johanniterordens durch Napoleon I. dem Fiskus zu-
fielen. Schon 1805 hatte der junge Kanton vom Domkapitel Kon-
stanz Domiinen erworben, in Ausgleich gegen Besitzungen thurg.
Kloster in Deutschland, sie aber wieder verkauft (S. 144).

Die Staatsforsten vermehrten sich durch die Wilder der
aufgehobenen Kloster, soweit nicht deren Verkauf vorgezogen
wurde. 1848 betrug der Zuwachs 3393 Jucharten =— 1086 ha,
und in neuerer Zeit wurden gelegentlich noch Waldstiicke
zugekauft zwecks Abrundung und Aufhebung von Weg- und
Nutzungsrechten Dritter. 1860 besals der Staat 4.5 %/, 1906
79/, des Waldareals (1271,75 ha) in sieben Revieren:

1) Kreuzlingen- Uebertrag 511 ha
Miinsterlingen 146 ha 4) Katharinenthal . 145 ha

2y -Heldbach -~ o= =290 ha < §) Tanikon .o L 106 ha
3) Kalchrain-Steinegg 275 ha  6) Fischingen . . 367 ha
Uebertrag 511 ha 7) Tobelu.Bietenhard 141 ha

1270 ha

Seither hat sich der Bestand auf 1284,16 ha erhoht
(31. Dezember 1914).

In den Bezirken Diellenhofen und Steckborn besitzt der
Kanton Schaffhausen groflere Waldkomplexe. :

Der Reinertrag der thurgaunischen Staatswaldungen ist der
mustergiiltigen Bewirtschaftung entsprechend durchaus be-
friedigend, er war 1889: Fr. 63.60, 1898: Fr. 69.—. 1910:
Fr. 92.80, 1912: Fr. 77.18 per ha. Es sind dies Mittelzahlen;
in giinstigen Abschnitten gehen die Ertrige an Nadelholz-
Hochwald auf netto 120 Fr. per ha (Etter).

f. Uebersicht.

1860 19092
ha % ha %
Staatswald 820 4.5 1236 7
Gtemeindewald 5585 30,6 5484 30,9
Privatwald 1105635 ::61;1 IO 183° <575
Korporationswald 686 3,8 822 4,6
18094 100 17725 100

! Nach der Thurg. Forststatistik von 1860.
* Nach dem Rechenschaftsbericht des Regierungsrates 1909,

3 Mit Einschluf von 441 ha, welche Staat und Gemeinden anderer
Kantone gehoren; ohne dieselben 9742,3 ha = 55 9/o.

Siehe auch die Bemerkungen Seite 140.
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. Pflanzenbestand.

a. In alter Zeit.

Es ist noch einer weiteren Verinderung des Waldes zu
gedenken, welche auf den Karten nicht zum Ausdruck gelangt,
aber doch geeignet ist, dem Landschaftsbild ein anderes
Gepriige zu geben: der Verdinderung im Pfanzenbestand.

Der Wald fritherer Jahrhunderte war mehr oder weniger
ein Urwald, dessen natiirlicher Bestand allerdings vielfach
beeinflulst war durch Weidebetrieb und sonstige unwirtschaft-
liche Nutzung, und der sich stets wieder aus sich selbst ver-
jiingen mulite.

Pupikofer (Gemilde S. 92) schreibt noch 1837 von den
Privatwildern:

Bei neuen Holzschligen wird gewdhnlich die frische Be-
samung ganz der Natur tiberlassen und diese dabei so schlecht
unterstiitzt, daB sogar vernachlissigt wird, Samenbiume stehen
zu lassen, ¥s konnen daher viele Jahre vergehen, bis ein
frischer Anflug sich tiber das Gestriipp von Salweiden, Brom-
beeren, Wegdorn usw. hervorzuarbeiten vermag.

Ueber die Zusammensetzung der Wiilder fritherer Jahr-
hunderte haben wir nur indirekt einige diirftige Nachrichten durch
Flur- und Ortsnamen, die sich aut Waldbiume und -Striaucher
beziehen, und durch gelegentliche Angaben in den Urkunden.

Nach Brandstetter, ,Die Namen der Biume und Striucher
in Ortsnamen der deutschen Schweiz“, verzeichnet der topo-
graphische Atlas im Thurgau in Orts- und Flurnamen die
Buche T5mal; dann folgen der Hiufigkeit nach geordnet:
Eiche 44, Weide (Wide, Felbe, Sale) 34, Tanne 25, Espe 19,
Erle 18, Hasel 17, Birke (Bilche) 15, Linde 12, Rose 12,
Esche 10, Pappel 8, Hollunder (Holder) 7, Wacholder 5
Fohre 4, Eibe 3mal usw.

Die Buche war also iiberall und wohl noch mehr als
heute verbreitet. Sie wurde nicht nur wegen dem hohen
Brennwert ihres Holzes geschétzt; auch ihre Friichte, die
Buchekern, Acheren, Akran, wurden gesammelt fir E[5l-
bereitung und Schweinemast.

Der vornehmste und geachtetste Waldbaum war aber die
Hiche. Nach Brockmann (Vergessene Kulturpflanzen, S. 21)
wurde die Hichel urspriinglich von den wenig verwdhnten

7



Grermanen als Speise genossen, sogar zu Brot gebacken, spiter
stets als Schweinefutter geschiitzt. Das Recht zum Eintreiben
der Schweine in den herbstlichen Eichenwald, das Schiitteln
der Hichen und das Hichelnsammeln bildete bis in die neuere
Zeit einen wichtigen Artikel der Waldvertrige; die KEiche
wurde als ,berhafter Baum den Obstbdumen gleich geachtet
und als erster Waldbaum durch Saat nachgezogen. Schlatter
(S. 110) fihrt das Waldmastrecht zu Romanshorn 779 an,
und noch 1748 wird in der Romanshorner Waldordnung das
Eichenschiitteln, Kirschenlesen u. dgl. den Berechtigten vor-
behalten (Boltshauser). Auch die Giittinger Urkunden erwidhnen
das Recht der Schweinemastweid im Walde (Schaltegger),
ebenso solche von Diellerhofen (Idiotikon, S. 71). Da nun
aber immerhin diese Berichte spiirlich sind, darf angenommen
werden, daly die Eiche nirgends in grolen Bestinden ver-
breitet war, am ehesten noch in den Mittelwaldungen dem
See und Rhein entlang, wo stets auch guter Absatz fiir Rinde
zu finden war in den zahlreichen Gerbereien,

Die Orts- und Flurnamen unterscheiden die beiden Tannen-
arten nicht. Der frithere Wald im schweizerischen Mittellande
soll fast ausschliefilich die Weilitanne und nur vereinzelt die
Fichte besessen haben. Dal} letztere aber wirklich im Thurgau
vorkam, beweisen Zapfen und Samen in den Pfahlbauten von
Steckborn, sowie das Fichtenholz in allen Schichten des
Eschliker Rietes (Frith u. Schrioter, Moore, S. 358 u. 370).

Wenn die Linde 12mal erwihnt ist, so darf daraus doch
nicht auf ihre allgemeine Verbreitung als Waldbaum geschlossen
werden. Sie ist nur im Bezirk Dieflenhofen hiufig, wohin sie
sich wohl vom Randen ausgebreitet hat, und findet sich ver-
einzelt als Gestriuch am Seeriicken und im Hornligebiet.
Dagegen wurde sie in den Siedlungen als Dorflinde (Roggwil,
Weinfelden, Bischofszell, Arbon usw.), und abseits von den-
selben als Gerichts- (Thurlinde bei Rickenbach) und Grenz-
baum (Klosterlinde bei Diellenhofen) absichtlich gepflanzt.

b. Im 19. Jahrhundert.

Die Sulzbergerkarte zeichnet die Wiélder nach den zur Zeit
der Aufnahme herrschenden Bestinden mit Sternchen (Nadel-
-wald) und kleinen Nullen (Laubwald). Thr zufolge hatten in
den 30er Jahren:
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1) Vorherrschend Nadelwald: Alles Waldland siidlich
der Thur und der Linie Sulgen-Romanshorn; verschiedene
Teile des Seeriickens (Egethof-Birwinken, Millheim-
Wagerswil, die Tobel um Miillberg, Kinzugsgebiet des
Pfyner Baches, Berlingen-Helsighausen, Freudenfels-
Steckborn, Steinegger- und Hoérnliwald); der Ottenberg;
die Neunforner Hohe und der Rodenberg.

2) Gemischten Wald: Der siidliche Teil des Bezirks
Diellenhofen; der Seeriicken siidlich Etzwilen und zwi-
schen Krmatingen und Dippishausen.

3) Vorherrschend Laubwald: Scharen, Kohlfirst und
Buchberg im Bezirk Dielfenhofen; der Seeriicken zwischen
Nullbaumen und Kaltenbach, zwischen Steckborn und
Salen, siidlich Klingenberg, siidlich Landschlacht, zwi-
schen Herrenhof und Romanshorn.

Hs stimmt dies mit der Beschreibung des thurgaunischen

Waldes dureh Pupikofer (Gemilde, p. 38):

: Auf den Hohen, welche vom Thurtale mittiglich liegen,
bestehen die Wiilder fast ganz aus freiwillig wachsendem
Nadelholz; Fichte und WeiBtanne haben das Uebergewicht
iiber die Kiefer.

Auf dem Seeriicken dagegen sind die Waldungen mehr
aus Laubholz zusammengesetzt (Aspen, Buchen, Hagbuchen,
Eichen, Erlen ete.) und einzelnen Fichten, Weilitannen und
Kiefern. Die Laubholzbiume sind daselbst auch hiufig zu
Unterholz verstiitmmelt und mit andern, sonst Hecken bilden-
den Striuchern gemischt (Rainweiden, Pfaffenképpchen, Hart-
riegel, WeiB-, Schwarz- und Kreuzdorn wund manchen
Weidenarten ete.

Lings den Ufern der Thur und Murg ziehen sich kleine
Weidenwialder hin.

Die Siegfriedkarte unterscheidet nicht mehr Laub- und
Nadelwald, kann daher in dieser Beziehung nicht zum Ver-
gleich herangezogen werden. Dafiir haben wir in der mono-
graphischen Skizze iiber die Waldungen im Thurgau von
P. Htter, Forstmeister in Steckborn, eine treffliche Schilderung
des heutigen Waldes und der Veriinderung der Bestiinde in
den letzten 80 Jahren. Ktter unterscheidet sechs verschiedene
- Waldgebiete: :
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1) Das Gebiet sitdlich Thur und Sitter, mit Aus-
nahme der Thurtalebene; dazu der Ottenberg und einige
kleinere Waldinseln nordlich der Thur.

Hier sind den alten Naturbestiinden eigentiimlich Mischungen
von Weilltanne, Fichte, Féhre und Buche; oft sind alle vier,
oft nur drei oder zwei derselben an der Zusammensetzung
beteiligt. Daneben finden sich kiinstlich gepflanzte, monotone
Rottannenbestinde, die sich nicht bew#hren, weil sie durch
Windbruch und Rotfiule zu frithzeitiger starker Lockerung des
Schlusses und damit zu Zuwachsverlusten fithren. Die heutigen
Verjiingungen trachten wieder die urspiingliche Naturmischung
von Kichte, Tanne und Buche herbeizufiihren.

2) Die Thurtalebene. Die Waldungen, weiter vom
Flusse entfernt gelegen, zeigen als urspriinglichen Bestand
die Féhre, mehr oder weniger mit der Fichte gemischt. Auch
hier sind in Verkennung der Standortsverhéltnisse vielfach
reine Fichtenkulturen angelegt.

Die Ufer- und Auwaldungen sind Niederwald oder
oberholzarmer Mittelwald mit Weiden, Erlen, Eschen u. dgl.
als Unterholz, und Schwarzpappeln und Eschen (vereinzelte
Weiden, Fohren, Fichten und Eichen) als Oberholz. Durch
die Korrektion der Thur wurde ein tieferes Kinschneiden des
Flusses und damit ein Senken des Grundwasserspiegels ver-
anlaf5t, durch die Hochwasserdimme die Ueberschwemmung
und Ueberschlammung verunmoglicht. Der Auwald beantwortet
diesen Entzug von Wasser und Diingung durch Gipfeldiirre
der Pappeln und Riickgang der Weiden, welche ersetzt werden
durch Schlehdorn und Goldrute. Letztere verdringt die Streue-
pflanzen (,Streuepest®) und macht den Boden unproduktiv.

Eine weitere Umwandlung des Auwaldes wird durch die
gesetzlich befohlene Abholzung auf 45 m Abstand vom Flusse
bewirkt. Da das Offenhalten durch alljihrlichen Staudenhieb
kostspielig wiire, wird nunmehr gestockt und Streue gepflanzt.

3) Das niederschlagsarme Gebiet der Neunforner Hohe
und des Seebachtales bis Lanzenneunforn-Pfyn. Hier domi-
niert die Fohre in lichten Bestinden, besonders auf den
hiufigen Siidhalden.

Die Hohe des Seeriickens nordlich dieses Gebietes triagt
reine Fichtenwiilder mit hohem Massen- und Geldertrag.
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4) Seeriicken von Amriswil-Romanshorn bis Neu-
wilen-Tdgerwilen. Auf schwerem bindigen Lehmboden
gedeiht nur Laubholz, besonders Eiche und Esche gewinn-
bringend, aber mit vorziiglicher Produktionskraft in Mittel-
waldbetrieb.

5) Nordhang des Seeriickens von Wildi-Erma-
tingen bis Ktzwilen. Der Boden ist meist als Sand und
weicher Sandstein anstehende Molasse. Die Buche dominiert,
begleitet von Ahorn, Klsbeer und Bergulme. Der magere Boden
erzeugt aber wenig Holz. Jahrhundertelange Laubstreunutzang
liefen den Boden verarmen und selbst versauern. Um die
Nutzung zu verbessern, wird die natiirliche Laubholzverjiingung
unterstiitzt durch PHanzung von anspruchslosern Nadelhélzern,
besonders der Fohren; hier ist auch die Eibe in stattlichen
Exemplaren heimisch.

6) Bezirk Diellenhofen. Mittelwald mit starkem Ober-
holzbestand und schwach entwickeltem Unterholz. Das Unter-
holz besteht aus Hagenbuche und vielen Weichhilzern. Im
Oberholz herrschen Fichtengruppen vor. Die Buche ist spér-
lich vertreten, um so mehr die Linde, daneben Eiche und
Hagenbuche. Seit 40 Jahren sind Esche und Ahorn zahlreich
eingebiirgert worden, und es wurde auch hier die IMichte kiinst-
lich sehr stark bevorzugt; aber der trockene Sommer 1911
hat diesen Fichtenbestéinden arg zugesetzt. In den 70 ha des
thurgauischen Staatswaldes Scharen muliten im Friithling 1912
360 m* Rottannen gefillt werden.

¢. Fremde Waldbdume.

Das Bild von der Wandlung, die der thurgauische Wald
im Laufe der Zeit durchgemacht hat, wire unvollstindig,
wenn nicht noch der fremden, meist nordamerikanischen Holzer
gedacht wiirde, die probeweise angepflanzt wurden und werden,
um den Ertrag zu heben. :

Vielfach ist die alpine Lérche, Larix decidua Miiller, in
unsern Wiéldern, besonders siidlich der Thur gesetzt worden.
Sie bewidhrt sich aber nur da, wo ihr viel Luft und Licht
zur Verfiigung stehen; sonst bleibt sie im Wachstum hinter
den konkurrierenden Holzarten zuriick, {iiberzieht sich mit
Flechten und stirbt rasch von unten nach oben ab. Schone



gesunde Lirchenbestinde sind im Bietenharter Staatswald
1829/30 von Regierungsrat Freyenmuth gepflanzt worden
(Schwyter). Im Bezirk Dielienhofen ist sie trotz ihrer tiefen
Bewurzelung der Sommerdiirre von 1911 erlegen (Etter).
Ebenso die japanische Lirche, Larix leptolepis Murray,
die dafiir im Haidenhauswald vielversprechend ist,

Voéllig eingebiirgert ist die nordamerikanische Weimuts-
kiefer, Pinus Strobus Linné. Sie erweist sich wertvoll auf
leichten Boden, besonders Kiesboden, um so mehr als sie schon
nach 50 —60 Jahren Sigholz fiir Kisten liefert. St. Katharinen-
thal hat schone Bestinde (Schwyter).

Vielen Schatten vertragt die raschwiichsige amerikanische
Zypresse, Cupressus Lawsoniana Murray, die bereits weit
verbreitet ist. Die Sitka-Fichte, Picea sitchensis Trautv.,
widersteht durch ihre spitzen, stark stechenden Nadeln dem
VerbiB durch die Rehe. Dieses Wild hat in neuerer Zeit
merklich zugenommen und erzeugt durch Verbilj junger Pflanzen
und Fegen (Schilen) in allen Waldgebieten deutlichen Schaden,
namentlich an Lérchen, Douglastannen und Weimutskiefern
(Rechenschaftsbericht 1913). Die Sitkafichte bewihrt sich
im nassen Waldlande, wo die Rottanne stockrot wird.

Die Douglastanne, Pseudotsuga Douglasii Carriere, mit
dem feinen Balsamgeruch der weichen Nadeln wiichst rascher
als die einheimischen Hdolzer und ist vierzigjihrig schon 24 m
hoch mit 44 em Durchmesser in Brusthohe.

Am anspruchlosesten ist die kanadische Strauchkiefer,
Pinus Banksiana Lambert, die schone Dienste leistet auf Boden,
die sonst hochstens Weillerlen hervorbringen.

Der einzige fremde Laubbaum, der sich in unserm Walde
bewiihrt, ist die amerikanische Roteiche, Quercus rubra Linné.
Der schnellwiichsige, glattrindige Baum mit dem purpurroten
Herbstlaub ist viel geniigsamer als -die einheimischen Hichen.

Weniger fiir den eigentlichen Wald als fiir steile Halden
eignet sich die Robinie oder falsche Akazie, Robinia
Pseudacacia L., die in warmen Lagen und sandigem Boden
aullerordentlich schnell wichst und in kurzer Zeit wertvolles
Nutzholz liefert.

So ist also der thurgauische Wald trotz der ,Riickkehr
zur Natur® in Gefahr, seine urspriingliche Eigenart zu ver-
lieren und ,international® zu werden.
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E. Zusammenfassung.

Der thurgauische Wald ist nach Lage und Ausdeh-
nung in den letzten 200 Jahren ziemlich gleich ge-
blieben.

Bis ins erste Drittel des 19. Jahrhunderts waren Um-
trieb und Nutzung nur auf den Augenblick berechnet;
die Wiederaufforstung blieb der Natur iiberlassen. Im
zweiten Drittel setzte rationelle Kultur zunéchst bei Staats-
und Gemeindewald ein. Sie wurde im letzten Drittel
allgemeiner mittels Staatshiilfe, und volle Ordnung
brachte das eidgendssische Forstgesetz von 1902.

Der frither durchaus iiberwiegende Privatbesitz ist nach
und nach zugunsten des Gemeinde- und Staatswaldes
auf etwa die Hélfte des Gesamtareals zuriickgegangen.
Er ist ungemein zerstiickelt und war bis in die neueste
Zeit vielfach waldzerstorend, withrend Staat und Gemeinde
walderhaltend gewirkt haben.

Der Pflanzenbestand des Waldes war vor 80 Jahren
ein natiirlicher, soweit nicht unverstindige Nutzung
hindernd eingriff. In der Mitte des 19. Jahrhunderts
setzte iberall Bevorzugung der Rottanne ein, so dal
sich die Naturwilder in monotone Fichtenbestinde ver-
wandelten. Die neue Forstkultur bevorzugt wieder die
dem Boden und dem Klima angepalite Mischung des
Naturwaldes unter Beizug von fremden —— meist nord-
amerikanischen — eintriglichen Holzarten.

Die tiefgreifendste Aenderung erfuhr der Auwald, der
frither ausgedehnte Gebiete beherrschte. Durch die Gerad-
und Tieferlegung des Thurlaufes wurden ihm vielfach
Wasser und Schwemmdiingung entzogen, so dal3 sich
einerseits der Pflanzenbestand &nderte, anderseits die
Streuekultur in sein Areal vorriickte. Das Gesetz fordert
heute seine Entfernung bis 45 m vom Stromlauf.
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V. Das Rebland.
A. Aeltere Geschichte.

Der Weinbau ist im Thurgau wahrscheinlich im letzten
Viertel des 8. Jahrhunderts vom Elsall und Breisgau her, wo
schon vor 780 das Kloster St. Gallen Rebland besal}, ein-
gefithrt worden.

779 wurde ein Weingarten in Romanshorn dem Kloster
St. Gallen geschenkt, und noch im gleichen Jahrhundert ist
der Weinbau auch fiir Ermatingen nachgewiesen (Pupikofer,
Gemilde, S. 86). 829 wird ein Weinberg zu Keliwil, 830
zu Bottighofen, 834 zu Stammheim, 857 bei Bulinang, 865
bei Landschlacht, 894 bei Wittershausen-Aadorf, 909 in Mam-
mern erwihnt (Schlatter, S. 132). Von Abt Walafried (842
his 849) wurden von Steckborn her 40 Rebleute auf die
Reichenau berufen, um Gemiise- und Weingirten anzulegen
(Thurg. Neujahrsblatt 1830).

Schon ums Jahr 850 miissen Obst- und Weinbau ver-
breitet gewesen sein; denn seit dieser Zeit verschwinden die
Bierzinse aus den St. Galler Urkunden, und war somit das
germanische Bier durch Obstmost und Wein verdringt (Beyerle
[II, 8. 67). In den Urbarien spiterer Jahrhunderte spielen
jeweils die Weinzehnten eine grolie Rolle, ebenso die Reb-
fronden: Lieferung von Diinger und Stickeln, Stellung von
Fuhrwerk und Arbeitskriften.

Der Thurgau war als Weinproduzent sehr gut gelegen
zwischen zwei (Gebieten, denen das Klima die Rebe versagte,
zwischen den Voralpen des Appenzellerlandes und Toggenburgs
einerseits und dem Allgiu und Oberschwaben andererseits.
Bei den frithern primitiven Verkehrsverhiiltnissen waren beide
Gebiete betreffend Wein auf diesen ihren nichsten Bezugsort
angewiesen. Der Absatz war stets gesichert, und der Weinbau
muly in guten Jahren sehr eintriglich gewesen sein.

B. Verbreitung.

Zusammenfassende Dokumente iiber das Rebareal in
frithern Jahrhunderten existieren kaum; aber die Stich-
proben in einzelnen Urkunden lassen darauf schliefien, dal
schon frithe das wirklich taugliche Weinland in Kultur



B L

genommen war, ja, dafl die hohen Iirtrige guter Weinjahre
dazu verleiteten, den Rebbau iibermiiliig auszudehnen auf Un-
kosten des notwendigeren Ackerlandes. Im Jahre 1571 wuide
der Antrag des thurgauischen Landschreibers, keine neuen
Weingiirten, am wenigsten in den fruchtbaren Ebenen, an-
zulegen, vom Landvogt aller Aufmerksamkeit gewiirdigt (Pupi-
kofer, Geschichte des Thurgau II, S. 498).

Aus der Ansicht von Dieflenhofen in M. Merians Topo-
graphia Helvetiae (¥ig. 24) geht hervor, dali diese Stadt im
Jahre 1643 nicht nur im Breitenweg und in der Setzi
jenseits des Rheins Reben hatte, sondern auch in der Hutzlen,
sidlich Vogelsand, bei der hintern Miithle, westlich der
Siige an der Chrieshaldenstralie, ja sogar noch innerhalb
der Mauern, dstlich vom Rathaus.

Allzugrofie Ausdehnung des Weingebietes wurde aber von
selbst korrigiert durch Fehljahre, namentlich wenn mehrere
solcher rasch aufeinander folgten, wie z. B. 1566, 1572, 1573
(Pupikofer Geschichte II, S. 499).

Die Gygerkarte von 1667 zeichnet die Rebberge ganz
deutlich, wenn auch deren Grille kaum zuverlissig ist, und
gibt fiir das von ihr dargestellte Gebiet wertvolle Auskunft
iber den damaligen Weinbau.

Im untern Thurgau bestanden 1667 schon iiberall die
groliern Rebgelinde, die bis in unsere Tage hinein den krif-
tigen Thurgauerwein geliefert haben, z. B.: Am rechten Rhein-
ufer bei Dielienhofen von der Lag bis Obergailingen, auf der
Kantonsgrenze bei Paradies-Langwiesen, bei den drei Schlatt,
im Dickehof, bei Willisdorf und Kichenbiihl, zwischen Basa-
dingen und Schlattingen und am Rodenberg bei Schlattingen,
ferner am Neunfornerberg von der Kantonsgrenze bis gegen
Ochsenfurt, am westlichen Seeriicken von Stammheim = bis
Herdern, am Nordhange des Thunbachtales, am Immenberg
von Stettfurt bis Zezikon, am Tuttwilerberg bei Wittershausen,
Maischhausen und Eschlikon, nordlich Ettenhausen und zwischen
Aawangen und HEgghot.

Bei Gyger fehlend, aber von Peyer 1685 eingezeichnet
sind die Reben nordlich und ostlich Paradies, ostlich Dicke-
hof, bei St. Katharinenthal und am Breitenweg bei DielSenhofen.

Bei Gyger fehlen auch noch die Reben in Wagenhausen,
-von Etzwilen tiber Bleuelhausen bis Hiittenberg, im Kalchen-
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acker nordgstlich Nullbaumen, im Osten von Frauenfeld (Neu-
hausen, Miihletobel, Oberkirchweg, Plittli), Fig. 22. Ob nun
diese Weingérten erst seit 1667 angelegt wurden oder, was
wahrscheinlicher ist, von Gyger, als im Randgebiet seiner
Karte aulerhalb des Kantons Ziirich gelegen, nicht mehr
sorgfiltig verzeichnet, wird sich nur gelegentlich anhand von
Dokumenten herausbringen lassen. Von den bei Gyger ge-
zeichneten Weinbergen fehlen auf spitern Karten diejenigen
auf der Nordseite des Eichenbiihls siidlich Diellenhofen, an
der Seehalde zwischen Nullbaumen und Seeben und am Hasel-
berg bei Balterswil.

Auch die Notzlikarte von 1717 enthilt die Rebberge
in derselben Darstellung wie diejenige von Gyger. Bei der
grollen Unzuverlissigkeit dieses Dokuments wére es aber
gewagt, das Fehlen oder Vorhandensein von Reben bei jeder
Ortschaft herauslesen zu wollen.

No6tzli hat beispielsweise keine Reben, wo sie durch
Gyger 50 Jahre frither und durch spétere Karten bewiesen -
sind: siidlich der Linie Aawangen-Morischwang-Bronschhofen
bei Willisdorf und am Rodenberg bei Schlattingen.

Wo er aber Reben angibt, die bis in die Rodungszeit
der letzten Jahre standgehalten haben, darf er als Zeuge
gehort werden. So verzeichnet er die Weinberge von Neunforn
bis gegen Ochsenfurt, westlich, stidlich und &stlich Frauen-
feld; am Ottenberg, am Immenberg, bei Thundorf und Lust-
dorf, am Unter- und Oberseeufer, u. a. bei Altnau dem See
entlang, direkt unter dem Dorf und nordwestlich dem Dorfe;
bei Arbon am Bergli, ostlich Mammertshofen, und am Winzeln-
berg, nicht aber am Gristenbiithl (!); in der Gegend von
Bischofszell bei Hummelberg, Ibrig, Heidelberg, Katzensteig
und Hauptwil.

Die Notzlikarte von 1720 (Fig. 25) zeichnet bedeutend
mehr Reben als diejenige von 1717: Die Weinberge lings
des Unter- und Bodensees sind ziemlich vollstiindig und viel-
fach ausgedehnter, da und dort frither getrennte Stiicke zu-
sammenfassend ; aber nur an einigen Orten werden Rebstiicke
verzeichnet, die nicht wenigstens in Resten auf unsere Tage
gekommen wiren. Zu diesen wenigen gehdren solche siidlich
Lanzenneunforn, am Mattrain siidlich Miinchwilen, und von
. Adlishaus tiber Mallisdorf nach Steineloh im Egnach. Dagegen
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fehlen noch manche durch Gyger konstatierte Weinberge.
Zwischen Basadingen und Schlattingen, nérdlich vom GeilSli-
bach hat es jedenfalls nie Reben gehabt, dagegen am Roden-
berg, der hier, wie auf allen Noétzlikarten, viel zu weit von
Schlattingen entfernt ist. Weder aus der alten Karte von
1717 noch aus derjenigen von 1720 konnen groliere Aende-
rungen in der Verteilung des Reblandes herausgelesen werden.
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Fig. 25. Die Weinberge bei Konstanz im Jahre 1720,
(Nach Déanickers Kopie der Notzlikarte 1789.)

Die Herrschaftspline des 18. Jahrhunderts erginzen und
berichtigen die grolien Karten eingehend und zuverlissig:
Das Rebland von Uelilingen auf dem Ittinger Plan von 1743
(Fig. 15) stimmt in fast allen Einzelheiten genau mit dem-
jenigen der ersten Siegfriedkarte, und #hnlich verhalten sich
die Pline von Mammern 1755, Neunforn 1730 und Dief3en-
hofen 1770.
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Die Freudenfelser Pline von 1759 und 1760 enthalten
die bei N6tzli fehlenden Reben von Kaltenbach, Bleuelhausen,
Steinbach und KEschenzer Stad (Iig. 11).

Auch im 18. Jahrhundert war alles fiir den Weinbau
taugliche und dafiir zu eriibrigende Land demselben gewidmet,
und es konnen in diesem Zeitraume nur untergeordnete Aende-
rungen in der Verteilung des Rebengelindes aus den Doku-
menten ersehen werden.

Im Jahre 1766 schreibt J. C. Fasi (S. 151) vom Thur-
gauer Wein:

,Der beste wird an der rechten Seite der Thur von
Weinfelden bis unter Neunforn, wie auch in der Gegend
Wellenberg und in dem Lomisser Tal gebauet; an dem
Untersee aber, von Didgerweilen an bis unter Steckborn,
ist er weit geringer, obgleich in diesen Gemeinen die
Weinberge {iiberaus zahlreich sind. — Die Ausfuhr des
Weins ist ein betrichtlicher Teil der Handelschaft der
Landgrafschaft. Ein groller Teil desjenigen, so zwischen
der Thur und dem Untersee wiichst, wird in das Schwaben-
land, bis tiber Memmingen hinaus verfithrt. Von demjenigen
aber, so diesseits der Thur gepflanzt wird, gehet ein wich-
tiger Teil in den Kanton Appenzell, in die Alte Land-
schaft und in die Grafschaft Toggenburg. Téglich siehet
man eine Menge Saumrosse, welche mit Thurgéduerweinen
nach diesen Gegenden beladen sind.“

(C. Hohenlage.

Entsprechend der Hohenlage des Landes zwischen 370 m
bei Neunforn und 1030 m am Hoérnli ist der Weinbau haupt-
sichlich auf die Stufe zwischen 400 und 500 m beschrinkt.

Am Rhein, am Unter- und Oberseegestade, im untern
Thurtal von Neunforn bis Engwang gehen die Reben
nur ausnahmsweise iiber 500 m.

Die Neunforner Weinberge liegen zwischen 375 m im
Zelgli bei Fahrhof und 520 m bei Oberneunforn, die Uel-
linger zwischen 390 und 520 m, die Diellenhofer zwischen
410 und 437 m, die Steckborner zwischen 405 und 500 m,
die Emmishofer zwischen 410 und 485 m, die Altnauer zwischen
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400 und 470 m, die Egnacher bei Gristen und Winzelisberg
zwischen 450 und 465 m.

Im Bezirk Bischofszell hebt sich die Grenze um 50
bis 100 m: Gotighofen 545, Heidelberg 570, Schonenberg 560,
Hauptwil 590, Gottshaus 600 m (Oberholz und Hasum 590,
Langentannen 595, Pelagiberg 600 m).

Auf dem Seeriicken iiberschreitet die Rebe 600 m:
Gonterswilen 610, Homburg 613, Sassenloh 620, Helsig-
hausen 625, Giindelhart 627, Bliren 640 m. Mit Ausnahme
von Giindelhart fehlen diese Standorte bei Notzli; Sulzberger
fithrt sie auf. '

Merkwiirdig hoch ist die obere Weingrenze im Thun-
bach-, Lauche- und Liitzelmurggebiet: Kirchberg 650 m,
Lustdort 670, Sonnenberg 640, Spiegelberg 610, Bettwiesen
640, Aadorf 600, Tuttwil 630, Eschlikon 635, Wallenwil
640 m - und dies nicht blofl in der hthern Talsohle und
wegen der Notwendigkeit, mit der Rebe weiter zu steigen,
wenn man tberhaupt Wein pflanzen wollte, sondern auch
wegen des verhéltnisméliig trocknen Bodens, des Vorteils
besserer Ventilation bei hoher Lage, der Vermeidung der
Spitfroste und bei feuchtem Herbstwetter der Traubenfiule.

Auftallend hoch ist auch die Grenze der Rebkultur am
Ottenberg, wo die Siegfriedkarte vom Jahre 1883 bei Ober-
Ottoberg in 675 m Hohe Reben verzeichnet. Da Sulzberger
dieselben nicht gekannt hat, scheint der Vorstoll in diese
Hohe (auch Ratwies 620 m) erst um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts erfolgt zu sein.! Es stimmt damit die Notiz in der
Statistik des Thurgauer Rebbaus von 1858, 8. 31: In Dielen-
hofen und Weinfelden wird dem Rebland in hohen Lagen
wieder ersetzt, was es in niedern Lagen verliert.

Die absoluten Héhengrenzen der Rebe im Thurganu
sind: 375 m im Zelgli bei Fahrhof-Neunforn und 675 m bei
Ober-Ottoberg.

Weder die Karten von Gyger und Nétzli, noch diejenige
von Sulzberger lassen auf Ueberschreitung dieser Grenzen in
frithern Zeiten schliel5en.

Die momentanen Grenzen (1915) liellen sich nur schwierig
tfeststellen, da fortwidhrend neue Rodungen im Gange sind.

! Ebenso von Gottshaus, dessen vier Rebstiicke bei Notzli und
Sulzberger fehlen.

11



D. Zerstiickelung.

Das Rebland wurde in Handarbeit durch kleine Eigen-
tiitmer oder durch Rebleute im Akkord bearbeitet. Demgemiils
war es sehr zerstiickelt. Die Statistik des Jahres 1858 gibt
fiir die 5600 Jucharten! des thurgauischen Reblandes 27 259
Parzellen an mit der durchschnitilichen Griofle von 33/5 Quart.
Stiicke von mehr als einem Vierling waren selten; in Altnan
und Aawangen gab es halbe Manngrabe, in Weinfelden Viertels-
manngrabe, und in Uttwil soll es sogar !/s4 Juchart gegeben
haben.

Die groliten Rebgelinde fanden sich 18538 in

Weinfelden 373 Juch. Neunforn 257 Juch.
Uelilingen 368 - Hiittwilen 232 -
Steckborn 313 - Scherzingen 211 -
Egelshofen 309 - Frauenfeld 209 -

Da die Herren und Kloster in allen guten Weinlagen
eigene Reben besalien, die wenigsten Rebstiicke zinsfrei waren
und die Bauern nur dort keltern durften, wohin sie zu zehnten
hatten, so erklirt sich ohne weiteres die grofie Zahl der
Trotten oder Torkel, welche die Weinberge begleiteten
und das Landschaftsbild nicht unwesentlich beeinflubten. Eine
Handschrift in der thurgauischen Kantonsbibliothek zdhlt die
Trotten der meisten thurgauischen Gemeinden zu Anfang des
19. Jahrhunderts auf; beispielsweise hatten die Munizipal-

gemeinden :
Neunforn 39 Trotten Amlikon 36 Trotten
Uelilingen 53 - Afteltrangen 14 -
Pfyn 24 - Stettfurt 17 -
Gachnang 20 . Thundorf 15 -
Frauenfeld 35 - Aadorf 15 -
Hittlingen 7 : Wiingi 14 -

Fiir Weinfelden fehlen die Angaben; dessen Chronist sagt
aber, dall der 46' lange und 4' breite Trottbaum in der
Blatterntrotte der grolite unter den 40 Trottbdumen des Wein-
felder Reblandes sei. Den Rekord hatten die Rebgelinde in
der Ndhe von Konstanz, wo von Altnau bis Ermatingen

' 1 Juchart = 4 Vierling = 16 Quart. 1 neue Juchart, seit 1836
= 36 Aren. 1 alte grole Juchart & 15 Manngrab = 34 Aren. 1 alte
Rebjuchart & 10 Manngrab = 23 Aren.
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190 Trotten gezithlt wurden: Altnau 65, Scherzingen 7,
Landschlacht 20, Miinsterlingen 6, Bottighofen 16, Kurzricken-
bach 17, Kreuzlingen 12, KEgelshofen 10, Emmishofen 10,
Gottlieben 1, Tégerwilen 7, Triboltingen 4, Ermatingen 13,
Wolfsberg 2.

In dieser Landschaft hatten nicht nur verschiedene Klister,
sondern auch viele reiche Konstanzer Herren ihre eigenen
zinsfreien Rebstiicke und zugehorigen Trotten. Mit Bezug auf
Altnau, das speziell in die Gerichtsbarkeit von Konstanz
gehorte. schrieb mir auf meine Anfrage Herr Kommandant
F. Waser. ,Die Zahl 65 fiir die Trotten von Altnau im
Anfang des 19. Jahrhunderts scheint mir nicht iibertrieben
zu sein. Ich erinnere mich noch ganz gut an die Jahre 1850
bis 1860 und weils, dall dazumal noch zirka 20 groliere
Trotten vorhanden waren nebst etwa 10 kleinen, und wenn
bei der Zihlung von 1801 die holzernen Spindelpressen auch
unter diesem Titel aufgenommen worden sind, was wahrschein-
lich ist, so mag die Zahl annihernd stimmen.“

Da in den 60er Jahren die Zehnten fast tiberall abgeldst
waren — der letzte im Thurgau im Jahre 1875 —, so waren
auch die Trotten ins Eigentum der Altnauer Bauern iiber-
gegangen. ,Die Grollbauern hatten jeder seine eigene Trotte;
die kleinen Rebbesitzer besalien zu 2, 3 oder 4 gemeinsam
eine solche und bildeten eine Korporation. In den 60er Jahren
mag das Altnauer Rebareal, das im Anfang des 19. Jahr-
hunderts aus 80—90 Jucharten bestand, schon um ein Drittel
reduziert gewesen sein; ebenso auch im gleichen Verhiltnis
die Trotten. Heute haben wir in der ganzen Gemeinde nur
noch 1 Juchart Reben und keine einzige Trotte mehr.“

E. Riickgang.

Damit sind wir bereits auf das Kapitel des grofien Riick-
ganges eingetreten, welcher steigend bis in unsere Tage
sich fortsetzt und hoffentlich nicht mit dem géinzlichen Unter-
gang des thurgauischen Rebbaus endet.

Die Sulzbergerkarte zeigt das thurgauische Rebareal noch
ziemlich in alter Vollstindigkeit, der Siegfriedatlas schon
bedeutend reduziert; in jeder neuen Ausgabe seiner Blitter
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mangeln weitere altbekannte Rebstiicke, und die Zahl der
rebenfreien Gemeinden erhiht sich zusehends.

Nach F. Schaltegger (Das Rebwerk im Thurgau, S. 116)
besall unser Kanton an Rebland

1801: 2325,3 ha 1884: 1811,8 ha
1834: 2159,1 ha 1901: 1347,5 ha
1852 2092.7 ha 1907 3. 9714 ha

Seit 1907 hat der Riickgang noch Beschleunigung er-
fahren. Die Rodung betrug von 1901 —-1907 durchschnittlich
53,7 ha, von 1907—1914 86 ha per Jahr.

Nach der vom thurgauischen Landwirtschaftsdepartement
durchgefithrten Statistik nahm das Rebland noch ein: 1912:
564,41 ha, 1913: 453,26 ha, 1914: 368,76 ha.

Einigermalien erhebliche Rebareale haben nur noch die
Munizipalgemeinden

1913 1914 1913 1914
ha ha ha ha

Neunforn .. ..~ b8t " bd,7 . DBawddingen. . 83 29.5
Hiittwilen . . 46,6 27,6 Berlingen . . 26 24
Uelflingen . . 41,5 36,5 HKErmatingen . 21 18

Steckborn . . 41,5 35,2 Mirstetten . . 20 19.8
Weinfelden . 35,2 35 Salenstein . . 14,5 10

Die angefiithrten Zahlen sind alle ungenau, da die An-
gaben frither allgemein und heute noch fiir sechs Siebentel
der Gemeinden auf blofer Schitzung beruhen. Immerhin
zeigen sie deutlich den trostlosen Niedergang unserer Wein-
kultur.

Als Ursachen desselben lassen sich folgende erkennen:

1) So lange der Absatz auch der geringeren Weine nach
St. Gallen und Appenzell, nach dem Toggenburg und Glarus,
und iiber den See nach Schwaben und ins Allgiu regelméliig
vor sich ging, war der Weinbau lohnend, besonders am See-
gestade bei den bequemen Abfuhrverhélfnissen. Am Untersee
bedeckte sich nicht nur die mitternichtliche Seite des See-
riickens, sondern auch der schmale Streifen des flachen Ufer-
gelindes mit Reben geringen Gewéchses, und ein Weinhandel
entstand hier, der nicht allein manchem einzelnen Hause zu
ansehnlichem Vermogen, sondern dem ganzen Seeufer zu
blithendem Wohlstand verhalt (Pupikofer Gemiélde, S. 91).
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Als dann aber im Anfang des 19. Jahrhunderts die
benachbarten deutschen Staaten unverhiiltnisméllig hohe
Weinzdlle einfiihrten, vermochten gerade die geringen See-
weine' die Zollbelastung nicht zu ertragen, und da zugleich
verbesserte Strallen die Zufuhr edlerer Weine ins Innere
der Schweiz aus begiinstigteren Gegenden ermdglichten, sank
der Preis des geringen Weines und seines Reblandes derart,
dall — speziell nach den Miljjahren 1812—1817 — Hunderte
von Jucharten Reben ausgestockt und niemals wieder bepflanzt
wurden (Thurg. Rebbaustatistik, S. 30, G. Aeppli, S. 4).

2) In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts hatten nach
Schaltegger, Rebwerk, S. 5) manche Weinbauern die naive
Idee, dal} sie durch Roden der Reben der auf diesen haftenden
Zehntptlicht sich entziehen kionnten. ,Diese war indes nach
bestimmtem Ansatz gewertet und mulite wohl oder iibel in
barem Gelde entrichtet oder in zwanzigfachem Betrage ab-
gelost werden.® Doch wurde nur da gerodet, wo die Lage
dem Gedeihen der Reben ungiinstig war, und in der Ebene,
wo andere Kulturen sicherere Iirtrige versprachen. :

Dafiir fanden in dieser Zeit, besonders in hohen Lagen
(Ottenberg, Dielienhofen), wo Frith- und Spiitfroste weniger
Schaden stiften, Neupflanzungen in besseren Sorten statt, so dalf
sich nach und nach die durchschnittliche Qualitit bedeutend hob.

Im allgemeinen aber galt der Weinbau nicht mehr
als lohnender Erwerb, und die Lage der unbemittelten
Rebbauernbevélkerung war abhiingiger und gedriickter als
diejenige der itbrigen Landbauern (Pupikofer Gemilde, S. 89).

3) Als nun die Industrie im Lande einzog und den arm-
seligen Rebbéduerlein lohnenden und weniger mithsamen Erwerb
gewihrte, gebrach es dem Weinbau bald an Arbeits-
kriften, die sich keineswegs durch Maschinen ersetzen lielien
wie beim Feldbau.

4) Ende der TOer Jahre zog der falsche Mehltau
(Plasmopara viticola Berlese et De Toni) ins Land und erhdhte
durch die notwendigen Spritzarbeiten die Kulturkosten
bedeutend, so daly, als 1846 die Reblaus (Phylloxera vastatrix

L Schon 1585 war der Steckborner Wein zu Stein aus dem Wein-
handel ausgeschlossen, weil ihm alle die Kigenschaften mangelten,
durch welche die Stadt Stein ihrem Weinhandel Zutrauen zu ver-
schaffen hoffte (Thurg. Neujahrsblatt, 1830).
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Planchon) erschien und ihre Bekiimpfung grolle Weinareale
verwiistete, dies vielorts nicht einmal als Ungliick angesehen,
ja sogar wegen der vom Staate bezahlten Entschiidigung eher
als willkommener Ausweg aus der bosen Lage emptunden
wurde.

Die Reblaus wurde im Oktober 1896 am Immenberg in
der Gemeinde Wetzikon entdeckt und sofort energisch bekimpft;
1900 waren ihre Verwiistungen bei Landschlacht, 1905 bei
Stettfurt-Sonnenberg und gleichzeitig bei Gachnang und bei
Altnau, 1906 bei Aadorf sichtbar. Im Kampfe mit dem Schid-
ling wurden von 1897—1912 440844 Rebstocke (41,10 ha)
zerstort, Fr. 39353.57 Entschidigung fiir hingende KErnte,
sowie Fr. 131853.35 fir Stock und Stickel ausbezahlt. Die
Entschiadigung fir Stock und Stickel betrug anfangs 45 Rp.,
spater noch 10 Rp. (Dr. Stauffacher, Bericht {iber die Arbeiten
zur Reblausbekiimpfung im Kanton Thurgau in den Jahren
1909—1912).

5) Seit den H0er Jahren bringen die Eisenbahnen nicht
nur aus den bevorzugten Weingegenden der Schweiz, dem
Wallis, der Waadt und von Neuenburg, dem unsrigen weit
tiberlegene Weine, sondern in stets steigendem Male auch
von fernher, aus Ungarn und Sidtirol, aus Frankreich, Italien,
Spanien und Algerien, und zwar zu einem Preise, der trotz
des hohen Schutzzolles von 8 Fr. per hl dem einheimischen
Gewichs scharfe Konkurrenz macht. Letzteres kann sich nur
noch in den so seltenen guten Weinjahren auf dem Markte
erfolgreich behaupten.

6) Der steigende Konsum des billigen Bieres einerseits
und die stets erfolgreicher auftretende Abstinenzbewegung
andererseits tragen weiter dazu bei, dem thurgauischen Reb-
bau das Grab zu schaufeln, und dieser wird sich voraus-
sichtlich nur noch in einigen bevorzugten Lagen durch kapital-
kriftige Besitzer weiterhin halten konnen.

Leider ist das Vorgehen bei der heutigen Reb-
rodung ein ganz unrationelles. Dieselbe gleicht dem kopi-
losen, ungeordneten Riickzuge einer geschlagenen Armee. So
sehr jetzt die Aufgabe des Rebbaus in exponierten, ungiinstigen
Lagen oder da, wo mit Vorteil andere Kulturen angelegt
werden konnen, angezeigt erscheint, so sehr ist bei der weit-
gehenden Parzellierung des Besitzes zu bedauern, dafl} jeder
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rodet, wo und wann es ihm beliebt, selbst mitten aus den
besten Weinlagen heraus. Solche Liicken sind dann fiir den
Anstoler verhidngnisvoll. Stehen gebliebene vereinzelte Reb-
stitcke gehen, weil allen Feinden ausgesetzt, im Ertrag un-
bedingt zuriick und verfallen dann ebenfalls der Reuthaue.
Den Liickenschlag im guten Weinberg durch Ankauf der
betreffenden Parzelle aufzuhalten wagt aber auch niemand,
weil die Zukunft sowieso tritbe erscheint.

So zeigt also heute der Thurgau mit seinen kahlen
Sonnenhalden ein gegen frither villig verédndertes
Landschaftsbild. In den fritheren Rebendirfern sind die
kleinen Rebleuteexistenzen eingegangen. Das Erwerbszentrum
ist die Kiiserei oder die Fabrik geworden. Die ehemaligen
Rebberge sind kahl; sie harren, vorderhand ziemlich unrentabel
mit Futter beptlanzt, auf mneue, eintriglichere Kulturen -—
Schlatt und Schlattingen haben Himbeer-, Mannenbach und
Ermatingen Stachel- und Johannisbeeranlagen — oder wieder
auf den Wald, dem sie vor Zeiten abgerungen wurden.

Benutzte Literatur.

Akten betr. das Gesuch der Schweiz. Dampfboot A.-G. fiir den Rhein
und Bodensee wegen Oeffnung der Diefienhofer Briicke. 1854,

Areent (., Referat iiber die Rebbaustatistik des Bezirks Diefienhofen
pro 1865. Diefenhofen 1366.

Bavymaxy Dr. E., Die Vegetation des Untersees. Stuttgart 1901.

Beverie K., Grundherrschaft und Hoheitsrechte des Bischofs von
Konstanz in Arbon. Schr. d. V. f. Geschichte des Bodensees und
seiner Umgebung. Heft 32 u. 34. 1902 u. 1905.

Bibliographie der schweiz. Landeskunde Fasz. 1I a, b u. ¢ (IXarten).
Bern 1892 93.

Broscu Dr. K., Was konnen wir vom Hochwasser des Jahres 1910
lernen? Schweiz. Wasserwirtschaft 1911, Nr. 9

Boursnavser C., Geschichte von Romanshorn-Salmsach von der édltesten
Zeit bis auf die Gegenwart. Romanshorn 1873.

Bossuarp W. K., Gutachten iiber die Regulierung des Bodensees. Mit
9 Tabellen und 1 Band Planbeilagen. Nr. 3 der Mitteil. d. Abteil.
f. Landeshydrographie. Bern 1913.

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betr. Bewill.
eines Bundesbeitrages an den Kanton Thurgau fiir Uferschutz-

j anlagen an Bodensee, Untersee und Rhein, vom 20. Juni 1910.

Botschaften des thurg. Regierungsrates an den Grofien Rat betr.
Uferschutz an Bodensoe, Untersee und Rhein vom 21. Mai 1898
und 12. November 1909.



BravxpsterTEr J, L. Die Namen der Biume und Striucher in Orts-
namen der deutschen Schweiz. Jahresbericht der héhern Lehr-
anstalt in Luzern fiir das Schuljahr 1901/1902.

Brockmany-JeroscH, Vergessene Nutzpflanzen. Sonderabdruck aus
» Wissen und Leben®, schweizerische Halbmonatsschrift, 14. Bd.
Ziirich 1914,

Binter Dr. A. Der Wald in der Kulturgeschichte. Oeffentliche Vor-
triige, gehalten in der Schweiz, Bd. VIII, Heft 10. Basel 1885.

Excerr J., Die Quellen des Kantons Thurgau. Mitteil. d. thurg. naturf.
Ges., Heft 20.

Errer P., Monographische Skizze iiber die Waldungen im Thurgau.
Schweiz. Zeitschr. f. Forstwesen, Nr. 10 u. 11 1909, Mitteil. der
thurg. naturf. Ges., Heft 19.

Fist J. €., Staats- und Erdbeschreibung, 3. Bd., Landgrafschaft Thur-
gau. Zirich 1766.

Forstliche Verhéltnisse der Schweiz, herausgegeben vom schweiz.
Forstverein. Ziirich 1914.

Forststatistik des Kantons Thurgau, ausgearbeitet im Auftrage der
Regierung von den IForstmeistern des Kantons. Irauenfeld 1860.

Frim Dr. J., Zur Morphologie des untern Thurgau. Mitteil. d. thurg.
naturf. Ges., 17. Heft 1906.

— Erratische Blocke und deren Erhaltung im Thurgau. Mitteil.
der thurg. naturf. Ges., 18. Heft 1908.

—~ Die beiden Deckenschotter aut dem westlichen Seeriicken zwischen
Untersee und Thurtal. Mitteil. der thurg. naturforschenden Ges.,
19, Heft 1910.

Frim J. u. ScaroTer C., Die Moore der Schweiz. Bern 1904.

Furrer A., Volkswirtschaftslexikon der Schweiz. Bern 1392,

(zeographisches Lexikon der Schweiz von Knapp, Borel und Attinger.
Neuenburg 1902—1910.

GerMANN Dr. A., Bericht iiber die Subvention des Uferschutzes am
Bodensee und Rhein an den GroBen Rat des Kantons Thurgan
vom 24. Mai 1910.

Gieschichte der Dufourkarte. Die schweizerische Landesvermessung
1852—1864. Bern 1896.

HiBERLIN-ScHALTEGGER J., Geschichte des Kantons Thurgau von 1798
bis 1849. Frauenfeld 1872.

— Der Kanton Thurgau in seiner Gesamtentwicklung vom Jahre
1849—1869. IFrauenfeld 1876.

Hausrass W., Ist der Bodensee ein internationaler See? Globus Bd. 40,
Nr. 15. Braunschweig 1906.

Hermerur J., Urgeschichte der Schweiz. Ziirich 1901.

— DPriihistorisches aus dem Kanton Thurgau. Thurg. Beitr. z. vaterl.
Gesch., 52. Heft 1912.

Honsern M., Der Bodensee und die Tieferlegung seiner Hochwasser-
stinde. Stuttgart 1879.

Keuier J. U., Kleine Weinfelder Chronik. Weinfelden 1864.

Kerrer R., Die wirtschaftliche Entwicklung des schweiz. Miihlen-
gewerbes aus dltester Zeit bis zirka 1830. Bern 1912.

Korpp J., Anleitung zur Drainage. Irauenfeld 1865 u. 1897.



— 169 —

Leerer G. H., Bericht iiber die AbfluBverhiltnisse des Bodensees und
Rheins. Glarus 1891.

Leiver Lupw., Die Entwickelung von Constanz. Schr. d. V. f. Gesch.
des Bodensees u. s. Umgebung. 11. Heft 1882.

Lexer M., Mittelhochdeutsches Taschen-Worterbuch. Leipzig 1904,

Meriax M., Topographia Helvetiae, Raetiae et Valesiae. 1642.

Mever Dr. Jons., Karten der Landgrafschaft Thurgau. Thurg. Beitr.
z. vaterl. Gesch., 29. Heft 1890.

— Thurg. Urkundenbuch. Irauenfeld 1882, 1883. Schaffhausen
1884, 1885.

— (eschichte des Klettgaus und Hegaus. in Geschichte des Kantons
Schafthausen von den iltesten Zeiten bis zum Jahre 1848,
Schwﬁ'hausen 1901

MiLLER J. Der Tigerweiler Wald. St. Gallen 1867.

Nir J., ’ abellausche Zusammenstellung der Hauptergebnisse der
schweizerischen hydrometrischen Beobachtungen fiir das Jahr
1912. Bern 1914.

Orrixer E., Miihlenindustrie. Bericht {iber Gruppe 25 der schweiz.
IJnl]lLlE‘uIUS‘:tE‘1lul]0 in Ziirich 1883,

Pupikorer J. A., Der Kanton Thur gau. Gemilde der Schweiz. 17. Heft.
St. Gallen u Bern 1837.

-— Handschriftliche Krginzungen hiezu.

Greschichte des Thurgaus, 2. Aufl. Frauenfeld 18b6——1888

SCHALTEGGER F., Zur Geschichte der Stadt IFrauenfeld, insbesondere
ihrer baulichen Entwicklung. Thurg. Beitr. z. vaterl. Geschichte.
46. Heft 1906.

-—— Das Rebwerk im Thurgaa. Thurg. Beitr. z. vaterl. Geschichte.
48. Heft. Frauenfeld 1908.

- Die Hoheitsgrenze und die Fischereigerechtigkeiten im Konstanzer
Trichter. Irauenfeld 1909.

— Die Privat-Fischereirechte im Bodensce und Rhein. Thr Ursprung
und Umfang. Frauenteld 1909.

— J. H. Ixa,ppolms Chronik von Frauenfeld aus den Jahren 1600
bis 1663. Thurg. Beitr. z. vaterl. Gesch. 53. Heft 1913,

Rechenschaftsberichte des Regierungsrates des Kantons Thurgau an
den GroBen Rat desselben. 1879—1913.

ScarATTER TH., Die Einftihvung der Kulturpflanzen in den Kantonen
St. Gallen und Appenzell, im Bericht iiber die Titigkeit der
st. gallischen naturw. Ges. 1901/1902 St. Gallen 19035.

Scamip A., Die FluBkorrektionen im Kanton Thurgau. Mitteil. der
thurg. naturf. Ges., 4. Heft. Frauenfeld 1874.

SceroTER C. u. Kircuner O., Die Vegetation des Bodensees. Schriften
des Vereins fiir Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung,
25. u. 31. Heft, 1896/1902.

Schweizerische Arealstatistik, herausgegeben vom eidgen. statistischen
Bureau. Bern 1912.

ScawyTER A., Beschreibung und Wirtschaftsplan iiber die Gemeinde
Téagerweilen. 1871.

— Wirtschaftsplan {iiber die Waldung der Biirgergemeinde Tiger-
wilen. 1905,



— 170 —

Statistik des thurgauischen Rebbaus. Im Auftrag der Regierung
bearbeitet von einer Kommission des landwirtschaftl. Vereins.
Frauenfeld 1858.

StevpEL A., Der gefrorene Bodensee des Jahres 1330. Schriften des
Vereins fiir Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung.
11. Heft. Lindau 1882.

Thurgauische Neujahrsblétter: 1824 Arbon, 1825 Bischofszell, 1826
Frauenfeld, 1827 DieBenhofen, 1829 Weinfelden, 1830 Steckborn,
1831 Gottlieben, 1832 Tobel, 1833 Islikon, 1837 Iischingen,
1841 Obstbau.

Thurgauisches Rechtsbuch, gerichtliche Abteilung. Irauenfeld 1907.

Wienr J. J., Geschichte der Herrschaft und des Ileckens Wein-
felden. 1910.

Warser H., Verinderung der Erdoberfliche im Umkreis des Kantons
Ziirich seit der Mitte des 17. Jahrhunderts. Bern 1896.

Weser A., Das Bodenverbesserungswesen im Kanton Thurgau.

Bern 1914.
Worr R. Geschichte der Vermessungen in der Schweiz. Ziirich 1879.



	Veränderung der Erdoberfläche innerhalb des Kantons Thurgau in den letzten 200 Jahren
	...
	Einleitung
	I. Kritik der Quellen, insbesondere der Karten
	II. Die Kantonsgrenzen
	III. Die Gewässer
	IV. Der Wald
	V. Das Rebland


